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Ausschuss für Gesundheit und Soziales 
 Auskunft: Frau Seifert 
 Telefon: 03371 608-3301 
 E-Mail: Karin.Seifert@teltow-flaeming.de 

Einladung 

Hiermit lade ich Sie zur 16. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und 
Soziales am Montag, dem 10.10.2016, um 17:00 Uhr ein. 
Die Sitzung findet im Kreisausschusssaal, Am Nuthefließ 2 in 14943 Luckenwalde statt. 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1   Eröffnung der Sitzung und Bestätigung der Tagesordnung  
  

 2   Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 29.08.2016  
  

 3   Einwohnerfragestunde  
  

 4   Anfragen der Ausschussmitglieder  
  

 5   Mitteilungen der Verwaltung  
  

 6   Beschlussvorlagen  
  

 6.1   Konzept zur Integration von Zuwanderern im Landkreis Teltow-Fläming 5-2884/16-II 
  

 6.2   Erhöhung der Aufwendungen / Auszahlungen in den Produktkonten 
Übergangswohnheime und Leistungen für Asylbewerber 

5-2919/16-II 

  

 6.3   Änderung der MBS-Ausschüttung für das 2. Halbjahr 2016 5-2917/16-II 
  

 7   Vorstellung des Beratungsfachdienstes für MigrantInnen des 
Diskonischen Werkes Potsdam e.V. 

 

  

 8   Vorbereitung der Trägerversammlung JC  
  

 9   Maßnahmen der Flüchtlinge zur Integration in Arbeit  
  

 10   Die Aufgaben, Angebote und Leistungen (2015) des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes 

 

__________________________ 

Maritta Böttcher 
Die Vorsitzende 
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Ausschuss für Gesundheit und Soziales 
 

Niederschrift 
 

über die 15. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales am 
29.08.2016 im ÜWH für Flüchtlinge und Asylbewerber in 15834 Rangsdorf, Seebadallee 
1b. 

Anwesend waren: 
 
Ausschussvorsitzende 
Frau Maritta Böttcher  
 
Stimmberechtigte Mitglieder 
Frau Evelin Kierschk  
Frau Heike Kühne  
Herr Jan Hildebrandt  
 
Sachkundige Einwohner 
Frau Heide Igel  
Herr Holger Lehmann  
 
Verwaltung 
Frau Kornelia Wehlan 
Frau Waltraud Kahmann  
Herr Rüdiger Lehmann 
Frau Gudrun Buchmann 
Herr Guido Kohl 
Frau Martina Tinius 
Frau Christiane Witt 

 

 

Entschuldigt fehlten: 
 
Stimmberechtigte Mitglieder 
Herr Michael Wolny  
Herr Dr. Ralf von der Bank  
Herr René Haase  
 
Sachkundige Einwohner 
Herr Matthias-Eberhard Nerlich  
Frau Ilona Petzhold  
 
Verwaltung 
Frau Kirsten Gurske  

TOP 2TOP 2
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Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 19:10 Uhr 
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
 
 1   Eröffnung der Sitzung und Bestätigung der Tagesordnung  
  

 2   Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 20.06.2016  
  

 3   Einwohnerfragestunde  
  

 4   Anfragen der Ausschussmitglieder  
  

 5   Mitteilungen der Verwaltung  
  

 6   Beschlussvorlagen  
  

 6.1   Betreibung Übergangswohnheim Kurparkring 33 in 15834 Rangsdorf 5-2836/16-II 
  

 7   Investitionsbedarf in Vorbereitung der Prioritätenliste der investiven 
Maßnahmen 2017 

5-2871/16-I 

  

 8   Ambulant betreutes Wohnen im Landkreis Teltow-Fläming  
  

 9   Einschätzung und Bewertung der Bleisituation in Trinkwasserversor-
gungsleitungen im Landkreis Teltow-Fläming 

 

  

 10   Aktueller Stand Migration  
  

 
Öffentlicher Teil 
 
TOP 1 
Eröffnung der Sitzung und Bestätigung der Tagesordnung   
 

Frau Böttcher begrüßt alle Abgeordneten, sachkundigen Einwohner, Vertreter der Verwal-
tung und Gäste.  
Zu der mit der Einladung übergebenen Tagesordnung gibt es keine Ergänzungen. Sie gilt 
damit als bestätigt.  
 
 

TOP 2 
Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 20.06.2016   
 

Die Niederschrift der Sitzung vom 20.06.2016 wird in der vorliegenden Form bestätigt.  
 
 

TOP 3 
Einwohnerfragestunde   
 

Frau Hildebrandt berichtet, dass die Möglichkeit gegeben ist, einige allein reisende junge 
Männer aus dem ÜWH Rangsdorf in der Volkshochschule in Königs Wusterhausen über den 
zweiten Bildungsweg an einen Deutschkurs 3x wöchentlich teilnehmen zu lassen. Als prob-
lematisch stellt sich dabei die Finanzierung der Fahrkosten dar, da Königs Wusterhausen 
nicht zum Landkreis Teltow-Fläming gehört. Sie fragt, ob für die Finanzierung einer Monats-
karte die Unterstützung durch den Landkreis möglich ist, da diese Mittel allein durch den 
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Flüchtling nicht aufzubringen sind? Die Finanzierung über die Schulämter im Landkreis 
Dahme-Spree sowie im Landkreis Teltow-Fläming ist nur für die im zuständigen Einzugsbe-
reich (Landkreis) wohnenden Flüchtlinge möglich.  
 
Frau Wehlan antwortet, die Teilnahme an Deutschkursen und Bildungsabschlüssen ist gene-
rell ein Thema und hängt nicht unerheblich damit zusammen, wie die Frage der Integration 
gelingt. Es gibt im Landkreis entsprechende Angebote über die Bundesagentur für Arbeit 
bzw. Jobcenter und auch die Kreisvolkshochschule bieten einiges im Rahmen der Integrati-
onskurse an.  
Die Finanzierung bei Landkreisgrenzen übergreifenden Maßnahmen stellt sich auch in ande-
ren Bereichen, z.B. Schülerbeförderung, problematisch dar und dies ist bedingt durch unter-
schiedliche Satzungen in den jeweiligen Landkreisen.  
 
Speziell für den angesprochenen Deutschkurs sieht Frau Wehlan nicht die Möglichkeit eine 
Ausnahmeregelung zu treffen, sondern die Antragstellung über die MBS-Ausschüttung. Ei-
nen solchen Antrag kann entweder die Kommune oder auch ein Verein stellen. Die Antrags-
frist läuft aktuell bis Ende September. Über das zuständige Fachdezernat wird dann ein Vo-
tum abgegeben und dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Landkreis ist an das 
Zuwendungsrecht gebunden.  
  
Für die Flüchtlingsarbeit wurde eine extra Quotierung gebildet. Im Landkreis gibt es 10 
Kommunen, in denen ÜWH, Verbundwohnungen und Notunterkünfte vorgehalten werden.  
 
Frau Hildebrandt fragt im Zusammenhang mit der Antragstellung über die MBS-
Ausschüttung nach, ob eine Entscheidung nicht schneller herbeigeführt werden kann? Sie 
bringt ein, dass für das Willkommensfest der Antrag bereits im Februar gestellt wurde und 
Anfang Juli, wo das Fest stattfand, das Geld noch nicht zur Verfügung stand und somit vorfi-
nanziert werden musste.  
Das gleiche traf bei der Zuwendung für die Deutschhefte zu.  
 
Frau Wehlan erklärt, dass die Verwaltung selber an die Richtlinie gebunden ist, die durch 
den Kreistag auf den Weg gebracht wurde. Darin sind Antragsfristen festgeschrieben. Es ist 
für eine Verwaltung nicht möglich, einfach außerhalb von Fristen zu entscheiden.  
 
Zu den Deutschheften erklärt Frau Wehlan, dass in diesem Fall zwei unterschiedliche Ebe-
nen angefragt waren. Einmal die Entscheidung über das Bundesprogramm LAP und einmal 
die Entscheidung über die Zuwendung. 
 
Die Zeitschienen von Antragstellung, Projektstart oder Maßnahmenbeginn harmonisieren 
nicht immer miteinander, es gilt dabei zu bedenken,  dass diese Anträge entsprechend dem 
Zuwendungsrecht bearbeitet werden müssen. Sie appelliert, bis September die Anträge für 
das kommende Jahr zu stellen.  
 
Sie informiert darüber, dass die Richtlinie zur MBS-Ausschüttung in Überarbeitung ist und im 
Oktober dem Kreistag vorgelegt werden soll. Im Jahr 2014 wurde die jetzige Richtlinie be-
schlossen, als Handlungsgrundlage für die Verteilung der MBS-Mittel. In der neuen Richtlinie 
sollen alle noch im Haus bestehenden Richtlinien zu einer vereinigt werden.  
 
Herr Hildebrandt betont nochmals, dass bisher noch keine Mittel an den Verein Grenzenlos 
geflossen sind, der Antrag aber rechtzeitig gestellt wurde.   
 
Frau Wehlan sagt zu, dies durch die Verwaltung prüfen zu lassen. Die Entscheidung zur 
Vergabe der Zuwendungen ist am 27.06.2016 im Kreistag getroffen worden.  
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Die Möglichkeit der Vergabe von Mitteln direkt durch die Landrätin wird es zukünftig nicht 
mehr geben und bezog sich nur auf Restmittel aus dem Jahr 2015, um aufgrund der Flücht-
lingsströme schnell eine Handhabe zu haben. 
Der Landkreis befindet sich in der Haushalts -Konsolidierung und somit ist die Entscheidung 
des Kreistages erforderlich.  
 
 

TOP 4 
Anfragen der Ausschussmitglieder   
 

Frau Igel fragt nach dem Arbeitsstand des Integrationskonzeptes.  
 
Frau Kahmann informiert, dass es am heutigen Tag in der Leitungssitzung der Verwaltung 
auf der Tagesordnung stand. Alle eingebrachten Anmerkungen, Ergänzungen bzw. Verände-
rungen der Abgeordneten, Ausschüsse und Kommunen wurden eingearbeitet. In der Bera-
tungsfolge geht es jetzt in den Haushalts-und Finanzausschuss am 12.09., in den Ausschuss 
Gesundheit und Soziales am 10.10. und  im Kreistag am 17.10. soll dann die Beschlussfas-
sung dazu stattfinden.  
 
Frau Wehlan ergänzt, dass es im Bürgerinformationssystem einzusehen ist mit Veröffentli-
chung der Tagesordnung zu den einzelnen Fachausschüssen. Dazu wird es dann an die 
Ausschussmitglieder per E-MAIL die Information geben.  
 
Herr Hildebrandt fragt, ab wann die Gesundheitskarte im Landkreis zum Einsatz kommt?  
 
Herr Kohl informiert, dass mit Beschluss des Kreistages am 27.06.2016 der Landkreis Tel-
tow-Fläming dem Vertrag der AOK Nordost beigetreten ist. Zum aktuellen Stand sind 2/3 der 
Leistungsberechtigten bei der AOK gemeldet. Im ÜWH in Rangsdorf sind alle zum 
01.09.2016 mit der Chipkarte ausgestattet. D.h., die Flüchtlinge erhalten vorab ein Schreiben 
über eine vorläufige Mitgliedschaft und innerhalb der nächsten 14 Tage die richtige Chipkarte 
von der AOK. Bereits mit der vorläufigen Mitgliedschaft besteht Anspruch auf alle Leistungen 
entsprechend des Rahmenvertrages. Bis zum 01.10. sollen alle Fälle umgestellt sein. Dazu 
wird es dann eine Presseerklärung geben. 
 
Herr Hildebrandt berichtet von den Schwierigkeiten der Aufnahme der Flüchtlingskinder in 
der Schule, insbesondere an der Oberschule in Rangsdorf. Drei Kinder können zzt. nicht 
beschult werden, da die Klassenstärken erreicht sind.  
 
Frau Wehlan erklärt, die Zuständigkeit für diesen Bereich liegt beim Staatlichen Schulamt. 
Die Kommune meldet an das Staatliche Schulamt die Anzahl der gemeldeten Schulpflichti-
gen ihrer Kommune. Die Kreisverwaltung selber kann da nicht aktiv werden, da es Landes-
aufgabe ist.  
Sie sagt aber zu, von Seiten der Verwaltung beim Staatlichen Schulamt den aktuellen Sach-
stand einzufordern. In Verantwortung des Landkreises liegt das Gymnasium in Rangsdorf.  
In Rangsdorf sind zwei neue ÜWH in kurzer Zeit entstanden, was gerade in der Versorgung 
mit Schulplätzen auch Probleme mit sich bringt. Über das kommunale Investitionsförderge-
setz soll der Schulbau befördert werden, um mehr Kapazitäten zu schaffen. 
 
Herr Hildebrandt berichtet, dass die Zahlen vom Landesschulamt seit Monaten nicht den 
tatsächlichen Zahlen entsprechen.  
 
Frau Wehlan bittet Herrn Hildebrandt diese Fakten an die Verwaltung schriftlich zu geben, 
um von Seiten der Verwaltung mit aller Deutlichkeit darauf hinzuweisen. Die Schwierigkeit 
besteht dabei, dass verschiedene Ebenen in der Verantwortung sind.  
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Auf die Frage von Frau Igel, diese Thematik in die Bürgermeister-Dienstberatung zu bringen, 
erklärt Frau Wehlan, dass die Dienstberatungen regelmäßig stattfinden und dieses Thema 
des Öfteren schon zur Diskussion stand.  
 
Frau Kierschk fragt, ob die Tagesmütter mit in die Betreuung von Flüchtlingskindern einbe-
zogen werden können? 
 
Frau Wehlan informiert, dass dies schon erfolgt sei und Thema in vielen Kommunen ist, da 
die Kita-Plätze nicht ausreichend sind. Es wird versucht über Sonderregelungen Abhilfe zu 
schaffen, aber alles muss beantragt werden und hat eine Bearbeitungszeit.  
 
Die Bürgermeisterin der Stadt Luckenwalde hat sich gemeinsam mit dem Jugendamt des 
Landkreises an das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gewandt, um Ausnahmerege-
lungen hinsichtlich Betriebssatzungen für Kita‘s zu erwirken. 
  
Frau Kühne fragt nach dem aktuellen Stand für das Amt Dahme? 
 
Frau Wehlan berichtet, dass in der Bürgermeister-Dienstberatung informiert wurde über die 
Herangehensweise der Verwaltung mit der derzeitigen Situation. Entsprechend der Verteil-
satzung sind alle Kommunen prozentual zur Aufnahme von Flüchtlingen verpflichtet. In der 
jetzigen Situation und der sehr geringen Zuweisungen bzw. gar keinen wird von der Ertüchti-
gung von weiteren Objekten erstmal abgesehen. Die fehlende Zuweisung von Flüchtlingen 
wird genutzt, um für Entkrampfung in den Kommunen zu sorgen, die einen übergroßen Auf-
nahmebeitrag geleistet haben. Das sind insbesondere die Mittelzentren Luckenwalde, Lud-
wigsfelde, Jüterbog und Großbeeren. Die Stadt Zossen blieb außen vor, da dort vom Land 
eine Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung vorgehalten wird.  
 
Frau Gurske ist mit den Bürgermeistern der Kommunen im Gespräch, wenn Ertüchtigungen 
notwendig werden, dann nur noch in Wohnungen. Der Gesprächstermin mit dem Amt Dah-
me ist noch offen.  
 
Herr Rocher, Bürgermeister  der Gemeinde Rangsdorf, äußert sich zur Versorgung mit Kita-
Plätzen. Unabhängig von den Flüchtlingen besteht in der Gemeinde das Problem von zu 
wenig Kita-Plätzen. Als Problem stellt sich der große Zeitrahmen zwischen der Antragstel-
lung und der Entscheidung durch das zuständige Ministerium dar.  
 
 

TOP 5 
Mitteilungen der Verwaltung   
 

Zu diesem TOP liegen keine Mitteilungen vor.  
 
 

TOP 6 
Beschlussvorlagen   
 

TOP 6.1 
Betreibung Übergangswohnheim Kurparkring 33 in 15834 Rangsdorf ( 5-2836/16-
II )  
 

Frau Kahmann führt einleitend aus, dass das ÜWH in der Forststraße 14 in Luckenwalde wie 
in der Sachverhaltsdarstellung dargelegt aufgrund baulicher Mängel geschlossen wird. Seit 
dem 15.06.2016 wird das Objekt nach und nach leergezogen, um die Baumaßnahmen 
durchführen zu können. 
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Im Objekt Forststraße wurden 97 Plätze vorgehalten. Es waren zwei Sozialarbeiter mit einem 
Stellenanteil von 0,75 VZÄ tätig, wobei eine Stelle nicht besetzt war. Durch die Schließung 
der Einrichtung und die Freisetzung eines Sozialarbeiters ist angedacht, diesen Stellenanteil 
für das ÜWH Rangsdorf, Kurparkallee zu nutzen.  
 
Derzeit ist ein Rückgang bei den Zuweisungen an Asylbewerber zu verzeichnen. Vom Land 
wurde dem Landkreis eine Aufnahmequote von 1248 Personen mitgeteilt. Davon sind in die-
sem Jahr bis jetzt 380 Personen angekommen.  
Es ist angedacht, bestimmte Einrichtungen nicht mehr zu belegen, um somit für das ÜWH in 
Rangsdorf die entsprechende personelle Ausstattung zu haben. 
 
Für das Objekt in Rangsdorf wurde eine europaweite Ausschreibung vorgenommen für den 
Zeitraum von 3 Jahren. Aufgrund der geschilderten Situation wurde diese Ausschreibung 
gestoppt.  
 
Frau Wehlan macht darauf aufmerksam, dass mit den Unterlagen zum Kreistag am 05.09. 
eine andere Vorlage versandt wurde als mit den Unterlagen für den Ausschuss Gesundheit 
und Soziales. Die Veränderung bezieht sich auf den Beschlussvorschlag.  
Der Stellenplan wird durch den Kreistag beschlossen. Für den Kreistag am 17.10. wird es 
eine Info-Vorlage zum Stellenplan 2017 geben. Darin werden die konkreten Bestandteile 
erläutert und auch mit Maßgaben versehen.  
 
Herr Hildebrandt fragt nach der Vertretungsregelung für den Sozialarbeiter und welcher 
Wachschutz vor Ort sein wird?  
 
Herr Kohl antwortet, die Vertretung des Sozialarbeiters wird über das ÜWH Ludwigsfelde 
abgesichert. Dort sind 3 Sozialarbeiter und ein Hausmeister vor Ort.  
Die jetzt tätige Sicherheitsfirma in Rangsdorf wird bei kommunaler Betreibung erst einmal 
übernommen, muss aber dann ausgeschrieben werden.   
 
Frau Böttcher stellt die Vorlage zur Abstimmung mit der Beschlussempfehlung für den Kreis-
tag um Zustimmung.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 4 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltung: 0 
 
 
TOP 7 
Investitionsbedarf in Vorbereitung der Prioritätenliste der investiven Maßnahmen 2017
 ( 5-2871/16-I )  
 

Die Vorlage wird an alle Anwesenden verteilt.  
 
Frau Wehlan erläutert einleitend, dass diese Vorlage der Prioritätenliste vorangestellt wird.  
In der HH-Planung für 2015 wurde erstmals eine Prioritätenliste erstellt und diente der Ver-
waltung zur Schwerpunktsetzung. Sie sollte im Vorfeld der Haushaltsdebatte beschlossen 
werden. Dies lehnte der Kreistag ab und so wurde die Prioritätenliste gemeinsam mit dem 
Haushalt im Februar 2015 beschlossen.  
Der Kreistag bat darum, vor der Beschlussfassung zum Haushalt zu erfahren, wie die Priori-
tätenliste entstanden ist und möchte wissen, welche Investitionsplanungen die Fachämter als 
notwendig ansehen. Diesem Anliegen trägt die vorliegende Informationsvorlage Rechnung. 
Es sind die Anträge aus jedem Amtsbereich aufgeführt. 
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Da sich der Landkreis noch im Schuldenabbau befindet, muss er mit den investiven Schlüs-
selzuweisungen vom Land in Höhe von 1,9 Mio. € auskommen.  
 
Sie informiert, dass es in der Verwaltungsleitung eine erste grundsätzliche Verständigung zur 
Herangehensweise  gibt. D.h., für den Bereich Brand- und Katastrophenschutz wird nochmal 
geprüft, ob eine Realisierung über Fördermittel möglich ist. Des Weiteren sollen auch kleine 
Investitionssummen den Zugang zur Investitionsplanung über die Prioritätenliste erschlossen 
bekommen. 
 
Herr Lehmann erläutert den Bereich Gesundheitsamt. Für das Gesundheitsamt wurde ein 
Investitionsbedarf in der Planung von 44.400,00 € aufgenommen. Dahinter verbergen sich 
drei Konten. 
Erstens: Erwerb Sachanlagevermögen (3 x Testdiagnostik für die Psychologen) 
Zweitens: Erwerb Geringwertiger Wirtschaftsgüter (Ersatzbeschaffung von Geräten zur Mes-
sung von ph-Werten von Trink- und Badewasser, Diktiergerät, Personenwaage für den Kin-
der- und Jugenddienst, Mobiliar für die Außenstellen) 
Drittens: Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände (Erneuerung der Software für die 
einzelnen Fachbereiche). 
 
Auf die Nachfrage von Frau Igel, warum die Personenwaage mit 500 € veranschlagt wird, 
erklärt Herr Lehmann, dass das Gesundheitsamt verpflichtet ist medizinische Waagen zu 
nutzen, nebenbei kommen aber auch transportable Waagen zum Einsatz.  
Er sagt zu, dies noch einmal zu überprüfen.  
 
Frau Böttcher fasst abschließend zusammen, dass die Informationsvorlage von den Abge-
ordneten zur Kenntnis genommen wird.  
 
 

TOP 8 
Ambulant betreutes Wohnen im Landkreis Teltow-Fläming   
 

Frau Buchmann gibt einen Überblick zum ambulanten betreuten Wohnen im Landkreis Tel-
tow-Fläming. Dieses Material wird an alle Anwesenden verteilt. 
Neben den Anbietern von ambulant betreutem Wohnen im Landkreis Teltow-Fläming gibt es 
auch 43 Anbieter außerhalb des Landkreises. Dieses ist darin begründet, dass der Gesetz-
geber den § 98 Abs. 5 SGB XII verankert hat, wonach der Sozialhilfeträger zuständig bleibt 
für Personen die den Landkreis verlassen.  
Die Kosten- und Fallzahlen sind im Vergleich von 2011 zu 2015 stetig angestiegen.  
Festgestellt wurde in den letzten Jahren ein Wandel des Personenkreises. Vor 2011 waren  
hauptsächlich Personen mit einer geistigen und körperlichen Beeinträchtigung im ambulan-
ten Wohnbereich. Dies hat sich dahingehend verändert, dass mehr Menschen mit einer see-
lischen Beeinträchtigung, mit einer Suchterkrankung, mit Psychosen aufgrund von Drogen-
missbrauch diese Hilfeform in Anspruch nehmen.   
 
Auf die Nachfrage von Frau Igel zu den Betreuten Wohngemeinschaften erklärt Frau Buch-
mann, dass diese hier nicht betrachtet werden, weil sie einen stationären Inhalt haben und 
nicht unter die Eingliederungshilfe fallen. 
 
Herr Luplow, Sprecher der LIGA der Wohlfahrtsverbände im Landkreis Teltow-Fläming, bittet 
im Auftrag von allen Verbänden vor dem Ausschuss zu sprechen und ein Update zu geben.  
Kritisch merkt er an, dass die Verbände die Unterlagen im Vorfeld nicht erhalten haben, da 
diese die Leistungserbringer sind und aus Sicht der Träger Unschärfen dabei sind.  
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Er erklärt weiterhin, dass alle Verbände die Leistungsvereinbarungen gekündigt und zu einer 
Neuverhandlung zum 01.01.2016 aufgerufen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist es zu keiner 
Einigung gekommen. Die Unterlagen wurden fristgerecht und ordentlich eingereicht. Es gilt 
Fristen einzuhalten von beiden Seiten. Wenn es jetzt nicht sehr zeitnah zu einem Ergebnis 
kommt, sieht man sich von Seiten der Wohlfahrtsverbände gezwungen, die Schiedsstelle 
anzurufen. Die Leistungsvereinbarungen sind zum Teil von 2007 und noch älter.  
Es gab schon Abstimmungstermine, welche allesamt nicht zufriedenstellend waren. Es wur-
de nicht auf Augenhöhe verhandelt und Misstrauen entgegen gebracht. Das Subsidiaritäts-
prinzip ist ein grundlegendes Prinzip der Demokratie. Das wird aber in den Verhandlungen 
nicht als existentes Prinzip dargelegt.  
 
Er bittet als Sprecher der Wohlfahrtsverbände sehr zeitnah zu einem Ergebnis zu kommen, 
um den Weg zur Schiedsstelle abzuwenden und als Leistungserbringer für den Landkreis 
Teltow-Fläming auch als Partner wahrgenommen zu werden.  
In einem Schreiben an Frau Kahmann wurde dies klar zum Ausdruck gebracht.  
 
Des Weiteren bringt er vor, dass die Mittel aus der Richtlinie zur Förderung von ambulanten 
sozialen Diensten im Landkreis Teltow-Fläming nicht vereinbarungsgemäß zur Auszahlung 
kamen, speziell geht es um die Mittel für die Schuldnerberatung. Diese Mittel sind erst im 
August zur Auszahlung gekommen und somit mussten die Träger 8 Monate in Vorleistung 
gehen.  
 
Frau Böttcher schlägt vor, darüber die Diskussion im Ausschuss nicht aufzumachen, sondern 
der Verwaltung mit auf dem Weg zu geben, dies bilateral zu klären und den Ausschuss dar-
über auf den Laufenden zu halten.  
 
Frau Kahmann nimmt kurz Stellung und erklärt, dass die Leistungsvereinbarungen gekündigt 
wurden. Bei gemeinsamen Gesprächen ist man bisher nicht auf einen Nenner gekommen. 
D.h.,eine allgemeine Leistungsbeschreibung für alle Träger im Landkreis, wie gewünscht, 
kann es nach dem Gesetz nicht geben.  
 
Das Ansinnen von einheitlichen Kostensätzen wurde auch einer rechtlichen Prüfung unter-
zogen. 
Bei der Haushaltsplanung des Landkreises ist genau zu schauen, mit wem welche Kostens-
ätze vereinbart werden. Jeder Träger macht seine Leistungsbeschreibung und danach wird 
er finanziert. Entsprechende Antwortschreiben sind von der Verwaltung in Abstimmung mit 
dem Rechtsamt an die LIGA ergangen.  
 
Frau Buchmann ergänzt, die Möglichkeit der jährlichen Kündigung der Leistungsvereinba-
rung ist im Vertrag geregelt. Ein Träger hat davon jährlich Gebrauch gemacht. Ein Träger hat 
seit 2006 nicht mehr mit dem Sozialamt verhandelt, ein weiterer Träger seit 2008. Ein Träger 
hat seit Jahren überhaupt keine Verhandlungen mehr geführt und auch nicht gewollt. Zum 
01.08.2015 wurde mit einem neuen Träger eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen.  
Zwei weiterer Träger haben zum 01.01.2016 neue Vereinbarungen abgeschlossen. Davon 
hatte einer 2007 und einer 2008 letztmalig mit dem Sozialamt verhandelt.  
Mit 4 weiteren Trägern laufen noch die Verhandlungen.   
 
Frau Wehlan fragt, ob die Nichtauszahlung der Mittel für die Schuldnerberatung in der vor-
läufigen Haushaltsführung begründet ist? Der Haushalt wurde erst am 15.06. durch das Land 
beschieden.  
 
Herr H. Lehmann berichtet als Träger, in all den Jahren wo sich der Landkreis in der Haus-
haltssicherung befand, ist der Bescheid zur Schuldnerberatung immer im I. Quartal ergangen 
und es gab Abschlagszahlungen. In diesem Jahr kam der Bescheid erstmalig erst im August.  
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Frau Kahmann antwortet, der Bescheid war vorbereitet und mit Genehmigung des Haushal-
tes sollten die beantragten Mittel sofort ausgereicht werden. Dies ist auch erfolgt. 
 
Frau Wehlan sagt zu, dies mit zu nehmen und zu klären. 
 
 

TOP 9 
Einschätzung und Bewertung der Bleisituation in Trinkwasserversorgungsleitungen 
im Landkreis Teltow-Fläming   
 

Frau Tinius, Hygieneinspektor im Gesundheitsamt, informiert über das Problem des Bleigeh-
altes im Trinkwasser. Die Power-Point dazu wird an alle Anwesenden verteilt.  
 
Herr Hildebrandt fragt speziell für Rangsdorf, ob es eine abschließende Information gibt, 
wenn der Austausch der Bleileitungen abgeschlossen ist.  
 
Frau Tinius antwortet, dass der DNWAB frühzeitig mit einer Bleistatistik begonnen hat. Der 
Wasserversorger kann genau sagen, wo die 63 Anschlüsse sich befinden. Vom Gesund-
heitsamt wurde noch mal ein Info-Blatt herausgegeben mit der Aufforderung an den Wasser-
versorger alle Betroffenen anzuschreiben und auf den dringenden Austausch des Hausan-
schlusses hinzuweisen. Der Hausanschluss gehört dem Wasserversorger und dieser ist in 
der Pflicht.  
 
 

TOP 10 
Aktueller Stand Migration   
 

Frau Kahmann schlägt vor, diesen TOP zu schließen, da bereits mit Behandlung der Vorlage 
und der Beantwortung der aufgeworfenen Fragen dieser TOP keine neuen Informationen 
mehr bringen würde, sondern nur Wiederholungen.  
 
Dem stimmen die Ausschussmitglieder zu und werden diesen TOP bei Veränderungen der 
Situation in der nächsten Sitzung wieder aufrufen.  
 
Herr Hildebrandt bittet im Namen des Vereins Grenzenlos ein großes Danke schön an die 
Ausländerbehörde zu übermitteln. Die Zusammenarbeit funktioniert tadellos auf Augenhöhe 
und in einem freundschaftlichen Umgang miteinander.  
 
Frau Böttcher beendet die Sitzung.  
 
Es besteht für alle Interessierten noch die Möglichkeit zur Besichtigung der Einrichtung.  
 
 

 

Luckenwalde, d. 28.09.2016 

 

 

………………………………..   …………………………………. 

Ausschussvorsitzende   Protokollführerin 
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Landkreis Teltow-Fläming 
 

 

 

Kreistag  

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport    

    

 
 
 

Änderungsempfehlung zur Vorlage Nr. 5-2884/16-II 
 
 
 
Der Ausschuss hat in seiner Sitzung am 22. September 2016 einstimmig empfohlen, dem Kreistag 
folgende Änderungsempfehlung zu geben: 
 
 
Auf Seite 37 des Konzeptes – 3.8.4.2 Verantwortlichkeiten, Spalte Sportverein – soll der letzte 
Anstrich  
 

- Gründung von Migrantensportvereinen 
 

gestrichen werden. 
 
 
 
 
Luckenwalde, den 23. September 2016 
 
 
 
 
 
 
Ria von Schrötter 
Vorsitzende des Ausschusses 
 
 
 

TOP 6.1TOP 6.1
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Landkreis Teltow-Fläming 

Die Landrätin 

 

 
  

 

Vorlage:5-2884/16-II  Seite 1 / 2 

 
 
VORLAGE Nr. 5-2884/16-II 
 
 
 
für die  ö f f e n t l i c h e  Sitzung 
 
 
Beratungsfolge der Fachausschüsse 

   

  
Haushalts- und Finanzausschuss 12.09.2016 
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport 22.09.2016 
Ausschuss für Gesundheit und Soziales 10.10.2016 
Ausschuss für Wirtschaft 12.10.2016 
Kreistag 17.10.2016 

 
  
 
 
Betr.:  Konzept zur Integration von Zuwanderern im Landkreis Teltow-Fläming 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Das Konzept zur Integration von Zuwanderern im Landkreis Teltow-Fläming wird 
beschlossen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
   keine 
 
 
 
Luckenwalde, den 13.09.2016 
 
 
 
 
Wehlan 

TOP 6.1TOP 6.1
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Sachverhalt: 
 
Mit Beschluss 5-2299/15-KT vom 23.02.2015 wurde die Kreisverwaltung beauftragt ein 
Integrationskonzept zu erarbeiten.  
 
Mit der Vorlage 5-2669/16-II ist am 15. Februar 2016 der Entwurf des Konzeptes zur 
Integration von Zuwanderern im Landkreises Teltow-Fläming (Integrationskonzept) in den 
Kreistag eingebracht worden. Der Konzeptentwurf wurde anschließend in den 
Fachausschüssen beraten und gleichzeitig den Bürgermeistern zur Kenntnis gegeben. Die 
Handlungsfelder des Konzeptes waren Gegenstand des 2. Runden Tisches Flüchtlingshilfe 
am 9. April 2016.  
 
In der Sitzung vom 27.06.2016 wurde mit der Informationsvorlage 2811/16-II der 
Diskussionsstand bekannt gemacht. Das Integrationskonzept ist in den Ausschüssen 
Bildung, Kultur und Sport, Gesundheit und Soziales, Regionalentwicklung und Bauplanung, 
Wirtschaft und im Jugendhilfeausschuss beraten worden. Die Änderungsvorschläge der 
Fachausschüsse sind aufgenommen worden. Auf ein Abkürzungsverzeichnis wurde 
verzichtet. Die Anregungen des 2. Runden Tisches Flüchtlingshilfe und der 7. 
Integrationskonferenz wurden eingearbeitet. 
 
Der Flüchtlingskoordinator des Kreises hat alle kommunalen Flüchtlingskoordinatoren und 
kommunalen Ansprechpartner für eine Arbeitsberatung eingeladen, um die Ergänzungen aus 
kommunaler Sicht zusammenzutragen. Konkrete Maßnahmen und Projekte vor Ort werden 
in einen regelmäßig fortzuschreibenden Anhang des Integrationskonzeptes aufgenommen. 
Gleichzeitig soll mit regelmäßigen Arbeitsberatungen der Austausch zwischen den 
Kommunen untereinander und mit dem Kreis unterstützt werden, auch um sich gegenseitig 
mit Erfahrungen, Konzepten und Ideen in der kommunalen Flüchtlingsarbeit zu stärken.  
 
Die aktuellen Rechtsänderungen wurden durch die Fachämter in das Integrationskonzept 
eingearbeitet. Auch die Eckpunkte des Integrationsgesetzes des Bundes sind bei der 
Fertigstellung des Konzeptes bereits berücksichtigt. Hier sind insbesondere die damit 
einhergehende Wohnsitzauflage als auch die erleichterten Arbeitsmarktzugänge zu 
beachten. 
 
Das Konzept soll Grundlage der Arbeit der Kreisverwaltung sein. Zur Umsetzung sind 
jährlich konkrete Schwerpunkte und Maßnahmen vorzuschlagen und festzulegen. 
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1 Zuwanderung und Integration als Chance für Teltow-Fläming 

 

Zuwanderung hat in Teltow-Fläming eine lange Tradition – und zwar nicht erst in heutiger 

Zeit. So haben die Flamen in unserer Region eine neue Heimat gefunden und sogar dem 

Fläming zu seinem Namen verholfen, aber auch Hugenotten oder Böhmen kamen hierher. In 

der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurde unser heutiger Landkreis zur neuen Heimat für 

Menschen aus den östlichen Gebieten Europas – beispielsweise ist die Geschichte von 

Neuheim bei Jüterbog davon deutlich geprägt. Seit den 1960er-Jahren arbeiteten Vertrags-

arbeiterinnen und Vertragsarbeiter aus Vietnam, Angola, Mosambik und anderen Ländern u. 

a. im IFA-Werk Ludwigsfelde. Nach der politischen Wende fanden Spätaussiedlerinnen und 

Spätaussiedler vor allem im Süden von Teltow-Fläming ein neues Zuhause. 

Heute leben 6400 ausländische Bürger aus über 100 Nationen, darunter rund 1900 Flücht-

linge, im Kreisgebiet (Stand: Januar 2016). Zuwanderer bringen neue Erfahrungen, 

Kreativität und Energie in eine Region. Im Leitbild des Landkreises Teltow-Fläming ist fest-

geschrieben, dass Vielfalt und Inklusion als Bereicherung erkannt werden und eine 

Willkommenskultur zur Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Integration entwickelt 

und gesichert wird. Dies setzt auch den Willen der Flüchtlinge und Zuwanderer zur Integra- 

tion voraus. 

Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels ver-

schiebt sich der Fokus von Fragen der Alterung und Abwanderung hin zu den Möglichkeiten 

und Chancen der Zuwanderung. Deutschland ist ein Land mit schrumpfender Bevölkerung, 

akutem Fachkräftemangel und einer Million offener Arbeitsstellen. Allein im Landkreis Tel-

tow-Fläming sind es mehr als 1500. Schon heute fehlt Personal im Handwerk, in der 

Gastronomie, in Pflegeberufen und anderen Branchen. Gerade deshalb sollte der Zuzug 

auch als Chance und langfristiger Prozess betrachtet werden, der zukünftig unseren eigenen 

Lebensstandard sichern hilft. 

Unser Landkreis wird sich verändern. Wie sich das vollzieht, hängt im Wesentlichen von den 

Menschen ab, davon, wie es gelingt, Zugewanderten und Flüchtlingen einen Platz in unserer 

Gesellschaft zu bieten. Dazu gehört auch, sich aktiv Ausgrenzung, Diskriminierung und Ras-

sismus entgegenzusetzen. Die Würde des Menschen ist ein hohes Gut und unantastbar. 

Das gilt auch für jene, die zu uns kommen – und zwar unabhängig von ihrer Sprache, Religi-

on oder Herkunft.  

Integration ist ein dauerhafter Prozess und eine dauerhafte Aufgabe für alle Akteure unseres 

Landkreises und seine Verwaltung. Sie betrifft die Aufnahmegesellschaft, die unterschiedli-

chen Gruppen von Menschen mit Migrationshintergrund und alle Politikfelder gleichermaßen. 

So geht es beispielsweise darum, bestehende Strukturen zu ertüchtigen und interkulturelle 

Kompetenzen zu erwerben. Regeldienste sollen für alle Bürgerinnen und Bürger erreichbar 

sein, vorhandene Beratungsstrukturen müssen gesichert, ausgebaut und professionalisiert 

werden.  

Viele Unternehmen im Landkreis sind sich ihrer gesellschaftlichen und sozialen Verantwor-

tung bewusst und engagieren sich in ihrem Umfeld. Sie entwickeln Strategien zur 

Mitarbeiterbindung und haben eine Unternehmenskultur, die Vielfalt einschließt und als Be-

reicherung erkennt. Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Bildung, Vereine und Ehrenamtliche, aber 
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auch jeder Bürger, jede Bürgerin setzen mit der Willkommenskultur klare Signale. Alle Men-

schen des Landkreises Teltow-Fläming sollen spüren, dass sie willkommen sind.  

Nicht zuletzt durch eine gelebte Willkommenskultur kann Teltow-Fläming seine Zukunftsfä-

higkeit sichern und für Zuwanderinnen und Zuwanderer ebenso wie für Unternehmen aus 

dem Ausland interessant werden und bleiben. 

Vor diesem Hintergrund orientiert sich die Kreisverwaltung bei ihrem Handeln an den integra-

tionspolitischen Leitlinien des Landes:  

- Die Integrationspolitik richtet sich an die gesamte Bevölkerung. Sie will ein harmonisches 

Zusammenleben ermöglichen und eine gleichberechtigte Teilhabe aller, ungeachtet ihrer 

Herkunft und soweit dies die gesetzlichen Grundlagen ermöglichen.  

- Teltow-Fläming bekennt sich zur Vielfalt. 

- In einem Klima der Toleranz und Wertschätzung haben Ausgrenzung, Diskriminierung 

und Rassismus keinen Platz.  

- Integrationspolitische Aspekte werden in allen Politikfeldern mitgedacht. 

- Migrations- und Integrationspolitik orientieren sich an den Ressourcen und Potenzialen 

der Menschen mit Migrationshintergrund. 

- Die Flüchtlings- und Asylpolitik wird humanitär ausgestaltet.  

- Der Kreis strebt an, für die unterschiedlichen Gruppen – Neuzuwandernde, hier Lebende, 

EU-Bürgerinnen und -Bürger, Asylsuchende – passgenaue Angebote zu machen.  

- Integration und Willkommenskultur kann Fachkräfte für den Verbleib im Land gewinnen. 

- Asylsuchende und Flüchtlinge sollen hier einen Ort finden, an dem sie zur Ruhe kommen 

und bei einem dauerhaften Aufenthalt eine neue Existenz aufbauen können.  

- Partizipation und Interessenvertretung von Menschen mit Migrationshintergrund sollen 

gestärkt werden.  

- Teltow-Fläming engagiert sich für gesetzliche Verbesserungen in der Integrationspolitik. 

Das vorliegende Integrationskonzept bildet die Grundlage der Integrationspolitik im Landkreis 

Teltow-Fläming in den nächsten Jahren. Je nach den aktuellen Erfordernissen wird es fort-

geschrieben.  

Eine zentrale Aufgabe im Verwaltungshandeln wird zukünftig dem Büro für Chancengleich-

heit und Integration im Verantwortungsbereich der Landrätin zukommen. Hier sollen die 

Aufgaben für Behinderten- und Seniorenarbeit sowie für Gleichstellung und Integration ge-

bündelt werden – für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.  

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im gesamten Text ausschließlich die männliche Form 

(maskulines Genus) verwendet. Es sind jedoch immer beide Geschlechter gemeint, weswe-

gen der Verzicht auf  das feminine Genus – das grammatikalische weibliche Geschlecht – 

keine Diskriminierung weiblicher Personen bedeuten soll. 

26



7 
 

 

2 Daten und Fakten zu Migration und Integration 

2.1 Ausländer in Teltow-Fläming 

Im Landkreis Teltow-Fläming leben über 163.0001 Menschen, darunter 7.200 Ausländer. 

Dies entspricht einem Anteil von ca. 4,5 Prozent (Quelle: Statistik AZR-Register Stand 

30.06.2016).  

Die Anzahl der EU-Ausländer stieg von 1.600 (31.12.2012) auf 3.200 Personen 

(30.06.2016). 

Die Anzahl der im Landkreis lebenden ausländischen jungen Menschen, die Jugendhilfeleis-

tungen erhalten, beträgt 104 (30.06.2016). 

Im Dezember 2015 waren 1.848 Asylbewerber im Landkreis registriert, insbesondere aus  

Syrien, Afghanistan, Somalia und Pakistan. Zum Vergleich: Zum Jahresende 2012 gab es 

200 Asylsuchende in Teltow-Fläming. 

Insgesamt leben Menschen mit über 100 verschiedenen Staatsangehörigkeiten im Land-

kreis. Die 5 häufigsten Herkunftsstaaten sind Polen (1.650 Personen), Syrien (1.050 

Personen), die russische Föderation (500 Personen), Afghanistan (350) und Rumänien (260 

Personen). 

Aus 20 Ländern lebt derzeit jeweils nur ein(e) Staatsangehöriger(e) im Landkreis, u. a. aus 

Mali, Namibia, Nicaragua, Tadschikistan und Usbekistan.  

Vielseitig wie die Herkunftsländer sind auch die Aufenthaltszeiten in Deutschland, die Alters-

struktur und die Aufenthaltsgründe.  

Von den 7.200 Ausländern im Landkreis Teltow-Fläming 

- sind knapp die Hälfte EU-Bürger, 

- sind 15 Prozent  unter 18 Jahre alt, 

- leben 30 Prozent bereits länger als sechs Jahre in Deutschland, 

- hat jeder Achte ein unbefristetes Aufenthaltsrecht. Bis auf die Beschränkungen im Wahl- 

und Passrecht sind diese Personen „faktisch Inländer“ und erfüllen quasi die Einbürge-

rungsvoraussetzungen. 

Seit 2005 wurden im Landkreis Teltow-Fläming über 300 Personen eingebürgert. 

Jeder der über 7.200 Ausländer hat aus Gründen der Herkunft und Biographie, seines Auf-

enthaltszwecks, des Arbeits- und Wohnumfelds, der örtlichen Bedingungen und der 

persönlichen Lebensumstände unterschiedliche „Erwartungen“ an die Behörde, um die un-

terschiedlichsten Herausforderungen des Alltags zu meistern. 

Wie diese konkret aussehen, kann abhängig oder unabhängig vom rechtlichen Status sein. 

Dabei gibt es Dinge, die sowohl für Alteingesessene als auch für Hinzugezogene – unab-

hängig von der Staatsangehörigkeit –  eine Hürde im Alltag darstellen.  

                                                
1
 Alle Zahlenangaben aus Gründen der Übersichtlichkeit gerundet. 
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2.2 Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen 

Das Land Brandenburg nimmt ca. 3,1 Prozent der in Deutschland Asylsuchenden auf (Kö-

nigsteiner Schlüssel).  

Der Landkreis wiederum nimmt nach der Verteilverordnung (VertVBbg) 6,6 Prozent (Stand 

2014) aller auf das Land Brandenburg verteilten Asylsuchenden auf. Von 10.000 Asylsu-

chenden in Deutschland gelangen ca. 20 Personen nach Teltow-Fläming. 

 

Entwicklung 

 Jahr Zahl der Erstanträge bundesweit 

 2012  insgesamt       64.539 Erstanträge 

 2013  insgesamt   109.508 Erstanträge 

Prognose Mai  2014          ca. 140.000 Erstanträge  

Prognose Herbst 2014         ca. 175.000 Erstanträge 

 2014 insgesamt     173.072 Erstanträge 

Prognose Feb. 2015   250.000 Erstanträge 

Prognose Mai 2015    400.000 Erstanträge 

Prognose Sommer 2015    800.000 Erstanträge 

 

Wer Asyl in Deutschland begehrt, wird als erstes durch das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) registriert und bekommt einen Platz in einer Erstaufnahmeeinrichtung 

zugewiesen. Für Brandenburg ist dies die Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung der zentralen 

Ausländerbehörde (ZABH) in Eisenhüttenstadt mit ihren Außenstellen. Im Zossener Ortsteil 

Waldstadt ist 2016 eine Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg 

entstanden. Nach spätestens drei Monaten wird den Asylbewerbern ein Landkreis oder eine 

kreisfreie Stadt zum Aufenthalt zugewiesen. 
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3 Handlungsfelder 

In acht Handlungsfeldern werden im Folgenden die wichtigsten integrationspolitischen Ziele 

und dazu gehörenden Aktivitäten in Teltow-Fläming aufgezeigt, die ein Gelingen von Integra-

tion ermöglichen sollen:  

3.1 Unterbringung und Wohnen 

3.1.1 Asylbewerber 

3.1.1.1 Rechtliche Grundlagen 

Der Gesetzgeber gibt vor, dass Asylbewerber vorrangig in Gemeinschaftsunterkünften 

(Übergangswohnheimen) unterzubringen sind. Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch 

eine Unterbringung in geeigneten Wohnungen möglich. Die rechtlichen Grundlagen für Auf-

nahmen und Betreuung von Asylbewerbern finden sich in den folgenden Gesetzen und 

Verordnungen 

- § 2 f. Landesaufnahmegesetz (LAufnG) 

- § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 

- § 44 Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) 

- § 53 Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) 

- Erstattungsverordnung zum Landesaufnahmegesetz (GemUntRdErl): Mindestbedingun-

gen für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und die soziale Betreuung 

Das Landtag Brandenburg hat am 15. März 2016 ein neues Landesaufnahmegesetz be-

schlossen, das zum 01.04.2016 in Kraft getreten ist. Zu dem Gesetz gibt es bislang leider 

noch keine rechtskräftige Durchführungs- und Kostenerstattungsverordnung, so dass für die 

genaue Ausgestaltungen der im Gesetz allgemeingültig dargelegten Veränderungen aktuell 

nur Entwurfsfassungen vorliegen. Auf wichtige Kernpunkte wird jedoch im Folgenden infor-

mativ hingewiesen. 

3.1.1.2 Sachstand – Daten und Fakten  

Asylbewerber, Flüchtlinge und Spätaussiedler werden von der ZABH in Eisenhüttenstadt 

nach einem quotenorientierten Verteilungsverfahren dem Landkreis zur Aufnahme zugewie-

sen (siehe 2.2).  

Der Landkreis ist nach den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften verpflichtet, die zuge-

wiesenen Personen bzw. Familien unterzubringen. Maßstab dafür ist der Erlass zu den 

Mindestbedingungen für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften und die soziale Be-

treuung. Die Gemeinden und Städte sind durch das LAufnG zur Mitwirkung verpflichtet. 

Der Kreistag hat das Verfahren zur Unterbringung der Flüchtlinge im Beschluss 4-1567/12-II 

vom 9. September 2013 grundsätzlich geregelt. Danach werden in allen Kommunen Flücht-

linge entsprechend der jeweiligen Einwohnergröße untergebracht. Ausgenommen ist die 

Stadt Zossen. In deren Ortsteil Wünsdorf gibt es seit Januar 2016 eine Außenstelle der 

ZABH des Landes mit einer Kapazität von bis zu 1.700 Flüchtlingen. Die Mittelzentren Lu-

ckenwalde, Jüterbog und Ludwigsfelde haben aufgrund ihrer Umlandfunktion eine besondere 

Verantwortung übernommen. Bereits im Jahr 2008 hat der Kreistag beschlossen, das Über-
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gangswohnheim in der Anhaltstraße in Luckenwalde auch zukünftig für die Unterbringung 

der Flüchtlinge zu nutzen. Das Gebäude wird gegenwärtig saniert und ist eine feste Säule  

Unterbringungskonzept des Landkreises. Dort werden erstmals im Landkreis die zukünftigen 

Mindeststandards bei der Unterbringung von Flüchtlingen (8 Quadratmeter je Person) gelten. 

Für die Nutzung von Liegenschaften und Gebäuden zur Unterbringung und Versorgung der 

Flüchtlinge gelten folgende Kriterien: 

- Prüfung kreiseigener Liegenschaften (einschließlich der Gesellschaften),  

- Bereitschaft des Eigentümers zur Vermietung,  

- Nutzbarkeit als Gemeinschaftsunterkunft (geeignete Bausubstanz, erfüllbare Sicherheits-

anforderungen), 

- vorhandenes Bauplanungs- und Baurecht, 

- Erreichbarkeit der notwendigen Infrastruktur  (z. B. Einkaufsmöglichkeiten),  

- öffentliche Verkehrsanbindung,  

- Prüfung der Kostenstruktur im Rahmen der Haushaltssicherung des Landkreises. 

In fast allen Kommunen des Landkreises sind Asylsuchende untergebracht, 84 Prozent da-

von in Übergangswohnheimen. In Wohnungen leben vorrangig gesundheitlich 

beeinträchtigte Personen oder Familien. Das betrifft in Teltow-Fläming derzeit 148 Asylbe-

werber (Stand: Juni 2016). Eine Übersicht über die Einrichtungen findet sich unter Pkt. 6 

Anlagen.  

3.1.1.3 Ziel 

Die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge ist mit den bestehenden Kapazitäten ab-

zusichern.  

Allerdings fehlt für ein Konzept des Landkreises zur Unterbringung und Versorgung der 

Flüchtlinge in den nächsten Jahren eine valide Flüchtlingsprognose als belastbare Grundla-

ge. Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen muss daher zeitnah und genau beobachtet 

werden, um die Risiken beherrschbar zu gestalten, die mit dem Vorhalten von Unterbrin-

gungskapazitäten einhergehen. Im Norden des Landkreises steht bereits heute nicht 

ausreichend bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung. Durch die Unterbringung von Flüchtlin-

gen verstärkt sich der Druck auf den Wohnungsmarkt. Ziel muss es sein, bezahlbaren 

Wohnraum für alle zu schaffen. 

3.1.1.4 Maßnahmen 

- prioritäre Nutzung von Verbundwohnungen im Falle erforderlicher Kapazitätserweiterun-

gen,  

- Anbindung der Wohnungen an bestehende Übergangswohnheime, um die soziale Be-

treuung abzusichern, 

- Nachnutzung der Wohnungen als preiswerter Wohnraum für alle2 

                                                
2
 Beispielhaft ist die Stadt Luckenwalde: Sie setzt in enger Abstimmung mit dem Landkreis und mit Fördermit-

teln des Landes 30 Wohnungen instand. Diese werden für die Unterbringung von Asylbewerbern und 
Flüchtlingen genutzt. 
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3.1.2 Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge 

Nach Erteilung eines Aufenthaltstitels geht der Asylberechtigte bzw. anerkannte Flüchtling in 

den Rechtskreis des SGB II über und darf aus der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen. Er ist 

dann berechtigt, eine eigene Wohnung zu mieten. Für eine angemessene Übergangszeit 

kann der Asylberechtige bzw. anerkannte Flüchtling in der Gemeinschaftsunterkunft verblei-

ben. Er wird jedoch mit dem Rechtskreiswechsel zu den Kosten der Unterbringung nach 

Maßgabe der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Übergangs-

einrichtungen der vorläufigen Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen 

Flüchtlingen des Landkreises Teltow-Fläming gebührenpflichtig herangezogen. Diese Unter-

bringungsgebühren werden vom Jobcenter anerkannt und vollständig übernommen. Die 

Entscheidung über die Wohnsitznahme ist oft von verschiedenen Faktoren geprägt. Dazu 

gehören Familiensituation oder erwarteter Nachzug von Angehörigen, bestehende soziale 

Kontakte und Arbeitsmöglichkeiten. 

Sozialarbeiter vor Ort und das Jobcenter beraten hinsichtlich Wohnungssuche. Weiterhin 

steht die Wohnraumberatung der Kreisverwaltung auch den Asylberechtigten zur Verfügung. 

3.1.2.1 Ziel 

Asylberechtigte sollen so schnell wie möglich mit eigenem Wohnraum versorgt werden.  

Die entstandenen sozialen Bindungen (Kita, Schule, Paten) sollen dabei berücksichtigt und 

gefestigt werden. Um bezahlbaren Wohnraum, besonders in den Nordkommunen des Land-

kreises, zu schaffen, bedarf es spezieller Förderprogramme und einer großen 

Gemeinschaftsanstrengung von Bund, Land und Kommunen.  

Werden Asylberechtigte zeitnah in Wohnungen vermittelt, können die freiwerdenden Plätze 

in den Gemeinschaftsunterkünften neuen Asylsuchenden zur Verfügung gestellt werden. 

3.1.2.2 Maßnahmen 

- kontinuierliche Akquise von freiem, angemessenem Wohnraum (Wohnungen), 

- zentrale Erfassung möglicher Wohnungen, Bewertung möglicher Wohnungen nach fol-

genden Kriterien: 

- Anforderungen an die (soziale) Infrastruktur des Standortes: Einkaufsmöglichkeiten, 

verkehrstechnische Anbindung (Bus und Bahn), erreichbare Arztpraxen, Schulen und 

Kindertagesstätten 

- Anforderungen an die Wohnung (angemessener Mietpreis gem. Handlungsempfeh-

lung des Landkreises Teltow-Fläming3)  

- Kommunikation und Kooperation mit den Kommunen und Wohnungsbaugesellschaften 

vor Ort, 

- Erstellung und Fortschreibung eines Unterbringungskonzeptes unter Berücksichtigung 

von Flüchtlingsprognosen, 

- Erarbeitung eines sinnvollen Umzugsmanagements, 

- Vermeidung von sozialen Brennpunkten. 

                                                
3
 http://www.teltow-flaeming.de/de/dateien/pdf/kdu-werte-tf-fortschreibung-%202014.pdf 
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3.1.3 Andere Zuwanderer  

EU-Ausländer benötigen für das Freizügigkeitsrecht u. a. eine Meldeanschrift und somit eine 

Wohnung. Unterstützung erhalten sie in der Regel von Verwandten und Bekannten sowie in 

nicht wenigen Fällen vom Arbeitgeber. Die Nutzung von allgemeinen Beratungsangeboten ist 

den Zugezogenen auf Grund der anfänglichen Sprachbarrieren in der Regel nur über 

Sprachmittler möglich.  

Nicht-EU-Ausländer müssen bereits vor der Einreise bei der Visum-Beantragung bzw. spä-

testens bei der Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltstitel eine Unterkunft nachweisen. 

Auch in diesen Fällen helfen in der Regel Verwandte, Bekannte, der künftige Arbeitsgeber 

bzw. je nach Aufenthaltsgrund andere Institutionen bei der Suche nach der geeigneten Un-

terkunft. 

Im Laufe ihres weiteren Aufenthalts steht Zuwanderern mit einem Aufenthaltstitel der Woh-

nungsmarkt mit seinen Möglichkeiten und Grenzen wie allen anderen Einwohnern des 

Landkreises offen.  

 

3.2 Soziale Beratung und Betreuung 

3.2.1 Asylbewerber  

Asylbewerber und Spätaussiedler sind nach den gesetzlichen Vorschriften der Mindestbe-

dingungen für den Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften (GemUntRdErl) migrations- 

spezifisch durch geeignete Fachkräfte zu beraten. Darüber hinaus ist die allgemeine soziale 

Betreuung in Gemeinschaftsunterkünften sicherzustellen. 

Dieser Standard ist ebenfalls für Asylbewerber sicherzustellen, wenn diese in Verbundwoh-

nungen oder eigenem Wohnraum unterbracht sind. Hierbei gilt derzeit noch ein Schlüssel 

von einem Sozialarbeiter (Vollzeitäquivalent) auf 120 Asylbewerber. 

3.2.1.1 Rechtliche Grundlagen 

Die rechtlichen Grundlagen für Beratung und Betreuung von Asylbewerbern finden sich im 

LAufnG, im AsylVfG und im Erlass zu den Mindestbedingungen für den Betrieb von Gemein-

schaftsunterkünften und die soziale Betreuung. 

3.2.1.2 Sachstand 

Die Ziele und der Umfang der Betreuung sind als rechtsverbindliche Grundlage des mindes-

tens notwendigen Qualitätsstandards festgeschrieben (Mindestbedingungen für den Betrieb 

von Gemeinschaftsunterkünften und die soziale Betreuung nach der Erstattungsverordnung 

zum Landesaufnahmegesetz) 

Die dort geforderte Beratungs- und Betreuungsdichte ist – besonders mit Blick auf dezentrale 

Unterbringung – insbesondere in der Fläche nicht ausreichend. Das gleiche gilt für den der-

zeit noch gültigen Betreuungsschlüssel. 

Dabei spielt das Thema Sprachmittlung eine tragende Rolle. Grundsätzlich gibt es einen 

Rechtsanspruch auf Übernahme von Dolmetscher- bzw. Sprachmittlerkosten nur für ange-

ordnete Termine im Rahmen des Asylverfahrens oder für medizinisch indizierte 

Sprachmittlung (Vorbesprechungen für Operationen, Psychotherapien u. ä.). 
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Die Sprachmittlung im täglichen Leben erfolgt durch Ehrenamtliche oder durch bereits länger 

hier lebende andere Asylbewerber mit guten Deutsch-Grundkenntnissen. Seit längerer Zeit 

sind auch verstärkt technische Hilfen wie Telefon-Übersetzung, Smartphone-Apps oder Onli-

ne-Übersetzungsprogramme im Einsatz.  

Für die Jahre 2015 und 2016 wurden dem Landkreis Bundesmittel zugeteilt. Diese sollen der 

Entlastung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern dienen. 

Sie wurden im Bereich Beratung und Betreuung bisher mit folgenden Schwerpunkten einge-

setzt: 

- Schaffung und Besetzung einer Stelle Flüchtlingskoordinator für den Landkreis Teltow-

Fläming, 

- Koordination und Bündelung von ehrenamtlichen Hilfen und Spenden durch Flüchtlings-

hilfe im Landkreis Teltow-Fläming bei der Gemeinnützigen Arbeitsförderungsgesellschaft 

mbH Klausdorf.  

3.2.1.3 Ziel 

Die Beratung und Betreuung soll bei den alltäglichen Verrichtungen, der Orientierung in der 

Gesellschaft und der Anbahnung einer effektiven Integration nachhaltig unterstützen.  

3.2.1.4 Maßnahmen 

Nach dem vorliegenden Entwurf der Durchführungsverordnung zum Landesaufnahmegesetz 

soll hier zukünftig ein Schlüssel von einem Sozialarbeiter (Vollzeitäquivalent) auf 80 Asylbe-

werber gelten. Hierdurch könnte zukünftig eine deutlich bessere Beratung und Betreuung 

sichergestellt werden. 

Weitere Maßnahmen, finanziert aus den zur Verfügung gestellten Bundesmitteln: 

- Verstärkung der Jugendarbeit am Standort Luckenwalde 

- Aufbau eines dezentralen Beratungs- und Unterstützungsangebots durch die Mobile 

Flüchtlingshilfe für den Landkreis Teltow-Fläming (auch für Flüchtlinge, die bereits einen 

Aufenthaltstitel erhalten haben) mit folgenden Aufgaben: 

- fall- und gemeinwesenorientierte Beratung der Flüchtlinge in sozial- und migrations-

spezifischen Fragen (Unterkunft, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Kita, Schule, 

Möglichkeiten für Religionsausübung, allgemeine Fragen des Gemeinwesens in 

Deutschland u. a.), 

- Beratung und Betreuung von Flüchtlingen bei familiären Problemen; Vermittlung bei 

Problemen zwischen Flüchtlingen innerhalb der Gemeinschaftsunterkunft oder zu 

anderen Personen, die in einem sozialen Verhältnis zum Flüchtling stehen, 

- Herstellung und ggf. Begleitung von Kontakten zu weiteren fachspezifischen Bera-

tungsangeboten, 

- Beratung und Unterstützung bei der Suche nach geeignetem Wohnraum,  

- Vernetzung und fachliche Zusammenarbeit mit den lokalen Flüchtlingsorganisationen 

und Beratungsdiensten, 

 

Vorschläge des Runden Tisches Flüchtlingshilfe 

- Erweiterung der fachlichen Kompetenzen vorhandener Beratungsstellen unter Beach-

tung der Besonderheiten der jeweiligen Kulturen, 
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- leichte Sprache, insbesondere bei Formularen, 

- mehrsprachige Informationen zur kommunalen Infrastruktur. 

 

3.2.2 Andere Zuwanderer 

3.2.2.1 Sachstand 

Zuwanderer, die nicht zu den Asylbewerbern oder Flüchtlingen gehören, sind oft an ihrem 

Arbeitsplatz, in ihrer Community oder Familie verankert. 

Sie können die Unterstützung der bundesweiten Migrationsberatungen für erwachsene Zu-

wanderer (MBE) nutzen. Diese Beratungsstellen sollen umfassend unterstützen, um das 

Einleben in Deutschland zu erleichtern. Das betrifft nicht nur den Zugang zu Deutschkursen, 

sondern auch Themen wie Beruf, Wohnen, Gesundheit und mehr.  Die Migrationsberatung 

für erwachsene Zuwanderer ist unentgeltlich. Die Kapazitäten der MBE für Teltow-Fläming 

sind durch weitere Stellenanteile erweitert worden. 

Der Bürgerservice des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge beantwortet Fragen rund 

um das Zuwanderungsgesetz, etwa zum Integrationskurs, zum Aufenthaltsrecht oder zum 

Thema Einbürgerung. Telefonische Anfragen und E-Mails nimmt der Bürgerservice auf 

Deutsch und Englisch entgegen. 

Weiterhin stehen die Wohlfahrtsverbände mit ihren allgemeinen Angeboten, der Jugendmig-

rationsdienst, die Ausländerbehörde sowie Gemeinde-, Stadt- oder Kreisverwaltungen als 

Ansprechpartner zur Verfügung.  

3.2.2.2 Ziel 

Die Migranten nutzen die allen Einwohnern zugänglichen Beratungsangebote des Landkrei-

ses. 

3.2.2.3 Maßnahmen 

- Veröffentlichungen von fremdsprachigen Informationen (derzeit: englisch, polnisch, wei-

tere Sprachen geplant) auf Handzetteln oder den Internetseiten, 
- Ansprache der Communitys mit Hilfe der bestehenden lokalen Netzwerke, Kirchenge-

meinden u. ä., 
- Erweiterung der fachlichen Kompetenzen vorhandener Beratungsstellen unter Beachtung 

der Besonderheiten der jeweiligen Kulturen, 

- leichte Sprache, insbesondere bei Formularen. 

3.3 Gesundheitliche Versorgung 

3.3.1 Rechtsgrundlagen  

Asylbewerber, Geduldete und Ausreisepflichtige erhalten in Deutschland gesundheitliche 

Versorgung nach § 4 AsylbLG. Das bedeutet, dass sie nur im Fall von akuten Schmerzen 

oder Erkrankungen medizinische Leistungen in Anspruch nehmen können. Alle darüber hin-

aus gehenden Leistungen werden nur dann vom Sozialamt gewährt, wenn die Behandlung 

unabweisbar ist bzw. Folgeschäden drohen. Außerdem werden einige Vorsorgeleistungen 

34
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gewährt. Der Arzt rechnet seine erbrachten Leistungen im Nachhinein direkt mit den Trägern 

der Sozialhilfe ab. 

Leistungsbezieher nach § 2 AsylbLG (Asylbewerber, die sich 15 Monate rechtmäßig in 

Deutschland aufhalten) bekommen medizinische Leistungen in gleichem Maße wie andere 

Sozialhilfeempfänger. Das bedeutet, dass sie bei einer Krankenkasse versichert werden und 

den Arzt ohne vorherige Vorsprache beim Sozialamt mithilfe der Krankenkassen-Chipkarte in 

Anspruch nehmen können. Hier erfolgt die Abrechnung mit dem Sozialamt über die Kran-

kenkassen.  

Mit der Novellierung des Landesaufnahmegesetzes  wurde die Möglichkeit geschaffen, dass 

auch Asylbewerber nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz eine elektronische Gesundheits-

karte erhalten und mit dieser Zugang zu Gesundheitsleistungen. Der Leistungsumfang bleibt 

hier allerdings unverändert. 

Inzwischen gibt es einen Versorgungsvertrag zwischen dem Land Brandenburg und den 

Krankenkassen im Land Brandenburg, dem der Landkreis Teltow-Fläming mit Wirkung zum 

01.07.2016 beigetreten ist. Durch diesen Versorgungsvertrag werden beginnend mit dem 

01.09.2016 nach und nach alle leistungsberechtigten Asylbewerber mittels elektronischer 

Gesundheitskarte einen qualifizierten Zugang zu medizinischen Leistungen erhalten. 

Jede elektronische Gesundheitskarte enthält Angaben zu Legitimation ihres Besitzers: Na-

me, Geburtsdatum und ein Passfoto. So kann in der Arztpraxis sofort erkannt werden, ob der 

tatsächliche Karten-Besitzer eine Behandlung wünscht. Ein Missbrauch ist insofern weitge-

hend ausgeschlossen.   

Mit der elektronischen Gesundheitskarte fällt die Ausstellung und Abrechnung von Behand-

lungsscheinen und Kostenübernahmeerklärungen weg. Der Landkreis muss zukünftig nur 

noch im Einzelfall Ermessensentscheidungen über die Gewährung von Leistungen treffen, 

die auch bei gesetzlich Krankenversicherten stets genehmigungspflichtig sind, zum Beispiel 

Reha-Maßnahmen, Zahnersatz und Langzeittherapien. 

Das Land übernimmt alle Kosten für die gesundheitliche Versorgung von Asylsuchenden.  

Vertragspartner für den Landkreis Teltow-Fläming ist die AOK Nordost. 

 

Die Gewährung von Krankenhilfe ist Bestandteil der Inobhutnahme sowie von stationär zu 

erbringenden Jugendhilfemaßnahmen und gilt somit auch für unbegleitete ausländische Kin-

der und Jugendliche, junge Volljährige oder ausländische Leistungsberechtigte nach § 19 

SGB VIII.  

Zur Sicherstellung der Krankenversorgung werden minderjährigen ausländische Kinder und 

Jugendliche durch das Jugendamt umgehend bei der beauftragten Krankenversicherung i. S. 

des § 264 SGB V angemeldet, die in deren Auftrag die Abrechnung von Behandlungsleis-

tungen durchführt.  

 

3.3.2 Ambulante medizinische Versorgung 

An der ambulanten medizinischen Versorgung der Flüchtlinge sind Ärzte, Zahnärzte, Psy-

chotherapeuten, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und andere Erbringer ambulanter 

Gesundheitsleistungen (z. B. Physiotherapeuten, Ergotherapeuten) beteiligt. 
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3.3.3 Stationäre gesundheitliche Versorgung 

Im Landkreis Teltow-Fläming befinden sich zwei Krankenhäuser: das DRK-Krankenhaus 

Luckenwalde gGmbH (Krankenhaus der Regelversorgung) und das Evangelische Kranken-

haus Ludwigsfelde-Teltow gGmbH (Krankenhaus der Grundversorgung). 

Zur psychiatrischen Versorgung der Bürger und Flüchtlinge stehen im Landkreis Teltow-

Fläming ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote zur Verfügung. Wobei zu erwäh-

nen ist, dass sich innerhalb des Landkreises Teltow-Fläming keine stationäre 

medizinisch/therapeutische Einrichtung der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 

befindet. 

 

Die für den Landkreis zuständigen Kliniken zur Versorgung psychisch kranker bzw. sucht- 

kranker Menschen sind das Johanniter-Krankenhaus im Fläming gGbmH Treuenbrietzen, 

das Asklepios Fachklinikum Teupitz GmbH und das Asklepios Fachklinikum Lübben GmbH. 

Die zuständigen Kliniken zur psychiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen sind 

die Asklepios Tagesklinik Königs Wusterhausen, die Asklepios Tagesklinik Potsdam, das 

Asklepios Fachklinikum Brandenburg und das Asklepios Fachklinikum Lübben. 

3.3.4 Leistungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 

Der Öffentliche Gesundheitsdienst hat die Aufgabe, die Gesundheit der Bevölkerung zu 

schützen und zu fördern. Diese Aufgabe wird durch das Gesundheitsamt des Landkreises 

Teltow-Fläming wahrgenommen. Menschen, die eines besonderen Schutzes oder der Unter-

stützung in gesundheitlichen Belangen bedürfen, soll der Öffentliche Gesundheitsdienst 

unterstützend und vermittelnd „unter die Arme greifen“. Zu diesem Personenkreis gehören u. 

a. Kinder, psychisch Kranke, Behinderte sowie Flüchtlinge bzw. Asylbewerber.  

3.3.4.1 Rechtliche Grundlagen 

- Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz (BbgGDG) 

- Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

- SGB V § 21 

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) § 45 

- Kindertagesstättengesetz (KitaG) § 11 

- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG) 

 

3.3.4.2 Sachstand 

Das Gesundheitsamt des Landkreises Teltow-Fläming bietet zahlreiche unentgeltliche Leis-

tungen für Asylbewerber bzw. Flüchtlinge an. Das Amt nimmt zudem Aufgaben des 

Infektionsschutzes, des Hygiene- und umweltbezogenen Gesundheitsschutzes, der Gesund-

heitsvorsorge und -förderung und des Schutzes der Gesundheit von Kindern und 

Jugendlichen wahr. Außerdem berät und betreut das Amt psychisch kranke, seelisch und 

geistig behinderte sowie abhängigkeitskranke Menschen.  Die sprachliche Barriere stellt in 

diesem Arbeitsgebiet eine besonders große Herausforderung für alle Beteiligten dar. 
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Ein Verzeichnis mehrsprachiger Ärzte in Teltow-Fläming ist im Wegweiser Gesundheit zu-

sammengetragen worden.4 Dabei handelt es sich um eine durch das Gesundheitsamt 

erstellte Handreichung für Ansprechpartner von Flüchtlingen und Asylbewerbern.  

3.3.4.3 Ziel 

Das Gesundheitsamt verfolgt das Ziel, auf gesunde und gesundheitsfördernde Lebensver-

hältnisse und gleiche Gesundheitschancen für alle hinzuwirken. Fachliche Beratung und 

Aufklärung soll die Eigenverantwortung stärken und helfen, Gesundheitsrisiken zu vermei-

den. Zu den Zielen gehören: 

- umfassende Information der Zuwanderer über den Zugang zum Gesundheitssystem und 

gesundheitsförderndes Verhalten, 

- Verbesserung der Kommunikation und kultursensible Betreuung von Migranten, 

- Einhaltung der hygienischen Standards in den Gemeinschaftseinrichtungen, 

- Vermeidung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, 

- Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung und Schutz der Gesundheit von Kindern 

und Jugendlichen, 

- Gewährleistung der Zahngesundheit von Kindern und Jugendlichen und des Zugangs zu 

präventiven und kurativen Maßnahmen. 

3.3.4.4 Maßnahmen 

Öffentlichkeitsarbeit 

- Entwicklung eines mehrsprachigen Gesundheitswegweisers für Flüchtlinge (Erläuterung 

des Gesundheitssystems, Nennung wichtiger Anlaufstellen und Ansprechpartner). 

Hygiene und Umweltmedizin 

- Stellungnahme in der Bauplanungsphase von Gemeinschaftsunterkünften,  

- infektionshygienische Überwachung von Übergangswohnheimen für Asylbewerber und 

Flüchtlinge5, 

- Bekämpfung von Infektionskrankheiten einschließlich der Einleitung aller erforderlichen 

Maßnahmen. 

Amtsärztlicher Dienst und sozialmedizinischer Dienst 

- Beratung, Aufklärung und Durchführung von Schutzimpfungen 

- Mitwirkung bei der Aufklärung von Flüchtlingen über den Impfschutz sowie bei der 

Durchführung von Schutzimpfungen 

- Prüfung vorliegender Impfdokumentationen 

- HIV/AIDS-Beratung und Beratung zu sexuell übertragbaren Erkrankungen 

- kostenfreie anonyme Beratung,  

- Durchführung des HIV-Tests 

- Beratung zu anderen sexuell übertragbaren Krankheiten, wie z. B. Hepatitis B, Gonor-

rhoe, Humanes Papillomavirus (HPV) u. a.,  

- Tuberkulosebekämpfung und Tuberkuloseüberwachung 

                                                
4
 (http://www.teltow-flaeming.de/de /dateien/pdf/wegweiser-migranten-gesundheit-sozarb.pdf) 

5
 §36 Ab2. 1 Nr. 5 Infektionsschutzgesetz 
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- bei Erfordernis weitere Tuberkulose-Untersuchungen (Nachuntersuchungen) im Ge-

sundheitsamt (Tuberkulose-Sprechstunde) 

- Identifizierung tuberkulosekranker bzw. infizierter Personen  

- Umgebungsuntersuchungen bei Auftreten von Tuberkuloseerkrankungen 

- Behindertenberatung 

- Beratungsstelle für chronisch Kranke und behinderte Menschen bietet Hilfestellungen 

für behinderte, pflegebedürftige oder chronisch kranke Flüchtlinge oder Asylbewerber   

- Neutrale Gutachterstelle 

- amtsärztliche Stellungnahmen oder Gutachten im Auftrag des Sozialamts zur Not-

wendigkeit vorgeschlagener Behandlungen bei akuten und chronischen 

Erkrankungen und/oder Schmerzzuständen.  

Kinder- und Jugendgesundheitsdienst  

- Vermittlung von Gesundheitshilfen für Personen, die aufgrund ihrer besonderen Situation 

keinen ausreichenden oder rechtzeitigen Zugang zum medizinischen Versorgungssystem 

finden oder deren komplexer Hilfebedarf besondere Koordination und Betreuung not-

wendig macht, gilt auch für Fälle von häuslicher Gewalt oder sexueller Misshandlung, 

- Untersuchung der Kinder im Alter von 30 bis 42 Lebensmonaten einschließlich Betreu-

ungscontrolling bei Auffälligkeiten, 

- Prävention und Früherkennung von Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung 

durch Zusammenarbeit mit den Einrichtungen,  

- Hinwirken auf Frühförder- und Beratungsangebot für behinderte und von Behinderung 

bedrohte Kinder, 

- Schuleingangsuntersuchung, Schulabgangsuntersuchung einschließlich Erstuntersu-

chung nach § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz; Überprüfung des Impfstatus und 

gegebenenfalls Durchführung von fehlenden Impfungen, Nachholimpfungen für Kinder 

und Jugendliche, 

- Untersuchung aller Kinder, die zum ersten Mal eine Schule in Deutschland besuchen und 

ggf. Erstellung von Attesten, die den Besuch der Kita bzw. der Schule erlauben, 

- Beratung, Betreuung und Vermittlung in Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit 

seelischen Belastungen und psychischen Erkrankungen und deren Bezugspersonen. 

 

Zahnärztlicher Dienst  

- Durchführung von zahnärztlichen Untersuchungen/Gruppenprophylaxe für Kinder und 

Jugendliche bis 16 Jahre in Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder und Jugendliche, 

- Präventionsprojekte (Beratungen, Übungen) in Übergangswohnheimen oder im Zahn-

ärztlichen Dienst, 

- zahnärztliche Gutachten auf Anforderung des Sozialamtes. 

Sozialpsychiatrischer Dienst  

- sozialpsychiatrische Beratung und Suchtberatung an vier Standorten Luckenwalde, Lud-

wigsfelde, Jüterbog und Zossen), unentgeltlich und ohne Überweisung. 
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Verbesserung der interkulturellen Kommunikation, Überwindung von Sprachbarrieren  

- Fortbildungen der Mitarbeiter, 

- Einsatz von Dolmetschern oder/und mehrsprachigen Sozialarbeitern. 

3.4 Arbeitsmarkt und Ausbildung 

Unabhängig von der Nationalität der ausländischen Mitbürger ist die Arbeits- bzw. Ausbil-

dungsaufnahme für die gesellschaftliche Integration von großer Bedeutung. Wichtig ist es 

daher, Potenziale der Migranten zu erkennen und entsprechend zu fördern.  

Der Erwerb von deutschen Sprachkenntnissen ist hierbei eine wichtige Voraussetzung für 

Chancengleichheit auf dem Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt. Durch Arbeit oder Ausbildung 

wird den Migranten eine umfangreiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Sie 

erhalten die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt unabhängig von Grundsicherungsleistungen 

zu bestreiten.  

3.4.1 Rechtliche Grundlagen 

3.4.1.1 Asylbewerber, Geduldete und Zuwanderer mit humanitären Aufenthalt 

Ohne Arbeitserlaubnis dürfen Asylbewerber und Geduldete nicht arbeiten und keine Ausbil-

dung absolvieren. In den ersten drei Monaten ihres Aufenthalts ist für Asylsuchende die 

Arbeitsaufnahme generell untersagt.  

Grundsätzlich überprüft die Agentur für Arbeit ab dem 4. Aufenthaltsmonat, ob für das vorlie-

gende Arbeitsangebot arbeitsuchende Deutsche, EU-Ausländer oder andere Ausländer mit 

einem Aufenthaltstitel zur Verfügung stehen (Vorrangprüfung). Wenn dies nicht der Fall ist, 

kann eine Arbeitserlaubnis erteilt werden. 

Um Personen mit einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung die Beschäftigungsaufnahme zu 

erleichtern, wird seit dem 06.08.2016 für einen Zeitraum von drei Jahren in 133 Agenturbe-

zirken für Beschäftigungen auf die Vorrangprüfung verzichtet (u.a. alle neuen Bundesländer). 

Mit dem Aussetzen der Vorrangprüfung wird grundsätzlich auch die Tätigkeit in Leiharbeit 

ermöglicht. 

Die Prüfung der Vergleichbarkeit der Beschäftigungsbedingungen bleibt hiervon unberührt.  

Mit dem Aussetzen der Vorrangprüfung für drei Jahre kann Personen mit einer Aufenthalts-

gestattung oder Duldung grundsätzlich nach einer mindestens 3-monatigen Wartezeit der 

Zugang zu einer Beschäftigung in den benannten Regionen ermöglicht werden. 

Die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Beschäftigung von Personen mit einer 

Aufenthaltsgestattung oder Duldung wird auf den Agenturbezirk, in dem die Beschäftigung 

ausgeübt werden darf, beschränkt. 

Erst nach 48 Monaten ununterbrochenen Aufenthaltes im Bundesgebiet können Asylbewer-

ber und Geduldete eine uneingeschränkte Arbeitserlaubnis erhalten.  

Geduldete, die das Ausreisehindernis selbst zu vertreten haben, unterliegen jedoch Be-

schränkungen bei der Arbeitsaufnahme. Die Regelungen für den Arbeitsmarktzugang 

unterliegen aktuell häufigen Änderungen. 
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Anerkannte Flüchtlinge erhalten mit ihrem Aufenthaltstitel die Erlaubnis zur Aufnahme einer 

Erwerbstätigkeit. 

Kommunen oder gemeinnützige Träger können Asylbewerber für 1,05 Euro pro Stunde für 

gemeinnützige und zusätzliche Tätigkeiten beschäftigen. Dafür ist keine Arbeitserlaubnis 

notwendig. Asylbewerber können auch in den Gemeinschaftsunterkünften selbst beschäftigt 

werden. 

Detaillierte Regelungen siehe Anlage 6.1.5 

3.4.1.2 Andere Zuwanderer  

Weitere Regelungen sind in Anlage 6.1.5 erläutert.  

3.4.2 Sachstand – aktuelle Daten und Fakten 

Im Landkreis Teltow-Fläming betrug die Arbeitslosenquote im Juni 2016  6,0 Prozent. 

Gleichzeitig waren im Landkreis 1.750 freie Arbeitsstellen (vgl. 06/15 = +351) gemeldet. Dem 

gegenüber standen 5.391 Arbeitslose aus den Rechtskreisen SGB II und SGB III. 

Die Besetzung freier Arbeits- und Ausbildungsstellen im Landkreis Teltow-Fläming gestaltet 

sich trotz des verfügbaren Kundenpotenzials immer schwieriger. Die Zuwanderung ausländi-

scher Mitbürger eröffnet die Möglichkeit, vorhandene freie Stellen zu besetzen sowie die 

wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises Teltow-Fläming voranzutreiben. 

Ein Großteil der arbeitslos gemeldeten Ausländer stammt aus Ländern der EU-

Osterweiterung. Im Juni 2016 betrug die Zahl 234 wobei allein 157 Personen aus Polen 

stammen. 

Im Juni 2016 waren im Jobcenter Teltow-Fläming und in der Agentur für Arbeit insgesamt 

727 Personen aus den nichteuropäischen Asylzugangsländern gemeldet, davon 160 Perso-

nen als arbeitslos. Im Juni 2016 waren bereits 43 Personen aus den nichteuropäischen 

Asylzugangsländern sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die drei größten nichteuropäi-

schen Asylzugangsländer auf dem Arbeitsmarkt für den Landkreis sind bisher Syrien (529), 

Iran (62) und Afghanistan (61). 

Eine optimale Betreuung und Unterstützung der Migranten durch  die Agentur für Arbeit und 

das Jobcenter Teltow- Fläming ist umfassend gewährleistet. Das Arbeitskräftepotenzial der 

Migranten hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen, sodass die Mitar-

beiter des Jobcenters sowohl rechtlich als auch zielgruppenspezifisch umfangreich geschult 

und spezialisiert wurden. Die Mitarbeiter der Eingangszonen erhielten interkulturelle Schu-

lungen, um so optimal auf die Vorsprachen der Migranten vorbereitet zu sein. Um 

Sprachbarrieren zu vermeiden, wurden Dolmetscherleistungen eingekauft und Mitarbeiter mit 

Sprachkenntnissen eingestellt. Die Netzwerkarbeit mit Anbietern von Integrationskursen und 

Bildungsträgern nimmt einen wichtigen Stellenwert ein.  

3.4.3 Ziel 

Die zugewanderten Ausländer müssen auf die Gegebenheiten des deutschen Arbeits- und 

Ausbildungsmarktes vorbereitet werden. 

Vorrangig ist der Erwerb deutscher Sprachkenntnisse, um den Einstieg in den Arbeits- bzw. 

Ausbildungsmarkt zu erleichtern. Insbesondere bei gut qualifizierten Ausländern sollte die 
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Prüfung der Anerkennung ausländischer Abschlüsse im Vordergrund stehen, um so 

schnellstmöglich freie Arbeitsstellen mit Fachkräften besetzen zu können.  

Migranten ohne (anerkannten) Berufsabschluss können nach Erwerb deutscher Sprach-

kenntnisse offene Ausbildungsstellen zeitnah besetzen. So kann eine optimale Qualifizierung 

sowie ein anschließender Einstieg der ausgebildeten Fachkräfte in den Arbeitsmarkt erreicht 

werden. 

3.4.4 Maßnahmen 

Zur Unterstützung der Integration von Ausländern verfügen das Jobcenter Teltow-Fläming 

und die Agentur für Arbeit über verschiedene Möglichkeiten. Diese werden im Anhang 6.2 

näher erläutert. 
 

Ergebnisse des Runden Tisches Flüchtlingshilfe  

- Gründung einer Steuerungsgruppe für die Verbesserung des Informationsflusses und die 

Unterstützung der Integration in Arbeit und Ausbildung aus Jobcenter, Wirtschaftsförde-

rung und Wirtschaftsakteuren durch das Amt Wirtschaftsförderung des Landkreises,  

- Akquise von Praktikumsplätzen durch Zusammenarbeit von Arbeitgeberservice und  

Wirtschaftsförderung, 

- Öffnung des Lotsendienstes bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises für grün-

dungswillige Migrantinnen und Migranten, 

- Nutzung von ESF- und Landesförderprogrammen, 

- Nutzung der Erfahrungen und Kompetenzen der kreiseigenen Arbeitsförderungsgesell-

schaft, 

- Aktualisierung und Fortschreibung der Förderfibel für Arbeitgeber durch den gemeinsa-

men Arbeitsgeberservice von Agentur und Jobcenter. 

3.4.4.1 Programme zur Sprachförderung, Qualifizierung und beruflichen Eingliede-
rung 

- Integrationskurs (verpflichtend), 

- Integrationskurs (freiwillig), 

- Berufsbezogene Sprachförderung, 

- Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung beim Träger – Aktivierungs- 

und Vermittlungsgutschein, 

- Perspektiven für Flüchtlinge, 

- Maßnahmen bei Trägern zur Orientierung, Eignungsfeststellung, Kenntnisvermittlung in 

Kombination mit Integrationskurs, 

- Kombinierte Einstiegsqualifizierung für junge Flüchtlinge (EQ-Welcome), 

- ESF-Programm „Brandenburg – Deine Chance“. 

3.4.4.2 Weitere Leistungen der Arbeitsförderung 

Zur Verbesserung der Eingliederungschancen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit 

Migrationshintergrund können über die vorgenannten Maßnahmen hinaus weitere Instrumen-

te in Anspruch genommen werden, sofern die individuellen Fördervoraussetzungen erfüllt 

sind.  
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- Leistungen aus dem Vermittlungsbudget (u. a. Erstattung von Bewerbungskosten, Reise-

kosten zum Vorstellungsgespräch bei einem Arbeitgeber, Pendelfahrten zum Arbeitgeber 

bis zur ersten Lohnzahlung, Kosten für Übersetzungen von Zeugnissen und deren Aner-

kennung), 

- Maßnahmen zur betrieblichen Erprobung bei einem Arbeitgeber, 

- Förderung der beruflichen Weiterbildung (z. B. Anpassungsqualifizierung und Umschu-

lungen), 

- Eingliederungszuschüsse an Arbeitgeber bei erschwerter Vermittlung.  

Bei Asylbewerbern und Geduldeten ist auch hier die Gewährung von Förderungen erst ab 

dem vierten Monat des Aufenthalts möglich. 

3.4.4.3 Andere Maßnahmen 

- Ausbildungsvermittlung für Migranten bis 27 Jahre durch die Jugendberufsagentur 

- interkulturelle Schulungen der Mitarbeiter 

- Informationsveranstaltungen für Flüchtlinge mit hoher Bleibeperspektive in den Über-

gangswohnheimen 

- Einstellung von Mitarbeitern mit Sprachkenntnissen bei Jobcenter und Agentur für Arbeit 

 

3.5 Bildung 

3.5.1 Erwachsenenbildung 

Der Erwerb der deutschen Sprache ist die zentrale Grundlage für eine gelingende gesell-

schaftliche Teilhabe und Integration. Die Volkshochschule TF bietet für unterschiedliche 

Personengruppen verschiedene Möglichkeiten an, die deutsche Sprache zu erlernen und die 

Kultur zu verstehen. Die Veranstaltungen im Fachbereich Deutsch als Fremdspra-

che(DaF)/Integration erfolgen nach dem GER (Gemeinsamer Europäischer 

Referenzrahmen) und decken die Niveaustufen A1 bis C1 ab. Das Sprachenangebot reicht 

von Deutsch für Anfänger ohne Vorkenntnisse bis Deutsch für den Beruf sowie die Möglich-

keit, Sprachzertifikate für die Einbürgerung oder den universitären Bildungsweg zu erlangen. 

Seit 2012 ist die Volkshochschule „zertifizierter Integrationskursträger“ für allgemeine Integ-

rationskurse und seit Herbst 2015 auch für Jugendintegrationskurse. In Zusammenarbeit mit 

dem Jobcenter TF, der Agentur für Arbeit, der Ausländerbehörde, dem Sozialamt und den 

Sozialarbeitern in den Übergangseinrichtungen führt die Volkshochschule Integrationskurse 

durch. 

Darüber hinaus gibt es im Landkreis weitere zugelassene Integrationskursträger (z.B. SBH 

Südost, Straußberger Bildungs- und Sozialwerk, Hiller). 
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3.5.1.1 Rechtliche Grundlagen 

Je nach Personenstatus müssen einzelne Personengruppen unterschieden werden. 

Status Anspruch 

offen für alle Bürger und Bürgerinnen offener Zugang zu den in der VHS angebotenen DaF -Kursen 

anerkannte Flüchtlinge, Ausländer mit 

familiärem Aufenthaltsrecht oder andere 

spezielle Personengruppen  

Integrationskurs im Umfang von 660-960 Stunden, der als Ziel das 

Sprachniveau B1 hat6 

asylsuchende und geduldete Personen bisher nicht berechtigt, an einem Integrationskurs teilzunehmen 

Ausnahme: Asylbewerber aus den Staaten mit einer hohen Bleibe-

perspektive (Syrien, Eritrea, Iran, Irak und Somalia – Stand August 

2016) 

Asylbewerberinnen und Asylbewerber 

sowie Geduldete, die nicht mehr der 

Schulpflicht unterliegen und noch keinen 

Zugang zu den Integrationskursen haben7:  

Teilnahme an einem Deutschkurs im Förderzeitraum 1.9.2015 bis 

31.8.2016 (gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds-

ESF und des Landes Brandenburg, Landesförderprogramm 

„Deutschkurse für Flüchtlinge“) 

Personen, die bereits den Integrationskurs 

abgeschlossen haben   

Teilnahme an einem Kurs „Deutsch für den Beruf“ entgeltfrei (ESF-

BAMF-Programm). 

wegen Sprachproblemen versetzungsge-

fährdete Schülerinnen und Schüler 

Deutschförderung über das Bildungs- und Teilhabepaket  

3.5.1.2 Sachstand – Daten und Fakten 

2015 führte die VHS TF im Bereich der regulären VHS-Kurse an den Standorten Ludwigsfel-

de und Rangsdorf 11 Kurse auf den Niveaustufen A1 bis B2 durch. Die Teilnehmenden 

zahlten das Entgelt nach der Gebührensatzung der VHS TF.  

Weiterhin ist die VHS TF zugelassener Integrationskursträger. 2014/2015 wurde der erste 

Integrationskurs an der VHS TF durchgeführt. Die Integrationskurse beginnen in Kooperation 

mit dem Jobcenter alle vier Monate.  

Acht Deutschkurse für 107 Flüchtlinge in Jüterbog, Luckenwalde, Großbeeren und Ludwigs-

felde konnten über das Landesprogramm Deutsch für Flüchtlinge gefördert werden.  

Die VHS TF ist anerkannter Projektpartner im ESF-BAMF-Programm. Einen ESF-BAMF-

Kurs für die sprachliche und fachliche Qualifizierung und zur Integration in den ersten Ar-

beitsmarkt führt die VHS in Kooperation mit ESO-Euroschulen seit November 2015 durch. 

                                                
6 . „Ausländische Staatsangehörige, die nach dem 1. Januar 2005 einen Aufenthaltstitel in Deutschland erhalten 
haben, haben einen Anspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs, wenn sie sich dauerhaft im Bundesge-
biet aufhalten und erstmals eine Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken, zum Zweck des Familiennachzugs, 
aus humanitären Gründen oder als langfristig Aufenthaltsberechtigter nach § 38 a Aufenthaltsgesetz (Auf-
enthG) oder eine Niederlassungserlaubnis nach § 23 Absatz 2 AufenthG erhalten haben.“ 
7 Dabei handelt es sich um Personen mit einer Aufenthaltsgestattung nach § 55 Asylverfahrensgesetz, einer 
Duldung nach § 60 a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) oder einer Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 23 Absatz 1, 25 
Absatz 4 a, 25 Absatz 4 b und 25 Absatz 5 AufenthG.“ 
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Seit November 2015 bietet die VHS TF zusätzlich sieben weitere Kurse für Asylbewerber 

aus Syrien, Eritrea, Iran und Irak durch. Diese Kurse werden durch die Bundesagentur für 

Arbeit gefördert und haben einen Umfang von je 230 Unterrichtseinheiten.  

Die VHS ist anerkannter Partner im IQ-Netzwerk zur Beruflichen Sprachförderung. 

DaF-Angebote nach Zuwendungsgeber Kurse/Module 
Unterrichts-

einheiten 2015 

Teilnehmer-

anzahl 2015 

VHS 11 338 80 

Land Brandenburg 8 800 107 

BAMF 12 1200 176 

Bundesagentur für Arbeit 7 2160 149 

IQ-Netzwerk 2 82 1 

ESF-BAMF 1 714 16 

Mittelbrandenburgische Sparkasse 9 865 210 

 

 
 
 

3.5.1.3 Ziel 

Die VHS TF unterstützt die breite Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund an 

der deutschen Gesellschaft und fördert deren umfassende sprachliche, soziokulturelle und 

berufliche Integration. Anspruch der VHS TF ist es, den Flüchtlingen über die Sprachkurse 

hinaus auch politische, kulturelle, berufliche und gesellschaftliche Bildungsangebote zur Ver-
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fügung zu stellen. Auf der Grundlage ihrer wichtigsten Werte – Demokratie, Sozialstaatlich-

keit, Chancengleichheit und Toleranz – übernimmt die Volkshochschule damit eine zentrale 

Integrationsaufgabe im Landkreis Teltow-Fläming. 

Das Erlernen der deutschen Sprache und Kultur erleichtert von Anfang an die erforderliche 

Kommunikation mit Behörden, Ärzten, Schulen und im Alltag und dient als Basis für eine 

gelungene Integration im Landkreis Teltow-Fläming. 

3.5.1.4 Maßnahmen  

- Weiterführung und Erweiterung der Kursangebote DaF im regulären Bildungsprogramm 

der VHS TF, 

- Verstetigung von Kursangeboten zur Sprachförderung für Flüchtlinge an Standorten mit 

Asylbewerberheimen im Landkreis Teltow-Fläming, 

- berufliche Sprachförderung im Rahmen des IQ-Netzwerkes zur Berufsanerkennung und 

des Programms „Berufsbezogenes Deutsch“ des Europäischen Sozialfonds und des 

BAMF, 

- Gewinnung und/oder Qualifizierung von Sprachdozenten, 

- Ausbau der Infrastruktur für die Durchführung von Sprachangeboten, 

- Erweiterung des VHS-Stammpersonals um einen hauptamtlichen Pädagogen, 

DaF/Integration und eine Verwaltungsstelle DaF/Integration,  

- Gewinnung von Laien-Lehrern (Projekt Luckenwalde) für die Übergangswohnheime. 

3.5.2 Schulische Bildung 

Bildung ist ein Menschenrecht. Sie ist sowohl in ökonomischer als auch in sozialer Hinsicht 

grundlegende Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie ein we-

sentlicher Faktor zur Herstellung sozialer Gerechtigkeit und zur Armutsvermeidung. 

Neben dem Wissens- und Kompetenzerwerb prägt Bildung im weiteren Sinne auch Sozial-

kompetenzen und ermöglicht das Kennenlernen kulturell geprägter Verhaltensweisen. Das 

wiederum ist für ein gelingendes Zusammenleben in einer zunehmend heterogenen Gesell-

schaft unerlässlich.  

Insbesondere neu zugewanderte Erwachsene und Kinder erfahren tiefgreifende Verände-

rungen ihres vertrauten Lebenskontextes. Aufgrund unterschiedlicher Ausgestaltung der 

Bildungssysteme der Herkunftsländer sind oftmals nicht nur sprachliche Barrieren, sondern 

auch Brüche in der Bildungsbiographie zu überwinden.  

Weil das Sprachvermögen die entscheidende Schlüsselkompetenz für Bildungszugang, -

erwerb und -erfolg ist, steht das Erlernen der deutschen Sprache als Alltags- und Bildungs-

sprache im Mittelpunkt. Auch der jeweiligen Muttersprache kommt als Bereicherung und 

Zusatzqualifikation eine besondere Bedeutung zu. 

3.5.2.1 Rechtliche Grundlagen 

Die allgemeine Schulpflicht (Vollzeitschulpflicht einschließlich Berufsschulpflicht) besteht in 

Brandenburg für alle Kinder und Jugendlichen und somit auch für ausländische junge Men-

schen im schulpflichtigen Alter.  
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Asylsuchende werden erst nach dem Verlassen der Erstaufnahmeeinrichtung bzw. sechs 

Wochen nach Erteilung einer Aufenthaltsgestattung schulpflichtig. Bis dahin besteht ein 

Schulbesuchsrecht. 

Die schulische Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund ist in 

der Eingliederungsverordnung geregelt. Schulpflichtige Kinder und Jugendliche ohne ausrei-

chende Deutschkenntnisse haben ein Recht auf schulische Förderung und den Ausgleich 

von Benachteiligungen. Durch die Bildung von Förderkursen und/oder Vorbereitungsgruppen 

bzw. zusätzlichen Förderunterricht nach individuellen Förderplänen sollen sprachliche Defizi-

te gezielt ausgeglichen werden. 

Die in § 4 des Brandenburger Schulgesetzes normierten Ziele und Grundsätze der schuli-

schen Erziehung und Bildung verdeutlichen, dass auch der Förderung der individuellen 

Persönlichkeitsentwicklung im schulischen Bildungsprozess eine wichtige Rolle zukommt, 

dies insbesondere durch den Erwerb sozialer Kompetenzen. 

In § 24 des BbgSchulG Grundsätze, gemeinsamer Unterricht wird die sonderpädagogische 

Förderung geregelt: „(1) Schülerinnen und Schüler mit Lern-, Leistungs- und Entwicklungs-

beeinträchtigungen verschiedener Ursachen, die in der Schule individueller, 

sonderpädagogischer Hilfe bedürfen, haben ein Recht auf sonderpädagogische Förderung. 

Diese Förderung hat das Ziel, ihnen ihren Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen entspre-

chenden Platz in der Gesellschaft zu sichern.“ 

Weiterführend ist hier die Sonderpädagogik-Verordnung (SopV) zu nennen, die dazu genau-

er die Verfahrensabläufe regelt. 

3.5.2.2 Sachstand – Daten und Fakten 

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten insgesamt 237 ausländische bzw. Spätaussiedler-

Schülerinnen und -Schüler die Bildungseinrichtungen im Landkreis Teltow-Fläming. Das sind 

1,59 Prozent aller Schüler (14.868 ohne OSZ). Einige statistische Informationen sind der 

Tabelle in Anlage 6.4 zu entnehmen. 

Die Eingliederung der neu eingereisten fremdsprachigen Schüler erfolgt entsprechend der 

Eingliederungsverordnung des Landes Brandenburg. 

Die sprachliche und schulische Integration von neu eingereisten Schülern ohne Deutsch-

kenntnisse müssen parallel verlaufen. Zuerst muss eine intensive Sprachförderung (DaZ) 

erfolgen, z. B. in einer Vorbereitungsklasse an einer Schule.  

In dieser Vorbereitungsklasse können die Schüler der unterschiedlichen Jahrgangsstufen 

gemeinsam lernen und gleichzeitig auch am schulischen Leben teilnehmen.  

Je nach Stand der Sprachentwicklung sollten die Schüler dann am Unterricht ihrer Jahr-

gangsstufe teilnehmen. Die genaue Verfahrensweise regelt die Eingliederungsverordnung. 

3.5.2.3 Ziel 

Die sprachliche Entwicklung der Kinder wird gefördert, die Schulen öffnen sich interkulturell.  
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3.5.2.4 Maßnahmen 

Pflichtige Maßnahmen 

- Einrichtung von Brückenkursen in den Grundschulen (möglichst in Zusammenarbeit von 

Erziehern und zukünftigen Klassenlehrern), die insbesondere Kindern mit Migrationshin-

tergrund den Übergang von der Kita zur Grundschule erleichtern, 

- Unterstützung sprachlicher Entwicklung von Kindern mit Migrationshintergrund durch 

Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Erziehern und Lehrern durch Übungs- und 

Informationsangebote, die den Eltern helfen die sprachliche Entwicklung ihrer Kinder im 

Rahmen des Familienlebens zu unterstützen, 

- Sprachförderung in der Grundschule, 

- Nutzung der obligatorischen Deutsch-als-Zweitsprache-(DaZ)-Förderstunden für die zu-

sätzliche Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund in allen Schulen, bei 

Bedarf Zuweisung von einer Lehrerwochenstunde für fremdsprachige Schüler über die 

zurzeit mögliche maximale Förderzeit von vier Schuljahren hinaus, 

- Förderung von Kindern an der Schule durch Sonderpädagogen und Lehrer in Einzel- und 

Gruppensituationen.  

Freiwillige Maßnahmen 

- integrative Sprachförderung in jedem Unterricht und durchgängige Sprachförderung von 

der Grundschule bis zum Übergang in den Beruf oder zum Studium (erklärtes Ziel von 

FörMig), 

- Fortbildungsmaßnahmen für Grundschullehrkräfte zu DaZ-Fachkräften und zur integrati-

ven Sprachförderung,  

- mindestens eine Lehrkraft pro Schule in jedem Unterrichtsfach mit DaZ-Qualifikation, 

Fortbildung obligatorisch, 

- Nutzung des Unterrichts „Begegnungssprache“ in den Klassenstufen 1 und 2 für das in-

terkulturelle Lernen in sprachlich und kulturell heterogenen Klassen, 

- Weitergabe der im Bund-Länder-Kommission-Modellprojekt „FörMig“ erarbeiteten Kon-

zepte und Erfahrungen zur Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund in 

Kita und Grundschule im Netzwerk, 

- Nutzung der vorhandenen Fortbildungsangebote zum Thema der praktischen Integration 

in den pädagogischen Einrichtungen, z. B. vorurteilsfreie Pädagogik, 

- Angebot weiterer Fortbildungen nach Bedarf über das LISUM. 
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3.6 Kindertagesbetreuung 

Neben der Familie kommt heute der Kindertagesbetreuung eine wichtige Rolle bei der Ent-

wicklung von Kindern zu. Aufgrund der Bedeutung der Lebensphase zwischen Geburt und 

Schuleintritt haben sich Kindertageseinrichtungen längst von einer familienergänzenden Be-

treuungseinrichtung zu Institutionen mit einem eigenständigen Bildungsauftrag entwickelt.  

Wesentliche Grundlagen für einen guten Bildungsverlauf werden bereits in der Lebensphase 

vor der Einschulung gelegt. Deshalb ist die frühkindliche Bildung von großer Bedeutung. In 

Kindertagesstätten begegnen sich Menschen mit unterschiedlichen ethnischen und kulturel-

len Hintergründen und sie können in einer Gemeinschaft leben. Die Einrichtungen bieten 

wichtige Lernfelder für die soziale und die gesellschaftliche Integration.  

Die Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund in den Einrichtungen ist in den letzten Jah-

ren stetig angestiegen. Besondere Herausforderungen ergeben sich durch die Heterogenität 

der Zielgruppe. Nicht nur der aufenthaltsrechtliche Status und die damit verbundene Per-

spektiven, sondern auch das Herkunftsland sowie die Zugehörigkeit zu ethnischen, 

kulturellen oder religiösen Gruppen bzw. Minderheiten prägen die Vielfalt innerhalb dieser 

Menschen.  

Kinder erwerben bis zum Erreichen der Schulreife primär soziale Kompetenzen und grundle-

gende Bildungsfertigkeiten. Darunter nimmt der Spracherwerb eine wesentliche Stellung ein. 

Deshalb kommt der Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten in Kindertageseinrichtun-

gen oder bei Kindertagespflegepersonen eine entscheidende Rolle zu.  

Durch das zeitige Erlernen der deutschen Sprache, aber auch die frühe soziale Interaktion 

mit anderen Kindern und Betreuungspersonen wird der Grundstein für eine gelingende ge-

sellschaftliche Integration gelegt.  

Der Rechtsanspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle ab 

Vollendung des ersten Lebensjahres gilt auch für ausländische Kinder, die ihren rechtmäßi-

gen und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben8. 

Nicht nur neu zugewanderte Kinder, sondern auch hier geborene Kinder mit Migrationshin-

tergrund müssen lernen, in einem durch zwei unterschiedliche Kulturen geprägten 

Lebensumfeld eine eigene Identität herauszubilden. Um sie dabei bestmöglich zu unterstüt-

zen, sind die interkulturelle Kompetenz von Beschäftigten der 

Kindertagesbetreuungseinrichtungen und weitere familiennahe Angebote der frühkindlichen 

Bildung unverzichtbar. Auch in dieser Hinsicht wird eine verbesserte Ausbildung von Erzie-

herinnen und Erziehern, u. a. durch zusätzliche Weiterbildungsangebote, angestrebt.  

Die Gewährung von entsprechenden Plätzen in der Kindertagesbetreuung gestaltet sich 

schwierig, da die Kapazitäten in den Einrichtungen häufig nicht ausreichen. Die bestehende  

Kita-Bedarfsplanung konnte dem durch Flüchtlinge bedingten Zuwachs noch nicht Rechnung 

tragen. 

Es gibt in Deutschland keine Kita-Pflicht. Die Nutzung eines Kita-Platzes ist freiwillig. Die 

Entscheidung hierzu wird von den Sorgeberechtigten getroffen. Um Eltern mit Migrationshin-

tergrund die Entscheidung für eine Unterbringung ihres Kindes in der Kindertagesbetreuung 

zu erleichtern, bedarf es einer guten Information und Beratung. Dabei sind kulturelle Beson-

derheiten zu berücksichtigen, beispielsweise die Frage, ob es im Herkunftsland überhaupt 
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üblich ist, die Kinder in eine Institution zu geben und wie sich das gemeinschaftliche Lernen 

vor der Schule gestaltet. Eine Migration kann auch mit traumatischen Erlebnissen verbunden 

sein. Die Einführung in die Kindertagesbetreuung sollte deshalb für Eltern und Kinder sensi-

bel erfolgen. 

Im Rahmen der Integrationspolitik kommt auch der Familienbildung eine zunehmende Be-

deutung zu. Nicht nur aufgrund sprachlicher Barrieren, sondern auch wegen kultureller 

Unterschiede sehen sich neu zugewanderte Eltern mit der anspruchsvollen Aufgabe konfron-

tiert, das Aufwachsen ihrer Kinder in einem für sie noch unbekannten, fremden Kulturkreis 

und Bildungssystem bestmöglich zu begleiten. 

Bildungsangebote stehen allen Familien offen und damit auch jenen mit Migrationshinter-

grund. Um diese zu erreichen, müssen Angebote der Familienbildung ggf. 

zielgruppenspezifisch und interkulturell sensibel ausgerichtet werden.  

3.6.1 Rechtliche Grundlagen 

Die nachfolgend genannten Rechtsgrundlagen sind die Basis für alle Angebote der Kinderta-

gesbetreuung:  

- UN-Kinderrechtskonvention und UN-Behindertenrechtskonvention, 

- SGB VIII insbesondere §§ 2, 5, 8 a, 16, 22 - 24 a, 43, 45, 72 a, 79, 80 und § 90 Abs. 1, 

Nr. 3 und Abs. 3 und 4, 

- KitaG des Landes Brandenburg und 

- Öffentlich-rechtliche Verträge zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming, den Städten, 

Gemeinden und dem Amt Dahme/Mark.  

Des Weiteren gibt es folgende Arbeitshilfen: 

- Qualitätsanforderungen an die Kindertagesbetreuung im Landkreis Teltow-Fläming für 

den Zeitraum 2014 bis 2017, 

- Leitlinie für die Gewährleistung des Rechtsanspruches im Landkreis Teltow-Fläming, 

- Fortschreibung der Bedarfsplanung zur Kindertagesbetreuung im Landkreis Teltow-

Fläming für den Zeitraum 2014 bis 2017. 

3.6.2 Sachstand – Daten und Fakten9 

Aktuell gibt es im Landkreis Teltow-Fläming 113 Kitas und vier alternative Angebote. Im Be-

reich der Kindertagespflege sind 95 Tagespflegepersonen zugelassen: Dort können maximal 

448 Kinder betreut werden. Die vorhandenen Kapazitäten können die aktuellen Bedarfe an 

Plätzen momentan nicht in allen Kommunen des Landkreises auffangen.  

Für die Versorgung der Kinder mit Migrationshintergrund mit Plätzen in Kindertageseinrich-

tungen zeichnen sich aktuell folgende Probleme ab:  

- Ein über die Bedarfsplanung hinausgehendes Angebot einer Eltern-Kind-Gruppe könnte 

über einen kommunalen oder freien Träger installiert werden, wäre aber seitens des 

Landkreises zusätzlich zu finanzieren. 

- Die Absicherung des pädagogisch notwendigen Personals stellt die Träger von Kinderta-

gesstätten vor große Herausforderungen. Für eine Eltern-Kind-Gruppe, die als 

                                                
9
 Stand: Februar 2016 

49



30 

Arbeitsschwerpunkt die Arbeit mit Migrantenfamilien hat, sollten Zusatzqualifizierungen 

oder Weiterbildungen zu den Themen Migration, Diversität und Traumatisierung nachge-

wiesen werden. 

- Ferner gibt es beim pädagogischen Personal noch immer Berührungsängste hinsichtlich 

des Themas Migration. Fortbildungsangebote werden nur zögerlich genutzt. Das Thema 

Migration wird meist erst dann behandelt, wenn es verstärkt in der Einrichtung auftritt. 

Dieses Vorgehen verhindert jedoch ein angemessenes Handeln zugunsten der betroffe-

nen Kinder und Familien. Aus diesem Grund wird Migration in die Qualitätsstandards für 

die Kindertagesbetreuung mit aufgenommen werden. 

- Nur sehr wenige Mitarbeiter sprechen Fremdsprachen auf dem Niveau, das im Arbeits-

kontext benötigt wird. Es fehlt u. a. spezieller Wortschatz. Auch das Wissen in Bezug auf 

den sensiblen Umgang mit den unterschiedlichen Kulturen und Religionen ist noch aus-

baufähig.  

Um die aktuelle Situation zu verbessern, wurden im Jugendamt bereits folgende Maßnah-
men initiiert: 

- Nutzung aller Möglichkeiten der Vernetzung. Hierbei soll die Zusammenarbeit zwischen 

der Integrationsbeauftragten, der Kita-Praxisberatung, den Sozialarbeitern in den Unter-

künften und den Kindertageseinrichtungen sowie weiteren Beteiligten verstärkt werden.  

- Kontinuierliche Fortbildungsangebote und 

- Beteiligung am Bundesprogramm „Willkommen bei Freunden“.  

3.6.3 Ziel 

Alle Eltern, die einen Platz in der Kindertagesbetreuung (Kita oder Kindertagespflege) für ihr 

Kind wünschen, sollen diesen erhalten.  

Spezielle Eltern-Kind-Gruppen dienen als „Türöffner“ zur Kindertagesbetreuung. In den El-

tern-Kind-Gruppen soll sowohl der Kontakt zu anderen – auch deutschen – Familien als auch 

zu den Fachkräften der sozialen Arbeit geknüpft werden. Die Erkenntnisse aus der Arbeit mit 

den Familien mit Migrationshintergrund werden durch Netzwerkarbeit gesichert und ausge-

tauscht. 

Die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen wird gestärkt.  

Die Kommunikation zwischen Familie und Kita auf sprachlicher und kultureller Ebene verläuft 

erfolgreich. 

3.6.4 Maßnahmen 

- Schaffung von Eltern-Kind-Gruppen mit Schwerpunkt Asylbewerber/Flüchtlinge  

- Vorhalten von Angeboten der Familienförderung, insbesondere für Familien mit Migrati-

onshintergrund 

- Mitarbeit des Jugendamtes im Arbeitskreis Kinder und Jugendliche der PSAG10. Im 

Rahmen dieses Arbeitskreises werden sich die Fachkräfte für eine bedarfsgerechte Ge-

sundheitsfürsorge (z. B. Bearbeitung von Traumatisierungen durch Therapeuten) für die 

Familien mit Migrationshintergrund im Zusammenwirken mit anderen Fachkräften einset-

zen.  
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- Umsetzung des Bundesprogramms „Sprache & Integration“ – Hier ist die „Kita Burg“ in 

Luckenwalde eine Konsultationskita. Zu ihren Aufgaben gehört es, fachlichen Austausch 

und kollegiale Beratung zum Thema Sprache und Integration anzubieten.  

Freiwillige Maßnahmen sind z. B.: 

- Nutzung des Bundesprogramms „Willkommen bei Freunden“ (gesamte Kreisverwaltung), 

- Vernetzung mit Fachkräften zum Thema Migration, 

- Teilnahme an den Fortbildungen, 

- Erfahrungsaustausch mit Fachkräften der „Kita Burg“ aufgrund ihrer Teilnahme am Bun-

desprogramm „Sprache & Integration“, 

- Durchführung eines Kunstprojektes für Flüchtlingskinder zur Traumaverarbeitung mit 

Förderung der Mittelbrandenburgische Sparkasse und  

- Bereitstellen von mehrsprachigem Material zum Thema „Gesund aufwachsen“ oder Er-

stellung eines mehrsprachigen Flyers, der das System „Kindertagesbetreuung“ leicht 

verständlich erklärt.11 

 

3.7 Jugendhilfe für Flüchtlingsfamilien und Familien mit Migrationshin-
tergrund 

Der Zuzug geflüchteter Familien muss in der Jugendhilfeplanung berücksichtigt werden. 

Hierbei sind nicht nur die Leistungen für Kleinkinder (Kita und Frühförderung) sowie Leistun-

gen für unbegleitete minderjährige Ausländer in den Fokus zu stellen. Es sind insgesamt die 

Bedarfe von Flüchtlingsfamilien mit ihren Kindern und Jugendlichen sowie von heranwach-

senden Flüchtlingen in die konkrete Planung der Hilfen zur Erziehung mit aufzunehmen. 

Das Netzwerk Integration/Migration des Landkreises Teltow-Fläming beschäftigt sich seit 

Jahren auf unterschiedlichsten Ebenen mit den Belangen von Menschen mit Migrationshin-

tergrund. Im Zusammenwirken von Haupt- und Ehrenamt sollen schnell lösungsorientierte 

Hilfen angeboten werden können. Die Arbeit richtet sich dabei ganz individuell nach den Be-

dürfnissen der Menschen mit Migrationshintergrund. Dazu gehören sowohl ehrenamtliche als 

auch professionelle Hilfsangebote.  

Das Jugendamt versteht sich als professioneller Partner dieses Netzwerkes. Da, wo ehren-

amtliche Hilfe nicht ausreicht, ist Jugendhilfe gefragt. Jugendhilfebedarf von Familien mit 

ihren Kindern richtet sich nicht nach ethnischer Zugehörigkeit, sondern nach dem konkreten 

vorliegenden Bedarf der hilfesuchenden Personen. 

3.7.1 Rechtliche Grundlage 

Für die Jugendhilfe ist aus dem internationalen Rechtskontext insbesondere die UN-

Kinderrechtskonvention bedeutsam. Sie verbietet u. a. Diskriminierungen aus Gründen der 

nationalen Herkunft und enthält die Verpflichtung, grundlegende individuelle Rechte der Kin-

der zu garantieren und Schutzmaßnahmen zugunsten besonders schutzbedürftiger Gruppen 

(u. a. Flüchtlinge) zu ergreifen. 

Leistungen nach dem SGB VIII werden jungen Menschen, Müttern, Vätern und Personen-

sorgeberechtigten von Kindern und Jugendlichen gewährt, die ihren tatsächlichen Aufenthalt 
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 Quelle: www.mbjs.brandenburg.de unter Kindertagesbetreuung / Flüchtlingskinder 
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im Inland haben12. Ausländer können überdies Leistungen der Jugendhilfe13 (u. a. Hilfe zur 

Erziehung) beanspruchen, wenn sie rechtmäßig oder aufgrund einer ausländerrechtlichen 

Duldung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.  

3.7.2 Sachstand 

Im Unterschied zu anderen Gruppen, mit denen es die Kinder- und Jugendhilfe häufig zu tun 

hat, etwa mit vernachlässigten oder misshandelten Kindern, handelt es sich bei Familien mit 

Fluchterfahrung nicht per se um eine Hochrisikogruppe. Die Kinder und Jugendlichen mit 

Fluchthintergrund tragen oft ein erhebliches Entwicklungspotenzial in sich.  

Jedoch ist davon auszugehen, dass eine relevante Anzahl der geflüchteten Familien mit Kin-

dern einen Jugendhilfebedarf hat, der bisher nur aufgrund der Sprachbarrieren und der 

Unkenntnis der hiesigen Hilfesysteme nicht erkannt worden ist. 

Weiterhin orientiert sich die Unterbringung von Flüchtlingsfamilien in Übergangswohnheimen 

nicht vordergründig an den Kinder- und Jugendhilfestandards. Räumliche Enge und fehlende 

Rückzugsräume bedingen Risiken und Konfliktpotenzial.  

Auch nach Umzug in eine eigene Wohnung bedarf ein Teil der geflüchteten Familien mit 

Kindern der Betreuung und Unterstützung, etwa im Rahmen von Familienhilfe. Neben den 

klassischen Aufgaben der Familienhilfe gilt es hier, insbesondere die interkulturellen Proble-

matiken aufzugreifen. Das familiäre Gefüge in Flüchtlingsfamilien gerät oftmals ins Wanken, 

da sich Kinder durch ihre Einbindung in das Bildungssystem erheblich schneller anpassen, 

die neue Sprache lernen und sich schneller kulturell adaptieren.  

Auch die besondere Schutzbedürftigkeit bestimmter Personengruppen ist im vorgehaltenen 

Spektrum von Jugendhilfeleistungen noch nicht berücksichtigt.  

Zu diesem Personenkreis gehören insbesondere von Gewalt betroffene Alleinerziehende 

und Schwangere, Frauen, homosexuelle Menschen sowie Personen mit schweren psychi-

schen Störungen bzw. die Folter, Vergewaltigung oder sonstige Formen schwerer 

psychischer, physischer oder sexueller Gewalt erlitten haben.  

Flüchtlingskinder mit traumatischen Erfahrungen, daraus resultierenden Anpassungsproble-

men, Verhaltensauffälligkeiten und psychische Erkrankungen bedürfen zudem einer 

besonderen Betreuung. Dieses findet bisher in der Planung zum Bedarf Eingliederungshilfe14 

noch keine Berücksichtigung. 

Insgesamt ist bereits jetzt im Verlauf des Clearingprozesses festzustellen, dass die Voraus-

setzungen, Bedürfnisse und Interessen der jungen Flüchtlinge sehr unterschiedlich sind und 

es keine Standardlösungen für ihre Unterbringung und Versorgung gibt. Dies gilt nicht nur für 

die unbegleiteten minderjährigen Ausländer, sondern natürlich auch für all diejenigen, die in 

Kürze ihr 18. Lebensjahr vollenden und bei denen weiterhin ein Hilfebedarf15 festzustellen 

sein wird. 
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Für Kinder und Jugendliche ist es oft psychisch belastend, wenn sie lange auf einen Schul-

platz warten müssen. Deshalb muss Jugendhilfe hier zunächst kompensatorisch tätig 

werden. 

Integration kann nur über Sprache gelingen. Sie ist der Schlüssel für den Zugang zur Teilha-

be an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Deshalb übernimmt die Jugendhilfe 

jetzt schon als Ausfallbürge für Schule erste konkrete Maßnahmen zur Förderung der 

Sprachkompetenz in Kooperation mit der Volkshochschule. 

Für das Jugendamt  werden sicherlich weitere zusätzliche Belastungen bei den Kinder-

schutzverfahren16 zu erwarten sein. Zudem wird mit einem stark erhöhten Bedarf an 

Sprachmittlung zu rechnen sein. Dies muss bei den erforderlichen Ressourcen berücksichtigt 

werden.  

Insgesamt ist mit einem Anstieg der Anzahl von Flüchtlingsfamilien zu rechnen, die Hilfen zur 

Erziehung benötigen. Allerdings werden frühestens zum Ende 2016 belastbare Zahlen in der 

Hilfeplanstatistik vorliegen, die eine erwartete Steigerung der Ausgaben für die Hilfen zur 

Erziehung und Eingliederungshilfen für Flüchtlingsfamilien belegen können. 

3.7.3 Ziel 

- Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten im Rahmen der Hilfen zur Erziehung für 

Familien mit Migrationshintergrund,  

- Schaffung einer Willkommens- und Anerkennungskultur in der Jugendhilfe, 

- Stärkung der Eltern mit Migrationshintergrund, 

- Verwirklichung des Rechts auf Bildung für junge Flüchtlinge von Anfang an, 

- Etablierung von Netzwerken zur Integration, Hinwirken auf Kooperation und stärkere 

Transparenz sowie Vernetzung der bestehenden Strukturen und Fördermaßnahmen im 

Landkreis, 

- Vernetzung und Austausch von Jugendhilfe, Sozialamt, Gesundheitsamt und Schulen,  

- erreichbare traumapädagogische Angebote, die speziell auf die Bedürfnisse von Mäd-

chen und Jungen eingehen, die aufgrund ihrer Erlebnisse Verhaltensauffälligkeiten 

zeigen und Bindungsängste entwickelt haben. 

3.7.4 Maßnahmen  

- Aufbau von ambulanten Hilfen, die den Bedarfen der Flüchtlingsfamilien gerecht werden, 

- Aufbau gezielter Beratungs- und Betreuungsangebote für traumatisierte Kinder und Ju-

gendliche,  

- Schaffung alternativer Wohnprojekte, 

- bedarfsgerechte Ausstattung von Trägern der Jugendhilfe mit Personal und anderen 

Ressourcen für die Betreuung von Kindern und ihren Familien mit Fluchterfahrung, 

- Entwicklung eines Pflegestellen- und Pflegefamilienkonzeptes neben den klassischen 

Angeboten der stationären Jugendhilfe,  

- bessere Verzahnung der vorhandenen Angebote zum Spracherwerb und stärkere In-

tegration von Sprachmodulen in berufliche Fördermaßnahmen, Durchführung von 

Deutschkursen zur Förderung des frühzeitigen Spracherwerbs im Anschluss an die Un-
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terbringung in Erstversorgungs- und Clearingeinrichtungen für den Personenkreis der 

jungen heranwachsenden Ausländer im Rahmen von Anschlusshilfen, 

- Verbesserung des Zugangs zum Bildungssystem für jugendliche Flüchtlinge durch Ein-

führung eines Qualifizierungsangebots für jugendliche Flüchtlinge/junge Erwachsene zur 

Erlangung eines Schulabschlusses in Kooperation mit der Jugendberufsagentur, 

- verstärkter überregionaler Erfahrungsaustausch regionaler Netzwerke (Sozialamt, Ge-

sundheitsamt, Schule, Jugendsozialarbeit, Jugendmigrationsdienst, Bundesagentur für 

Arbeit, Jobcenter, Integrationsbeauftragte, Ausländerbehörde), 

- Kooperationen zwischen Jugendamt, Gesundheitsamt und Sozialamt auf der Basis ver-

bindlicher Standards, Festschreibung der Standards in Verträgen und Überprüfung ihrer 

Einhaltung in regelmäßigen Abständen von unabhängiger Seite,  

- Schaffung von speziellen Fortbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Jugendhilfe sowie für Mitarbeiter der Kooperationspartner (Themen: Umgang mit 

traumatisierten Kindern und Familien, interkulturelle Kompetenz, Bewältigung von Kri-

sensituationen, möglichen Konflikten mit Eltern, vorurteilsbewusste Erziehung und 

migrationsspezifischer Kinderschutz, Umgang mit rechtextremistisch Gesinnten, sexuelle 

Orientierung und Identität).  

3.8 Integration durch Sport 

Der Sport leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration. Er trägt in hohem Maße dazu bei, 

dass sich Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander offen und jenseits von Sprach-

barrieren begegnen können. Die im Sport erworbenen Kompetenzen und Erfahrungen 

können hilfreich für alle gesellschaftlichen Lebensbereiche der Menschen mit Migrationshin-

tergrund sein.  Integration ist auch im Sport ein langfristiger Prozess, an dem nicht nur 

Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch Einheimische mitwirken müssen. Für 

den Integrationserfolg bedarf es zudem gezielter Maßnahmen. 

3.8.1 Rechtliche Grundlage 

Eine originäre Pflicht, Menschen mit Migrationshintergrund in den Breitensport zu integrieren, 

besteht nicht. Allerdings schreiben rechtliche Grundlagen fest, dass allen Einwohnern des 

Landes das Sporttreiben ermöglicht werden soll (Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes, Arti-

kel 35 der Verfassung des Landes Brandenburg und auch das Gesetz über die 

Sportförderung im Land Brandenburg).  

3.8.2 Sachstand 

Bereits vor 25 Jahren hat der Deutsche Olympische Sportbund erkannt, dass der Sport nicht 

per se integrativ wirkt. Mit seinem Programm „Integration durch Sport“ wurde vor dem Hin-

tergrund, nicht vereinsgebundene Freizeitangebote im direkten Wohnumfeld stattfinden zu 

lassen, besonderer Wert auf das Miteinander der verschiedenen Altersstufen und Nationali-

täten gelegt.  

Sportvereine, die sich in diesem Programm engagieren wollen, werden als Stützpunktver-

eine bezeichnet. Sie besitzen einen zentralen Stellenwert, weil sie eine kontinuierliche Arbeit 

vor Ort garantieren und damit verlässliche Integrationsstrukturen bilden. Die so genannten 

Migrantensportvereine verfügen über vielfältig integrative Potenziale und erreichen oft Per-

sonen, die sonst nicht den Weg zum Sport finden würden. 
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Die Unterstützung der Vereine kann in materieller oder finanzieller Form erfolgen. Finanziell 

werden die Stützpunktvereine über eine Anschubfinanzierung von fünf Jahren durch eine 

Kofinanzierung des Landes Brandenburg gestützt.  

In Teltow-Fläming engagiert sich der ELBOR e. V. Altes Lager für Migranten aus der ehema-

ligen Sowjetunion als Stützpunktverein. Über diesen sehr kleinen Sportverein werden 

Volleyball, Inline-Hockey und Kindersport angeboten.  

Darüber hinaus stehen den Menschen mit Migrationshintergrund etwa 190 weitere Sportver-

eine mit rund 50 verschiedenen Sportarten zur Verfügung. 

Die Ergebnisse der Sportentwicklungsplanung von 2010 zeigen, dass die sportlichen Ange-

bote der Vereine von Menschen mit Migrationshintergrund zu wenig oder fast gar nicht 

nachgefragt werden. Damit ist diese Gruppe im organisierten Sport deutlich unterrepräsen-

tiert. Das liegt einerseits an kulturell oder religiös bedingten Unterschieden, 

geschlechtertypischen Faktoren oder Sprachbarrieren. Andererseits verfügen nicht alle 

Sportvereine über Angebote, die für Menschen mit Migrationshintergrund interessant sind. 

Zusätzlich ist zu beobachten, dass Kinder, deren Eltern ein hohes Bildungsniveau besitzen, 

einen schnelleren Zugang zu Sportvereinen finden. Bei den Erwachsenen selbst gestaltet 

sich der Zugang als wesentlich schwieriger.  

Darüber hinaus erweist sich in vielerlei Hinsicht das Nord-Süd-Gefälle des Landkreises bei 

einer Integration von Zuwanderern als problematisch. Die Disparitäten des Landkreises ma-

chen sich auch im Sport bemerkbar. Die Sportvereine in den Städten sowie den Kommunen 

des berlinnahen Raumes weisen eine breitere Angebotspalette auf als die Kommunen im 

ländlichen Raum. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund an der Gesamtbevöl-

kerung verhält sich ebenso – in den Städten ist der Anteil höher als im ländlichen Raum. 

Vorzugsweise werden Sportarten wie Fußball, Tanzsport, Schwimmen, Reiten und Gymnas-

tik von Zuwanderern nachgefragt. Dazu existieren in den größeren Kommunen bereits 

Kooperationen mit bestehenden Sportvereinen wie dem 1. Luckenwalder Sportclub e. V., der 

DLRG, dem BSC Preußen 1927 Blankenfelde e. V., dem Ludwigsfelder Fußballclub e. V. 

und dem SV Grün-Weiß Großbeeren e. V.  

3.8.3 Ziel 

Das Thema Integration muss noch stärker im Sport verankert werden. Der Bereich Sport 

stellt sich im gemeinsamen Wirken von Landkreis und Kreissportbund TF e. V. dem nachhal-

tigen Entwicklungsziel, die Prozesse der interkulturellen Öffnung so umfassend wie möglich 

zu gestalten. Allen Bevölkerungsgruppen soll eine gleichberechtigte Teilnahme und Teilhabe 

am Sport ermöglicht werden. Dabei werden aus sportfachlicher Sicht die regionalen Beson-

derheiten des Landkreises (insbesondere Bevölkerungsstrukturen, Sportinfrastrukturen) nicht 

außer Acht gelassen. 

Zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration von Zuwanderern in viele Lebensbe-

reiche ist das soziale Engagement. Zuwanderer, die sich z. B. in Sportvereinen betätigen 

und über soziale Netzwerke erreichbar sind, werden schneller in die Gesellschaft integriert. 

Interessenvertreter der Menschen mit Migrationshintergrund (z. B. Migranten-/ Ausländerbei-

räte) sollen verstärkt in diesen Prozess eingebunden werden.  
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Die strategischen Zielstellungen sind wie folgt zusammenzufassen: 

- Integration in den Sport 

- Menschen mit Migrationshintergrund an die Sportvereine heranführen und sie einbin-

den (Mitgliedschaft, ehrenamtliches Engagement) 

- gleichberechtigte Teilnahme und Teilhabe (vor allem von Frauen und Mädchen sowie 

Älteren) 

- Integration durch den Sport 

- Situationen und Anlässe weitreichender Integrationsprozesse schaffen 

3.8.4 Maßnahmen 

3.8.4.1 Handlungsempfehlungen 

- Teilnahme an den Kampagnen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), 

- Beratung und Unterstützung der Sportvereine durch den Kreissportbund, 

- Teilnahme an Weiterbildungen beim Landeskoordinator des Bundesprogramms zu den 

aktuellen Entwicklungen, 

- Umsetzung der Qualifizierungsmaßnahme „Sport interkulturell“, um interessierte und en-

gagierte Menschen für sportbezogene Integrationsarbeit zu qualifizieren und zu 

unterstützen, 

- Fortschreibung und Weiterentwicklung der Ziele der Sportentwicklungsplanung 2010 hin-

sichtlich der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, 

- Erfahrungsaustausche zum Thema Migration im Rahmen der jährlichen Sportgespräche 

mit den Kommunen des Landkreises, 

- Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

- Information und aktive Ansprache der Zielgruppen zur aktiven Teilnahme am Ver-

einssport 

- Schaffung von Möglichkeiten zur Begegnung und zum Miteinander   

- Interessenvertretungen und Netzwerke 

- Nutzen der Sportvereine als Netzwerke  

- Mitarbeit in  kommunalen und überregionalen Netzwerken 

- verlässliche Unterstützung durch die politischen Interessenvertreter als Partner und 

Förderer des Sports. 
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3.8.4.2 Verantwortlichkeiten: 

 

Sportpolitik 

 

- Anerkennung des Potenzials und der Leistungen des Sports bei der Integrati-

onsarbeit 

- Integration als Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Bildung, Kultur und 

Sport 

- offener Dialog mit den Sportvereinen durch Aufeinander zugehen 

- regelmäßige finanzielle Förderung von Sportvereinen mit Integrationsprojekten 

bzw. -maßnahmen 

Sportverwaltung 

 

- Mitwirkung beim Abbau der Zugangsbarrieren in den Sportvereinen 

- Netzwerkbildung zur Bündelung von Vorhaben bzw. zum Wissens-/ 

Erfahrungsaustausch, dazu Verbesserung der Zusammenarbeit mit Behörden, 

Bildungseinrichtungen, soziale Einrichtungen 

- Fortschreibung Sportentwicklungsplanung 

Sportverein 

 

- Bereitschaft der Sportvereine für Integration (niedrigschwellige Zugänge) so-

wie Fortsetzung der begonnenen Integrationsmaßnahmen 

- interkulturelle Öffnung der Strukturen innerhalb des Sports 

- gezielte Ansprache der Migranten 

- Orientierung an den Bedarfen und Interessen der Menschen mit Migrationshin-

tergrund durch Entwicklung und Umsetzung von Zielgruppenangeboten 

- regelmäßige Veröffentlichung dieser Sportangebote auf verschiedenen Inter-

netseiten 

- Gründung von Migrantensportvereinen 
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4 Besondere Zielgruppen 

4.1 Unbegleitete minderjährige Ausländer 

Für den Landkreis Teltow-Fläming wurden im Jahr 2016 insgesamt 137 aufzunehmende un-

begleitete Ausländer prognostiziert. 

Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen, die als 

Flüchtlinge unbegleitet nach Deutschland kommen, weiterhin steigen wird.   

Als unbegleitete minderjährige Ausländer werden Menschen bezeichnet, die noch nicht voll-

jährig sind und sich ohne sorgeberechtigte Begleitung in Deutschland aufhalten. 

Unbegleitete minderjährige Ausländer sind sehr oft traumatisiert. Wie groß die Verletzungen 

der noch nicht ausgeformten Persönlichkeit sind, kann nur im Einzelfall herausgefunden 

werden.  

Unbegleitete minderjährige Ausländer brauchen nach ihrer Ankunft in Deutschland vor allem 

Schutz und Ansprechpartner, die 

- zu ihnen in ihrer Muttersprache in Kontakt treten, 

- zuhören, 

- ihnen helfen, mit ihrem Leben ohne Eltern und enge Angehörige zurechtzukommen, 

- versuchen, einen normalen Alltag herzustellen, 

- fragen, was sie interessiert und was sie brauchen, 

- ihre Bildung fördern, die sie zunächst in einem Sprachkurs Deutsch vermitteln, 

- erste Zugänge in die deutsche Gesellschaft, insbesondere und angesichts häufiger 

Traumatisierungen zu unserem Gesundheitssystem vermitteln und 

- versuchen, den Vater und die Mutter etwas zu ersetzen. 

 

Die angekommenen Kinder und Jugendlichen benötigen Zeit, einen spezialisierten Schutz 

und einen vorurteilsfreien Umgang mit ihrer Kultur. 

Trafen im Land Brandenburg von 2010 bis 2014 jährlich zwischen 80 und 150 unbegleitete 

minderjährige Ausländer ein, waren es 2015 bereits 1200, da seit dem 1. November 2015 

auch minderjährige Ausländer – genauso wie jede andere Flüchtlingsgruppe – in Abkehr von 

der bisherigen Praxis – nach dem „Königsteiner Schlüssel“ gleichmäßig auf alle Bundeslän-

der verteilt werden.  

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge können auch direkt in den Landkreis Teltow-Fläming 

einreisen und müssen nicht ausschließlich über eine Umverteilung aus Erstaufnahmeeinrich-

tungen kommen. Für diese unbegleiteten minderjährigen Ausländer ist der Landkreis Teltow-

Fläming von ihrer Inobhutnahme an zuständig und bleibt es über alle weiteren Maßnahmen 

der Kinder- und Jugendhilfe.  

4.1.1 Rechtliche Grundlagen 

Unbegleitete minderjährige Ausländer gehören zu den schutzbedürftigsten Personengruppen 

überhaupt und haben nach dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes der Vereinten 

Nationen (VN-Kinderrechtskonvention) ein Recht darauf, dem Kindeswohl entsprechend un-

tergebracht, versorgt und betreut zu werden. Sie müssen aber auch die Möglichkeit erhalten, 
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sich in die Gesellschaft zu integrieren und durch Zugänge zu Angeboten der Bildung ihre 

Potenziale zu entwickeln und sich in die Gesellschaft einzubringen. 

Sie sind von dem Jugendamt in Obhut zu nehmen, in dessen Bereich sie sich erstmalig tat-

sächlich aufhalten.17 

Aufgrund der besonderen Bedürfnisse der unbegleiteten minderjährigen Ausländer müssen 

Einrichtungen eine dem Kindeswohl entsprechende Unterbringung, Versorgung und Betreu-

ung sicherstellen. Die Voraussetzungen messen sich an den Qualitätskriterien der Kinder- 

und Jugendhilfe. Deshalb können unbegleitete minderjährige Ausländer nicht in regulären 

Flüchtlingsheimen mit untergebracht und betreut werden.  

Zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und 

Jugendlicher wurde das SGB VIII durch Einfügen der §§ 42 a bis f und § 88 a geändert. 

Für die gesetzliche Vertretung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer beantragt das 

Jugendamt beim Familiengericht die Bestellung eines Vormundes18. Wenn sich kein Einzel-

vormund aus dem Familien- oder Bekanntenkreis des Minderjährigen findet, wird das 

Familiengericht in der Regel immer den Landkreis zum Vormund oder Pfleger bestellen. Das 

Jugendamt nimmt die Aufgaben der Amtsvormundschaft/Amtspflegschaft wahr und über-

nimmt im Rahmen der Bestellung die gesetzliche Vertretung in der Personen-, Gesundheits- 

und Vermögenssorge.19  

Für unbegleitete minderjährige Ausländer, die umverteilt werden, bestehen i. d. R. schon 

Amtsvormundschaften oder Amtspflegschaften bei den abgebenden Jugendämtern. In die-

sen Fällen werden einzelfallbezogen Übernahmen der Amtsvormundschaften bzw. 

Amtspflegschaften unter den Jugendämtern abgesprochen und bei dem Familiengericht be-

antragt.  

Zusammengefasst ist der Vormund:  

- persönlicher Ansprechpartner, 

- gesetzlicher Vertreter, 

- Personensorgeberechtigter, 

- Entwickler von Lebensperspektiven, 

- Hilfeplaner und 

- erster Ansprechpartner im asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren.  

Die Amtsvormünder/Amtspfleger müssen sich auf die besondere Bedarfslage der unbegleite-

ten minderjährigen Ausländer einstellen. Sie werden durch verschiedene Fortbildungen 

unterstützt. Der besondere Fortbildungsbedarf wird sich in den nächsten Haushaltsjahren 

fortsetzen und eine Erhöhung der Fortbildungskosten nach sich ziehen.  

Für die Aufgabenwahrnehmung muss der Amtsvormund/Amtspfleger durch regelmäßige 

persönliche Kontakte ein enges Vertrauensverhältnis zum Kind oder Jugendlichen aufbauen. 

Aus diesem Grund werden weitaus mehr als nur die gesetzlich geforderten monatlichen Kon-

takte notwendig. Dafür ist eine sprachliche Verständigung mittels Dolmetscher erforderlich.  

                                                
17

 § 42 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 87 Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII) 
18

 § 1791 b BGB 
19

 §§ 55 und 56 SGB VIII i. V. m. §§ 1773 bis 1902 BGB 
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Wegen des hohen Bearbeitungsaufwandes in der Amtsvormundschaft / Amtspflegschaft 

kann der gesetzliche Personalschlüssel von 1:50 nicht für den Personenkreis der unbegleite-

ten minderjährigen Ausländer gehalten werden. Aktuell wird daher auch vom Land 

Brandenburg ein Personalschlüssel von 1:30 anerkannt. 

4.1.2 Sachstand 

Alle unbegleiteten minderjährigen Ausländer haben einen Anspruch auf Inobhutnahme als 

vorläufige Maßnahme der Jugendhilfe zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Teil des 

Inobhutnahme-Verfahrens ist ein Clearingverfahren. In Ermangelung einer bundes- bzw. 

landesrechtlich verbindlichen Regelung ist jedes Jugendamt verpflichtet, dieses Clearing in 

seinem Zuständigkeitsbereich selbstständig zu regeln. 

Derzeit sind im Landkreis verschiedene Angebote freier Träger für Inobhutnahme, Clearing 

sowie nachfolgenden Hilfemaßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer im Aufbau.  

Das Jugendamt Teltow-Fläming lehnt sich dabei an die Empfehlungen der Bundesarbeits-

gemeinschaft der Landesjugendämter zum Umgang mit unbegleiteten minderjährigen 

Ausländern an. 

Grundlage für die Durchführung der Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Aus-

ländern ist danach: 

- Erstgespräch durch das Jugendamt nach dem Vier-Augen-Prinzip und mit Sprachmittler 

oder Dolmetscher,  

- Alterseinschätzung zur Klärung der Inobhutnahme-Voraussetzungen und Beweismit-

telerhebung20,  

- Klärung der Möglichkeiten für eine Familienzusammenführung, 

- schriftliche Dokumentation des Erstgespräches, 

- Verfügung der Inobhutnahme oder schriftlicher Ablehnungs-/Beendigungsbescheid. 

Nach der Entscheidung über die Inobhutnahme des unbegleiteten minderjährigen Auslän-

ders durch das Jugendamt wird er untergebracht, versorgt und pädagogisch betreut 

(Erstversorgung).  

Im Clearingverfahren erfolgen: 

- die Klärung des Gesundheitszustandes, 

- die ausländerrechtliche Registrierung, 

- die Sozialanamnese, 

- die Bildung und Informationsvermittlung, 

- der Beginn der Hilfeplanung. 

Das Clearingverfahren endet in der Regel, wenn die für eine Entscheidung zu Anschlusshil-

fen notwendigen Fragestellungen hinreichend geklärt sind.  

Steht nach Beendigung des Clearingverfahrens fest, ob und in welchem Umfang die unbe-

gleiteten minderjährigen Ausländer einen weiteren Bedarf an Jugendhilfemaßnahmen haben, 

so sind diese im Anschluss zu gewähren. Hierzu ist das gesamte Leistungsspektrum des 

SGB VIII je nach individuellem Einzelfall in der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII zu prüfen.  

                                                
20

 § 21 SGB X 
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Für die Altersfeststellung und die gesundheitliche Beurteilung müssen die Verfahren grund-

sätzlich noch geklärt werden.  

Zu beachten ist, dass unbegleitete minderjährige Ausländer durch einen unsicheren Aufent-

haltsstatus und eine drohende Abschiebung erheblich belastet sind.  

4.1.3 Ziel 

Ziel ist die Integration eines jeden minderjährigen schutzbedürftigen Flüchtlings im Landkreis 

Teltow-Fläming. Sie gelingt durch eine den Bedürfnissen entsprechende Aufnahme, indivi-

duelle Betreuung, gesetzliche Vertretung bei der Wahrnehmung der Rechte, der Einrichtung 

und Inanspruchnahme bedarfsgerechter Jugendhilfemaßnahmen, der Förderung persönli-

cher Kompetenzen, Bildung und Berufsvorbereitung, gesundheitlicher Versorgung sowie der 

Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe. 

4.1.4 Maßnahmen 

Das Jugendamt wird alle erforderlichen Maßnahmen im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif-

ten der Kinder- und Jugendhilfe ausschöpfen und umsetzen. Dafür sind folgende 

Voraussetzungen zu schaffen:  

- spezialisierte Angebote im Landkreis Teltow-Fläming (Inobhutnahme, Clearing sowie 

geeignete Hilfen zu Erziehung, sowohl ambulant als auch stationär), das heißt, es müs-

sen nicht nur passende Anschlussmaßnahmen und pädagogische Konzepte gefunden 

werden, sondern auch Fachkräfte, die in der Lage sind, diese jungen Menschen profes-

sionell zu begleiten 

- die Fachkräfte der öffentlichen und freien Träger müssen im Rahmen des Hilfeplanver-

fahrens ausländer- und asylrechtliche Bestimmungen und Verfahrensregeln ebenso 

kennen wie die besonderen Bedarfe unbegleiteter minderjähriger Ausländer 

- der gesamte Bearbeitungsprozess muss nach fachlichen Gesichtspunkten gestaltet wer-

den 

- die verschiedenen Kulturen sind zu akzeptieren. 

Die folgenden Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe sind für den Landkreis Teltow-

Fläming gesetzlich verpflichtend: 

- Inobhutnahme, 

- Clearing, 

- Hilfen zur Erziehung, 

- Eingliederungshilfe, 

- Hilfe für junge Volljährige, 

- Führung der Amtsvormundschaft/Pflegschaft. 

Zur Umsetzung der Maßnahmen sind die Qualitätsentwicklung21 und das Fachkräftegebot22 

zu sichern. Dazu gehören: 

- Erfahrungsaustausch mit Landkreisen, die mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern 

bereits Erfahrung haben,  

                                                
21

 § 79 a SGB VIII 
22

 § 72 SGB VIII 
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- gezielte Ansprache der Träger der Jugendhilfe zur Schaffung von spezialisierten Angebo-

ten für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen,  

- Schulung der Mitarbeiter des Jugendamtes,  

- Einsatz der Jugendhilfeplanung zur Erarbeitung weiterer Maßnahmen und Absicherung 

einer umfassenden und vernetzten Betreuung und Versorgung unbegleiteter minderjähri-

ger Ausländer.  

4.2 Senioren mit Migrationshintergrund 

Im Landkreis leben 208 Menschen über 65 Jahren aus 45 Nationen. Die größten Gruppen 

kommen aus der Türkei (20), Kroatien (17), Österreich und den Niederlanden. In den nächs-

ten Jahren kommen verstärkt ältere Menschen aus Polen hinzu. Die Mehrzahl lebt in 

binationalen Partnerschaften. Insgesamt ist die Gruppe noch sehr klein und durch ihren lan-

gen Aufenthalt gut integriert. Unter den Flüchtlingen stellen Senioren eine Ausnahme dar. 

Die heutigen Senioren leben länger und sind auch länger fit, selbstbewusst und aktiv. Sie 

genießen das Leben, bilden sich weiter, sind sportlich aktiv und engagieren sich für das Ge-

meinwohl. Dabei stellen sie sich gern neuen Herausforderungen und zeigen in besonderem 

Maße auch Interesse am Kennenlernen fremder Kulturen und Lebensweisen.  Dieses gesell-

schaftlich „neue Altersbild“ kann nicht generell auf die ausländischen Senioren übertragen 

werden. Hier gibt es ethnische und kulturelle Unterschiede, die uns politisch und gesell-

schaftlich herausfordern.  

Die ausländischen Senioren in Teltow-Fläming sind nicht in  bestimmten Orten oder nach 

Nationaltäten konzentriert. Daher gibt es in Teltow-Fläming keine Spezialangebote für diese 

Zielgruppen.  

Immer mehr Menschen mit Migrationshintergrund kommen in das Alter, in dem sie Unterstüt-

zung oder Pflege benötigen. Trotz langer Integration ist hier kultursensibles Handeln 

gefordert. Seniorenwohnheime und Pflegedienste sind auf interkulturelle Aspekte jedoch oft 

noch nicht genügend vorbereitet.  

Mit dem Beschluss des Leitbildes sowie der Seniorenpolitischen Leitlinien hat nun auch der 

Landkreis Teltow-Fläming ressortübergreifende Ansätze gebündelt und einen Rahmen für 

die weitere Arbeit in diesem speziellen Bereich gesetzt.  

4.2.1 Sachstand 

Im Landkreis Teltow-Fläming kümmern sich eine hauptamtliche Senioren- und Behinderten-

beauftragte und eine hauptamtliche Integrationsbeauftragte um die Bedürfnisse der hier le-

benden ausländischen Senioren. Sie wurden hierzu durch den Kreistag berufen und nehmen 

ihre Aufgaben entsprechend § 19 Abs. 3 Brandenburger Kommunalverfassung BbgKVerf 

wahr.  

Darüber hinaus haben zahlreiche Verbände und Vereine ihre Tätigkeit auf die Belange der 

älteren Mitbürger ausgerichtet und unterhalten vielerorts Kontakt- und Begegnungsstellen. 

Hier trifft man sich, um gemeinsam gemütliche Stunden zu verleben, sich auszutauschen, 

gemeinsam Sport zu treiben, sich weiterzubilden und zu informieren. Sowohl einheimische 

als auch eingewanderte Senioren haben gleichermaßen Zutritt.  

Auf Landkreisebene besteht ein Seniorenbeirat, der die Erfahrungen und Wünsche der Seni-

oren in kreisliche Beschlüsse und Maßnahmen einbringt.  
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Die im Landkreis beschlossenen „Seniorenpolitischen Leitlinien“ beschreiben die notwendi-

gen und gemeinsam abgestimmten Handlungsfelder des Landkreises und seiner Kommunen 

für Lebensraum, der allen Menschen Inklusion und Teilhabe garantiert.  

4.2.2 Ziel 

- Integration der älteren ausländischen Senioren in die Gemeinschaft,  

- Entgegenwirken der sozialen Benachteiligung älterer ausländischer Senioren,  

- Förderung der selbstbestimmten Lebensgestaltung im Alter, 

- interkulturelle Öffnung von Beratungs- und Hilfsangeboten, 

- Überwindung von Sprachbarrieren,  

- Förderung des Verständnisses für die unterschiedlichen Kulturen, 

- Pflege und Erhalt der kulturellen Vielfalt, 

- gleichberechtigte und umfassende soziale und politische Teilhabe, um Bedarfe und 

Wünsche der ausländischen Senioren zu erfassen und zu berücksichtigen.  

4.2.3 Maßnahmen 

- Systematische Förderung des Zusammenwirkens von Familie, Nachbarn, Bekannten, 

hauptamtlichen und ehrenamtlichen Helfern zum Wohle der in den Kommunen lebenden 

alt gewordenen und zugewanderten Migranten. 

- Initiierung von Sprachkursen und Weiterbildungsmaßnahmen zu den spezifischen inter-

kulturellen Bedürfnissen, insbesondere für die Mitarbeiter von Maßnahme- und 

Angebotsträgern sowie interessierten freiwilligen Helfern.  

- Interkulturelle Öffnung der Altenhilfe und der Gesundheitsversorgung, durch mutter-

sprachliche Informations- und Beratungsangebote, spezielle Kurse für pflegende 

Angehörige in Migrantenfamilien, Einbindung von mehrsprachigem Personal bzw. aus-

ländischen Fachkräften.   

- Initiierung eines Projektes „Virtueller Dolmetscherpool“, um die Kommunikation und 

Sprachbarrieren zu den  ausländischen Senioren zu vereinfachen. 

- Einbeziehung älterer ausländischer Senioren in soziale Netzwerke und Förderung des 

interkulturellen Austausches, z.B. in den Kontakt- und Begegnungsstätten, in Familien-

zentren, Stammtischen u. ä.  

- Gezielte Kampagnen zur Gewinnung ausländischer Senioren für das Ehrenamt (gemein-

sam mit den Kommunen, Vereinen, Verbänden vor Ort). 

- Mitwirkung älterer ausländischer Senioren im Kreisseniorenbeirat und in den örtlichen 

Beiräten.  
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5 Weitere Akteure 

5.1 Netzwerke und Vor-Ort-Unterstützung 

Integration ist mehr als nur Integration von Flüchtlingen in die Gemeinschaft. Es sind viel-

mehr alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens betroffen. Wenn auch das 

Hauptaugenmerk derzeit auf der Integration der Flüchtlinge liegt, sind jedoch alle anderen 

Zugewanderten und Einwohner des Landkreises mit ihren Spezifika nicht zu vergessen. Je-

der Mensch hat Bedarfe und Bedürfnisse, die es zu berücksichtigen gilt. Deshalb ist die 

Öffnung der Regeldienste und Netzwerke für alle Belange des Zusammenlebens elementar. 

5.1.1 Sachstand 

An allen Standorten mit Übergangswohnheimen, Notunterkünften und Verbundwohnungen, 

aber auch in Orten, die eine Unterbringung erst erwarten, hat sich eine starke Zivilgesell-

schaft entwickelt, die ehrenamtlich die Betreuung von Flüchtlingen beim Ankommen und 

Bleiben unterstützt. Alle Initiativen sind miteinander vernetzt. Das Engagement ist vielseitig, 

so z. B. als Paten, bei der Kinderbetreuung oder in Form von Deutschunterricht. Eine Liste 

der lokalen Initiativen findet sich in der Anlage 6.5. 

Um eine möglichst gute Information und Vernetzung zu gewährleisten, hat/ist die Kreisver-

waltung: 

- die Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Klausdorf (GAG) mit der Koordi-

nation der Flüchtlingshilfe TF beauftragt. 

- einen Runden Tisch Flüchtlingshilfe ins Leben gerufen,  

- der Helferplattform „HelpTo“ beigetreten 

- Unterstützer des „Bündnis für Brandenburg“  

Die Flüchtlingshilfe TF dient netzwerkübergreifend zur Unterstützung des bürgerschaftli-

chen Engagements und zur Entlastung der Sozialarbeiter in den Einrichtungen. Diese 

Koordinierungsstelle vermittelt telefonisch und über das Internet Hilfsangebote an die Adres-

saten und nimmt auch Sachspenden entgegen. 

Der Runde Tisch Flüchtlingshilfe ist ein Podium für ehrenamtliche Helfer zur Vernetzung 

und zum Austausch. Er wird alle drei bis vier Monate durch die Kreisverwaltung initiiert. Ak-

tuelle Fragestellungen werden vorab gesammelt. Für besondere Schwerpunkte organisiert 

die Kreisverwaltung Gesprächspartner und Referenten. 

Neben den Projekten, die im Rahmen der Flüchtlingshilfen vor Ort stattfinden, werden Pro-

jekte im Rahmen des Lokalen Aktionsplanes initiiert, begleitet und auch finanziell 

unterstützt. Hinzu kommen Fördermittel aus dem Bundesprogramm Demokratie Leben, wo-

mit Partnerschaften für Demokratie gewonnen und ein starkes Netzwerk im Landkreis 

Teltow-Fläming installiert werden soll.  

Das bestehende Netzwerk für Demokratie hat sich personell stark erweitert. Unterstützt 

wird das Netzwerk durch Tolerantes Brandenburg, Aktionsbündnis Brandenburg, DEMOS 

mit den Bereichen Mobiles Beratungsteam und RAA und vielen anderen Netzwerkpartnern. 
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Koordiniert werden diese Partnerschaften von der Koordinierungs- und Fachstelle und der 

Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragten des Kreises. 

Neben den Netzwerken, die sich explizit zur Unterstützung der Flüchtlinge gebildet haben, ist 

es erforderlich, die Themen Migration und interkulturelle Öffnung  in die Arbeit aller beste-

henden sozialen Netzwerke einzubringen. So werden sich zum Beispiel das Netzwerk 

Kinderschutz und das Netzwerk Gesunde Kinder künftig auch den Themen Migration und 

Zuwanderung zuwenden und ihre Angebote spezifizieren.  

5.1.2 Ziel 

Die vorhandenen Netzwerke und Bündnisse werden informiert und gestärkt. Der begonnene 

Dialog für ein tolerantes und weltoffenes Miteinander unter Einbeziehung aller Menschen 

unabhängig von Herkunft, Alter, Religion, Hautfarbe und Geschlecht wird fortgesetzt. Her-

ausforderungen des demografischen und gesellschaftlichen Wandels werden frühzeitig 

erkannt und in Politik, Verwaltung und bei externen Akteuren thematisiert. 

Grundlage dafür  ist das Leitbild des Landkreises  „Miteinander leben und die Zukunft gestal-

ten“.  

5.1.3 Maßnahmen 

- Organisation des Runden Tisches Flüchtlingshilfe, 

- Bereitstellung von aktuellen Informationen zu Entwicklungen, Hilfestellungen und Ange-

boten für alle Interessenten,  

- Einbeziehung möglichst aller sozialen Netzwerke und Bündnisse in den Integrationspro-

zess, 

- Gewinnen von Partnerschaften für Demokratie aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 

Bürgerschaft zur Fortsetzung des Dialogs, 

- gemeinsame Projekte, Konferenzen und andere Zusammenkünfte, bei denen sich die 

Bewohner des Landkreises zur Erreichbarkeit und Umsetzung aller im Leitbild festgehal-

tenen Ziele verständigen und künftige Aufgaben formulieren,  

- Zusammenführen von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und bürgerschaftlichem Engage-

ment,  

- Nutzen der Förderung  aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben“ zur Entwicklung 

der Partnerschaften für Demokratie,  Finanzierung von Projekten im Rahmen des LAP 

(derzeit 40.000,- €/jährlich).   
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5.2 Verwaltung 

In der Kreisverwaltung Teltow-Fläming sind ca. 830 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-

schäftigt. Damit ist die Kreisverwaltung einer der größten Arbeitgeber im Landkreis und  

nimmt eine entsprechende Vorbildrolle mit Blick auf einen weltoffenen Landkreis ein.  

Als einer der größten Arbeitgeber hat der Landkreis auch einen entsprechenden Bedarf an 

Fachkräften. Auch die Kreisverwaltung muss zur Aufrechterhaltung ihrer Leistungsfähigkeit  

massiv um Nachwuchs werben. Dabei steht der Landkreis in Konkurrenz zu allen anderen 

Arbeitgebern. Die Schaffung einer Willkommenskultur, als Teil der Personalentwicklung ver-

standen, führt auch zur Erhöhung der Attraktivität des Landkreises als Arbeitgeber. Insofern 

unterstützt Willkommenskultur die Umsetzung der Personalentwicklungskonzeptes 2014. 

Die Beschäftigten und insbesondere deren Führungskräfte sind auf die gesellschaftlichen 

Veränderungen vorzubereiten und für eine bewusstere Integration fit zu machen. 

„Wir alle erleben kulturelle Vielfalt als Bereicherung“ ist eine der Leitlinien der Zusammenar-

beit und Führung in der Kreisverwaltung Teltow-Fläming. Auch das Leitbild des Landkreises 

spricht sich für interkulturelle Integration aus. 

5.2.1 Rechtliche Grundlagen 

Die rechtlichen Grundlagen für die Schaffung einer Willkommenskultur sind Artikel 3 Grund-

gesetz und § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. 

5.2.2 Sachstand 

Für die Beschäftigten der Kreisverwaltung spielt Integration im beruflichen Alltag oft nur an 

den Stellen eine Rolle, wo die Menschen mit Migrationshintergrund Kunden der Verwaltung 

sind. Die gesetzeskonforme Aufgabenerledigung steht im Vordergrund. 

Schulungen, wie sie die Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie 

(RAA) oder die Volkshochschule anbieten, wurden deshalb häufig nur von diesen Kollegin-

nen und Kollegen genutzt. Schwerpunkte für Schulungsangebote sind bisher Jugendamt, 

Ausländerbehörde und Sozialamt.  

Landesweit wird der Anteil der mit Migrationshintergrund Beschäftigten im öffentlichen Dienst 

auf 2,1 Prozent geschätzt. Wie groß der Anteil an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Mig-

rationshintergrund in der Kreisverwaltung Teltow-Fläming ist, wurde noch nicht ermittelt. 

Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit widmet sich intensiv dem Thema Willkommenskultur und 

Integration. Die Internetseiten des Landkreises bieten bereits Informationen in Englisch und 

in Polnisch. In Bezug auf das Thema Migration werden kontinuierlich Informationen für Ein-

wohner und Zugewanderte aufbereitet und im Internet oder als Printerzeugnisse zur 

Verfügung gestellt.  

Durch den stetigen Zuwachs der Ausländer im Landkreis erfolgten organisatorische Verän-

derungen in der Ausländerbehörde, mit denen nicht nur die Bearbeitung der Sachverhalte, 

sondern auch der Service für die Antragsteller verbessert werden konnte. 

Die Ausgabe von Aufenthaltstiteln erfolgt nach Terminabsprache und nach Möglichkeit ohne 

Wartezeiten. 2014 wurde eine mehrsprachige Aufrufanlage installiert. Es gibt eine zentrale 
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Telefonnummer (03371 608  2108) und eine zentrale Anlaufstelle (Service), um die Antrag-

steller entsprechend ihrer Anliegen gezielt an die zuständigen Sachbearbeiter zu verweisen. 

Eine direkte normierte Verpflichtung zur Mehrsprachigkeit der Ausländerbehörde besteht  

nicht. Im behördlichen Alltag ist die Sprachbarriere das größte Hindernis bei der Kommunika-

tion. Um diese zu überwinden, unterstützen sich die Antragssteller häufig untereinander. 

Ebenso werden mehrsprachige Publikationen und Informationen und Antragsformulare  ge-

nutzt, die zum Teil in der Ausländerbehörde erarbeitet wurden. Darüber hinaus erfolgt die 

Beratung entsprechend den persönlichen Fremdsprachenkenntnissen der Sachbearbeiter 

auch unter Zuhilfenahme von Online-Übersetzern.  

5.2.3 Ziel 

Die Beschäftigten der Kreisverwaltung verfügen über eine positive innere Grundhaltung ge-

genüber allen Menschen. Sie bekennen sich zu einer Willkommenskultur und gestalten 

diese. 

Die Beschäftigten wissen, dass die Gesellschaft Zuwanderung braucht. Die Beschäftigten 

verfügen über interkulturelle Kompetenz und empfinden Zuwanderung als positive Bereiche-

rung. Migranten sollen im Kreishaus sowohl als Kunde wie auch als Mitarbeiter das Gefühl 

des Willkommenseins spüren und sich wohl fühlen. 

Die Ausländerbehörde Teltow-Fläming wird von der reinen Ordnungsbehörde zum bürger-

freundlichen Dienstleister. Das umfasst u. a. das (auch fremdsprachliche) Informations- und 

Beratungsangebot sowie angemessene Wartezeiten. Auch sie verkörpert die Willkommens-

kultur im Landkreis Teltow-Fläming.  

5.2.4 Maßnahmen 

Den Beschäftigten ist durch geeignete Schulungsmaßnahmen das Thema Integration und 

Willkommenskultur insgesamt näher zu bringen. Durch Wissensvermittlung soll Verständnis 

für verschiedene Kulturen, Religionen, Bräuche, Verhaltensweisen erzeugt werden.  

5.2.4.1 Einzelne Bereiche der Verwaltung 

Personalamt 

- Anbindung der Integration als Teilaufgabe der Personalentwicklung im Sachgebiet Per-

sonal und Organisation, 

- Schaffung einer zentralen Anlaufstelle zum Thema Integration für beschäftigte Migranten 

und Führungskräfte,  

- Erfassung von Beschäftigten mit Migrationshintergrund oder besonderen sprachlichen 

Kompetenzen,  

- Umfrage unter den Beschäftigten mit Migrationshintergrund: Wie kann Willkommenskul-

tur aus Sicht der Betroffenen verbessert werden?  

- deutlichere Adressierung von Stellenausschreibungen an Bewerber mit Migrationshinter-

grund,  

- Erfassung aller mit Migranten in Kontakt stehenden Stellen der Kreisverwaltung, 

- Einzelfallprüfung zweckmäßiger Maßnahmen der Personalentwicklung.  
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Öffentlichkeitsarbeit 

- Ausbau der fremdsprachigen Informationsangebote im Internet, 

- Entwickeln eines Angebotes in leichter und damit auch für Migranten verständlicheren 

Sprache, 

- Anpassung der Internetseiten für Smartphone-Nutzung. 

Ausländerbehörde 

- Ausbau des mehrsprachigen Informations- und Beratungsangebots, 

- Informationen über die wichtigsten Themen und aktuelle Änderungen mehrsprachig so-

wie in einfachem, verständlichem Deutsch, sowohl auf Merkblättern, als auch im Internet, 

- mindestens Grundkenntnisse einer Fremdsprache als Einstellungsvoraussetzung für 

neue Mitarbeiter, 

- Festigung und Ausbau der Sprachkenntnisse aller Sachbearbeiter, 

- Einführen einer Terminvergabe für Vorsprachen bei der Ausländerbehörde, 

- Beauftragung der zentralen Service-Stelle der Ausländerbehörde mit der allgemeinen 

Antragsberatung, Terminvergabe und Aufgaben mit geringem Zeitaufwand, 

- Vertiefung der Zusammenarbeit mit anderen Ämtern und Behörden, 

- Erarbeitung eines Weiterbildungskonzepts für die Mitarbeiter der Ausländerbehörde. 
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6 Anlagen 

6.1 Rechtliche Grundlagen und allgemeine Begriffsbestimmungen  

6.1.1 Freizügigkeitsrecht von Unionsbürgern (EU) 

Zu den vier Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes gehören Personenfreizügig-

keit, Dienstleistungs-, Warenverkehrs- und Kapitalfreiheit. Auf diesen Grundfreiheiten beruht 

das Freizügigkeitsrecht von Unionsbürgern (Richtlinie 2004/38/EG), die in der Bundesrepub-

lik im Freizügigkeitsgesetz/EU umgesetzt wurde. Jeder Unionsbürger kann sich in jedem 

Mitgliedstaat der EU (sowie in Island, Lichtenstein, Norwegen und Schweiz) auf die Freizü-

gigkeit berufen.  

Aufgrund der räumlichen Nähe ist jeder zweite EU-Ausländer im Land Brandenburg und 

auch bei uns im Landkreis aus unserem unmittelbaren Nachbarland Polen. Diese begründen 

„fast alle ihr Freizügigkeitsrecht auf Grund des hier bestehenden Arbeitsverhältnisses und 

mit dem Wohnsitz. Für den Nachweis des Freizügigkeitsrechts ist seit 2012 keine gesonderte 

behördliche Bescheinigung mehr erforderlich. Alleine der Arbeitsvertrag, die Wohnungsan-

meldung und der Nachweis der Krankenversicherung sind ausreichend, um das 

Freizügigkeitsrecht zu dokumentieren. Nach fünf Jahren erwerben die Freizügigkeitsberech-

tigten und ihre Familienangehörigen ein unbefristetes Aufenthaltsrecht. Eine gesonderte 

behördliche Bestätigung ist hierfür ebenfalls nicht erforderlich.  

Eine Verpflichtung zur Anmeldung bei der Ausländerbehörde haben nur Familienangehörige 

von EU-Ausländern, die nicht eine Unionsbürgerschaft besitzen. Diese Rechte stehen im 

Übrigen auch jedem Bundesbürger in den 27 Mitgliedstaaten der EU sowie in Island, Lich-

tenstein, Norwegen und Island zu. 

Neben dem Freizügigkeitsrecht genießen alle Unionsbürger u. a. das Kommunalwahlrecht 

am Wohnort, das Wahlrecht zum Europäischen Parlament, ein Diskriminierungsverbot auf 

Grund der Staatsangehörigkeit sowie ein Petitions- und Beschwerderecht.  

Die Anzahl der im Landkreis lebenden EU-Ausländer beträgt inzwischen rund 3.200 

(30.06.2016). 

6.1.2 Aufenthaltsregelungen für Angehörige sog. Drittstaaten/Nicht-EU-Ausländer  

Nicht-EU-Ausländer sind Ausländer, die nicht die Unionsbürgerschaft besitzen. Für die Ein-

reise von Nicht-EU-Ausländern besteht grundsätzlich die Visapflicht.  

Für den kurzfristigen Aufenthalt (bis 90 Tage) u. a. für Touristen, Besucher und Geschäfts-

reisende, wird ein so genanntes Schengen-Visum ausgestellt. Dies berechtigt in allen 

Staaten des Schengener Abkommens zum Aufenthalt, aber nicht zur Arbeitsaufnahme.  

Für den kurzfristigen Aufenthalt besteht die Visafreiheit für Staatsangehörige zahlreicher 

Staaten, wie z. B. Brasilien, Israel, Japan, Vereinigte Staaten, Honduras und alle Westbal-

kanstaaten bis Kosovo.  

Für den langfristigen Aufenthalt (über 90 Tage) sind nationale Visa bei den deutschen Aus-

landsvertretungen zu beantragen. In der Regel wird dabei die örtliche Ausländerbehörde 

beteiligt. Nach der Einreise besteht die Verpflichtung, sich bei dieser Ausländerbehörde an-

zumelden. Auf Grundlage des Visums wird dann ein befristeter Aufenthaltstitel in Form des 

elektronischen Ausweises ausgestellt.  
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Das Aufenthaltsrecht unterscheidet nach den Zwecken des längerfristigen Aufenthaltes. Die-

se sind Ausbildung, Studium, Erwerbstätigkeit sowie familiäre und humanitäre Gründe.  

Entsprechend dem Aufenthaltszweck kann nach frühestens drei oder fünf Jahren ein unbe-

fristeter Aufenthaltstitel (Niederlassungserlaubnis und/oder Daueraufenthalt EU) erteilt 

werden.  

Im Übrigen enthält jedes ausländerrechtliche Dokument neben der Aussage zur Dauer des 

genehmigten Aufenthaltes eine Aussage zum Arbeitsmarktzugang. 

6.1.3 Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit 

Durch Geburt im Inland kann ein Kind ausländischer Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit 

erwerben, wenn mindestens ein Elternteil seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt in Inland hat und über ein unbefristetes Aufenthaltsrecht verfügt. 

Darüber hinaus kann die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erworben wer-

den. Hierzu muss der Antragsteller u. a. seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt in Inland haben und über ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht verfügen bzw. frei-

zügigkeitsberechtigt sein sowie ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache und den 

„Integrationstest“ nachweisen. Bis auf EU-Ausländer und wenige Ausnahmen muss bei der 

Einbürgerung die bisherige Staatsangehörigkeit aufgegeben werden. Für viele Ausländer ist 

dies die größte Hürde, da diese dann im Herkunftsland als Ausländer der Visapflicht unter-

liegen und/oder erhebliche zivil- und erbrechtliche Nachteile entstehen.  

6.1.4 Begriffsvielfalt: Flüchtlinge und Asyl  

In den Medien und der öffentlichen Wahrnehmung werden u. a. die Begriffe (Kontingent-) 

Flüchtling  mit/ohne Aufenthaltsrecht, Asylberechtigte,  Asylerstantragsteller, Asylfolgean-

tragsteller verwendet. Die größte Begriffsvielfalt gibt es bei den humanitären Aufenthalten. 

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden Flüchtlinge und Asylbewerber als Personengruppe 

oft zusammengefasst. In der verwaltungsrechtlichen Praxisbetrachtung ist aber eine Unter-

scheidung notwendig, wenn auch nicht einfach. Deshalb werden hier kurz die wichtigsten 

Begriffe und der Ablauf des Asylverfahrens erläutert. 

6.1.4.1 Asylbewerber 

Asylbewerber im Sinne des Ausländerrechts sind Personen im laufenden Asylverfahren. 

Diese erhalten als Aufenthaltsbescheinigung eine Aufenthaltsgestattung als Beleg für das 

Aufenthaltsrecht im Bundesgebiet. Auch im Falle einer ablehnenden Entscheidung des Bun-

desamtes für Migration und Flüchtlinge, verbleibt der Antragsteller im Asylverfahren, bis über 

die Klage entschieden wurde und der Bescheid Bestandskräftig wird.  

6.1.4.2 Asyl-Erstantrag 

Personen, die erstmalig einen Asylantrag stellen, werden als Asylerstantragsteller be-

zeichnet und entsprechend dem Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Bundesländer verteilt 

(Königsteiner Schlüssel). Sie sind verpflichtet, bis zu drei Monaten in den Erstaufnahmeein-

richtungen der Bundesländer entsprechend der ihnen mitgeteilten Verteilentscheidung zu 

wohnen.  
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Nach maximal drei Monaten werden die Asylsuchenden in Brandenburg auf die Landkreise 

und kreisfreien Städte verteilt. 2015 erfolgte die Verteilung oft bereits nach wenigen Tagen 

des Aufenthalts in der Erstaufnahmeeinrichtung. Die Aufnahme und vorläufige Unterbringung 

ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte (LAufnG). Im Land-

kreis Teltow-Fläming erfolgt die Unterbringung vorerst in Gemeinschaftsunterkünften oder 

Verbundwohnungen. Nach Einzelfallprüfung kann zu einem späteren Zeitpunkt die Prüfung 

der Wohnungsunterbringung erfolgen.  

Über den Asylantrag entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die Auslän-

derbehörde des Landkreises führt die Ausländerakte und setzt die Entscheidungen des 

Bundesamtes um.  

Bei einer positiven Entscheidung im Asylverfahren erhält der Antragsteller ein Aufenthalts-

recht aus humanitären Gründen. Im Fall der negativen Entscheidung ist der Ausländer 

ausreisepflichtig. Bis zur Klärung der Ausreisepflicht oder beim Vorliegen von Hinderungs-

gründen für die Ausreise erhält er eine Duldung. 

6.1.4.3 Asyl-Folgeantrag 

Nach einer negativen Asylentscheidung kann jederzeit ein weiterer Asylantrag gestellt wer-

den. Dies kann unmittelbar nach der negativen Entscheidung sein oder aber zu einem 

späteren Zeitpunkt. Für den Antrag sind weitere bzw. zusätzliche Asylgründe zu benennen. 

Bis zur Entscheidung, ob ein weiteres Verfahren durchgeführt wird, erhalten die Folgean-

tragsteller eine Duldung. Erfolgt die Folgeantragstellung nach der Wiedereinreise in das 

Bundesgebiet, werden die Antragsteller wieder an die Kommune verwiesen, in der sie zur 

Erstantragstellung untergebracht waren. Das Asylfolgebegehren wird wie der Erstantrag ge-

prüft und entschieden. Gegen jede Entscheidung des Bundeamtes steht den Antragstellern 

der Rechtsweg offen.  

6.1.4.4 Ablauf des Asylverfahrens 

Das Asylbegehren kann entsprechend der geltenden Rechtslage nur im Inland gestellt wer-

den. In der Regel erfolgt dies unmittelbar nach Einreise bzw. beim Erstkontakt mit der 

Polizei. Die Asylantragsteller erhält eine Mitteilung, bei welcher Erstaufnahmeeinrichtung 

(EAE) die Aufnahme, die Unterbringung und die medizinische Versorgung erfolgt. Dort wer-

den die Personalien aufgenommen und das Asylverfahren formell eröffnet. Zum Sommer 

2016 wurden beim BAMMF die sog. Ankunftszentren eingerichtet. Durch personelle Aufsto-

ckung und neue Ablaufgestaltung wird das Verfahren bei der Ankunft erheblich beschleunigt 

und zeitgleich erfolgt auch eine Erstregistrierung durch die Arbeitsagentur. Spätestens nach 

drei bzw. in einigen Fällen nach sechs Monaten werden die Antragsteller auf die Kommunen, 

in Brandenburg, die Landkreise und kreisfreien Städte, verteilt. Die erste Unterbringung er-

folgt in einer Gemeinschaftsunterkunft bzw. im Übergangswohnheim. 

Die Asylverfahren werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bearbeitet. 

Die Ausländerbehörde führt die Ausländerakte, bearbeitet ausländerrechtliche Vorgänge und 

wird als sog. Erfüllungsgehilfe des Bundesamtes tätig. 

6.1.4.5 Geduldete  

Asylantragstellern, deren Asylbegehren abgelehnt und keine Schutzgründe zuerkannt wur-

den sind, nach Rechtskraft des Ablehnungsbescheides, ausreisepflichtig.  
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Ausreisepflichtige Personen, die der Ausreiseverpflichtung nicht nachkommen können und 

bei denen die aufenthaltsbeendende Maßnahme nicht unmittelbar umgesetzt werden kann, 

erhalten eine Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung (Duldung).  

Die Gründe für das Aussetzen der Abschiebung können sehr vielfältig sein, so z.B. ein Ab-

schiebungsstopp für Kriegs- oder Krisenländer, dringende humanitäre oder persönliche 

Gründe (z. B. Krankheit) oder fehlende Reisedokumente.  

Bei Geduldeten wird zwischen denjenigen, die das Ausreisehindernis nicht selbst oder selbst 

zu vertreten haben, unterschieden. Die Duldung ist kein Aufenthaltstitel und berechtigt daher 

sehr eingeschränkt und in der Regel nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde zur Ar-

beitsaufnahme. Die Beschäftigung soll den Personen, die bei der Passbeschaffung nicht 

mitwirken, im Regelfall nicht gestattet werden. 

Mit dem Integrationsgesetz vom 31.07.2016 wird grundsätzlich den Geduldeten die Chance 

eröffnet eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar 

geregelten Ausbildungsberuf aufzunehmen. Für die gesamte Dauer der Ausbildung wird eine 

Duldung erteilt. Für die Zeit nach dem erfolgreichen Ausbildungsabschluss wurden spezielle 

Regelungen für den Verbleib im Bundesgebiet geschaffen.  

6.1.4.6 Humanitäre Aufenthaltstitel 

Im Rahmen des humanitären Aufenthaltsrechts werden Aufenthaltstitel nach einer positiven 

Asylentscheidung des Bundesamtes als Abschluss des Asylverfahrens auf Grundlage von 

Bundes- oder Landesaufnahmeprogrammen oder besonderen Einzelfallentscheidungen er-

teilt. Nach der positiven Entscheidung im Asylverfahren wird den Antragstellern ein 

entsprechender Status oder Schutz zuerkannt und der entsprechende Aufenthaltstitel mit 

einer Arbeitserlaubnis ausgestellt.   

6.1.4.7 Asylberechtigte und Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention 

Die Feststellung der Asylberechtigung im Sinne des Art. 16a des Grundgesetzes oder die 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention hat zur 

Folge, dass vorerst ein Aufenthaltstitel für drei Jahre zuerkannt wird und ein Reisedokument 

als Passersatz ausgestellt. Für diese Personengruppe sind auf Grund der besonderen Le-

benssituation für den Erwerb des unbefristeten Aufenthaltsrechts und für die Einbürgerung 

verkürzte Fristen vorgesehen. Für den Bezug von Sozialleistungen, bei  der Erwerbstätigkeit 

und den Integrationsmaßnahmen gibt es keine Einschränkungen. Mit dem Integrationsgesetz 

vom 31.07.2016 wird die Erteilung des unbefristeten Aufenthaltsrechts erstmalig an Integra-

tionsleistungen geknüpft. Darüber hinaus kann für die Dauer von höchstens 3 Jahren zur 

besseren Steuerung der Integration eine Wohnsitzauflage für das Land Brandenburg erteilt 

werden. Die Wohnsitzauflage wird aufgehoben, sobald u.a. entsprechende Sprachkenntnis-

se und ein Arbeitsvertrag nachgewiesen werden.  

6.1.4.8 Internationaler oder nationaler subsidiärer Schutzstatus sowie besonderen 
Aufnahmeprogrammen des Bundes 

Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt wird oder mit einem Abschiebeverbot, erhal-

ten einen Aufenthaltstitel vorerst für ein Jahr und eine allgemeine Arbeitserlaubnis. Dieses 

Aufenthaltsrecht wird in Abstimmung mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ver-

längert, solange der Grund für die Erteilung des subsidiären Schutzes gegeben ist. 
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Im Rahmen von besonderen Aufnahmeprogrammen des Bundes wurden in den letzten Jah-

ren syrische Kontingentflüchtlinge und gefährdete ehemalige afghanische Ortskräfte 

aufgenommen. Diese erhalten einen Aufenthaltstitel gem. § 22 oder 23 AufenthG für zwei 

Jahre. 

Diese Aufenthaltstitel werden im Anschluss alle zwei Jahre verlängert, solange vom Bundes-

amt der Bestand der Schutzgründe bestätigt wird. Im Gegensatz zu den Asylberechtigten 

und Flüchtlingen ist der Wohnsitz für die Dauer des Sozialleistungsbezugs auf den jeweiligen 

Verwaltungsbezirk (Landkreis Teltow-Fläming) beschränkt. Die Wohnsitzauflage besteht für 

diesen Personenkreis solange, bis die Integration in den Arbeitsmarkt abgeschlossen ist. Alle 

o.g. Personengruppen erhalten eine Arbeitserlaubnis Die Berufsanerkennung, notwendige 

Sprachkurse und die Arbeitsvermittlung erfolgen über das Jobcenter.  

Spätestens mit der Erteilung des Aufenthaltstitels können und sollten die o.g. Personengrup-

pen aus dem Übergangswohnheimen ausziehen.  

6.1.5 Arbeit und Arbeitsförderung (s.a. Punkt 3.4.) 

Anspruchsberechtigte nach dem SGB II (Sozialgesetzbuch II) haben die Möglichkeit, Leis-

tungen gemäß §§ 16 ff. SGB II in Anspruch zu nehmen. In diesen Fällen ist das Jobcenter 

Teltow-Fläming für die Arbeitsförderung gemäß § 14 SGB II und § 22 Abs. 4 SGB III zustän-

dig. Voraussetzung hierfür ist die Vorlage eines Aufenthaltstitels entsprechend nachfolgend 

aufgeführter gesetzlicher Grundlagen. 

 

Aufenthaltspapier Erläuterung Leistungen/ Arbeits-

förderung 

AE § 23 Abs. 1 und Abs. 2 Auf-

enthG 

Abs. 1: Aufenthalt nach Bleiberecht oder Alt-

fallregelung (nicht wegen Krieg im Heimatland 

i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 3 AsylbLG) 

Abs. 2: Aufnahme bes. schutzbedürftiger 

Flüchtlinge (Weisung durch Bundesministeri-

um des Inneren vom 30.05.2013) 

Jobcenter 

AE § 23 a AufenthG für mehr als 6 

Monate 

Aufenthaltsgewährung in Härtefällen Jobcenter 

AE § 25 Abs. 1 - 3 AufenthG Asylberechtigt, Flüchtling und subsidiär 

Schutzberechtigte 

Jobcenter 

AE § 25 Abs. 5 AufenthG Aufenthalt aus humanitären Gründen Jobcenter 

 AE § 25 Abs. 4 S. 2 AufenthG Gültigkeit über 6 Monate oder Inhaber gehörte 

vor Erteilung nicht zu den Anspruchsberech-

tigten nach § 1 Abs. 1 AsylbG 

Jobcenter 

AE § 25 a, b AufenthG Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten 

Geduldeten 

Jobcenter 
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AE § 104 a, b AufenthG  Bleiberecht aufgrund Altfallregelung Jobcenter 

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.) (Februar 2014). Ein Leitfaden zu Arbeits-
marktzugang und -förderung – Flüchtlinge 

 

Besonders zu beachten sind die Nebenbestimmungen im Aufenthaltspapier. Diese geben 

darüber Auskunft, inwieweit den Migranten eine Erwerbstätigkeit gestattet ist (Allgemein ge-

stattet, kann auf Antrag erlaubt werden oder in bestimmten Fällen ganz verboten.). 

Bei Aufenthaltspapieren nach § 23 Abs. 1 AufenthG, § 23 a AufenthG, § 25 Abs. 3- 5 Auf-

enthG und § 25 a AufenthG sind Beschäftigungen grundsätzlich gestattet (§ 31 BeschV). Die 

selbstständige Erwerbstätigkeit kann auf Antrag erlaubt werden. Aufenthaltserlaubnisse nach 

§ 25 Abs. 1 und 2 AufenthG und § 23 Abs. 2 AufenthG gestatten die volle Erwerbstätigkeit. 

Bei Gestattung einer Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit stehen die Migranten dem Ar-

beitsmarkt uneingeschränkt zur Verfügung (gem. § 138 Abs. 5 SGB III). Sie haben zudem 

Anspruch auf Förderinstrumente nach §§ 16 ff. SGB II, welche Förderungen nach dem SGB 

III (Beratung gem. §§ 29 ff SGB III, Vermittlung gem. §§ 35 SGB III, vermittlungsunterstüt-

zende Leistungen gem. §§ 44,45 SGB III, berufliche Weiterbildung gem. §§ 81 ff. SGB III, 

Teilhabe am Arbeitsleben gem. §§ 112 ff. SGB III, Einstiegsqualifizierung gem. § 54 a SGB 

III, Ergänzungsleistungen und Zuschüsse gem. §§ 88 ff. SGB III) beinhalten. 

6.1.5.1 Asylbewerber und Geduldete 

Aufenthaltspapier Erläuterung Leistungen/  

Arbeitsförderung 

Asylbewerber nach § 55 AsylVfG Personen, die eine Anerkennung als politisch 

Verfolgte oder als Flüchtlinge nach der Genfer 

Flüchtlingskonvention (GFK)  beantragt ha-

ben; Aufenthaltsgestattung während des 

laufenden Asylanerkennungsverfahrens 

 

Amt für Soziales/ Agen-

tur für Arbeit 

Geduldete nach § 60a AufenthG Personen, die aus rechtlichen oder tatsächli-

chen Gründen nicht abgeschoben werden 

können, obwohl sie vollziehbar ausreisepflich-

tig sind; negative Asylentscheidung, aber 

Abschiebung vorübergehend ausgesetzt (Dul-

dung) 

 

Amt für Soziales/ Agen-

tur für Arbeit 

 

In den ersten 3 Monaten des Aufenthalts besteht grundsätzlich ein Arbeitsverbot. Eine Aus-

nahme liegt bei den Geduldeten vor, hier ist ein sofortiger, zustimmungsfreier 

Arbeitsmarktzugang bei Berufsausbildungen und „Blauer Karte EU“ möglich. 

Eine Erwerbstätigkeit ist bis zum 48. Aufenthaltsmonat nur nach Genehmigung durch die 

Ausländerbehörde gestattet. Besonders zu beachten sind auch hier die Nebenbestimmun-
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gen im Aufenthaltspapier, welche durch die Ausländerbehörde erfasst werden. Diese geben 

darüber Auskunft, inwieweit den Migranten eine Erwerbstätigkeit gestattet ist, z. B.: 

- Wartefrist (Erwerbstätigkeit nicht gestattet), 

- Arbeitsmarktprüfung mit oder ohne Vorrangprüfung (Erwerbstätigkeit nur nach Genehmi-

gung durch die Ausländerbehörde gestattet), 

- Arbeitserlaubnis (Erwerbstätigkeit gestattet), 

- Versagung der Beschäftigungserlaubnis (Erwerbstätigkeit nicht gestattet). 

Die Erteilung der Beschäftigungserlaubnis durch die Ausländerbehörde bedarf generell der 

Zustimmung der BA (d. h. ZAV und Arbeitgeberservice). Hier erfolgen: 

-  eine Vorrangprüfung (ob für den konkreten Arbeitsplatz bevorrechtigte Bewerber zur  

Verfügung stehen) und  

- die Prüfung der vergleichbaren Arbeitsbedingungen (Arbeits- und Lohnbedingungen dür-

fen nicht ungünstiger sein als die vergleichbarer inländischer Arbeitnehmer).  

Die Vorrangprüfung durch die ZAV und den Arbeitgeberservice entfällt seit dem 06.08.16 in 

133 Agenturbezirken.  

Auf die Prüfung der Beschäftigungsbedingungen durch die zuständige Ausländerbehörde 

wird erst ab dem 49. Monat des Aufenthalts in Deutschland verzichtet. 

Keiner Zustimmung der BA bedarf die Beschäftigungserlaubnis für 

- eine Berufsausbildung, 

- für bestimmte Beschäftigungen nach der BeschV (z. B. Hochqualifizierte, Blaue Karte 

EU, Hochschulabsolventen, Führungskräfte, Wissenschaft/Forschung, Freiwilligendienst,  

Praktika zu Weiterbildungszwecken) und 

- eine Beschäftigung von Ehegatten/Lebenspartnern, Verwandten 1.Grades, wenn Arbeit-

geber und Arbeitnehmer in einer häuslichen Gemeinschaft leben. 

Für betriebliche und schulische Ausbildungen mit betrieblichen Praktika ist ebenfalls eine 

Beschäftigungserlaubnis erforderlich. Dies trägt die Ausländerbehörde in die Nebenbestim-

mungen im Ausweis ein. Asylbewerber mit Aufenthalt unter 3 Monaten können eine 

schulische Ausbildung aufnehmen, ab dem 4. Monat sind alle Ausbildungen möglich. Perso-

nen mit Duldung können an dem 1. Tag des Aufenthalts eine Ausbildung aufnehmen. 

6.1.5.2 Andere Zuwanderer 

Ausländer (EU/EWR/Schweiz) können nur Leistungen nach dem SGB II beziehen, wenn sie 

ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, als erwerbsfähig gem. § 8 Abs. 2 SGB 

II gelten und nicht nach § 7 Abs. 1 S. 2 SGB II ausgeschlossen werden.  

Personen (EU-Bürger/EWR/Schweiz) und deren Familienangehörige, deren Aufenthalt in 

Deutschland ausschließlich dem Zweck der Arbeitsuche dient, sind gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 

Nr. 2 SGB II von den Leistungen des SGB II ausgeschlossen.  

Ebenfalls vom Leistungsanspruch gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 SGB II ausgeschlossen sind wirt-

schaftlich nicht aktive EU-Bürger während der ersten 3 Monate ihres Aufenthaltes in 

Deutschland.  
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Eine Meldung zum Zweck der Arbeitsuche in der Agentur für Arbeit ist jederzeit möglich. 

Als Arbeitnehmer und Selbstständige haben Ausländer (EU-Bürger/EWR/Schweiz) in 

Deutschland grundsätzlich einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, um ihr Er-

werbseinkommen durch Grundsicherungsleistungen aufzustocken (Voraussetzungen des § 7 

SGB II liegen vor). 

6.1.5.3 Spätaussiedler 

Bei Vorlage des Aufnahmebescheides nach § 26 BVFG (Ausstellung durch das Bundesver-

waltungsamt) wird den Spätaussiedlern die Eigenschaft als deutsche Volkszugehörige 

bestätigt. Die deutsche Staatsangehörigkeit liegt hierdurch nicht vor, jedoch erlaubt der Auf-

nahmebescheid einen dauerhaften Wohnsitz in Deutschland sowie die Möglichkeit, bei 

Vorlage aller Anspruchsvoraussetzungen nach § 7 SGB II Leistungen nach dem SGB II zu 

erhalten. 

 

6.2 Maßnahmen des Jobcenters Teltow-Fläming und der Bundesagentur 
für Arbeit  

6.2.1 Integrationskurs (verpflichtend) 

Ausländer (Nicht-EU-Bürger/Spätaussiedler) mit einem Aufenthaltstitel ab 1. Januar 2005 

und unzureichenden Deutschkenntnissen sind verpflichtet, einen Integrationskurs zu absol-

vieren. Bei der Ausstellung des Aufenthaltstitels wird diese Verpflichtung von der 

Ausländerbehörde festgestellt. Beim Bezug von Leistungen nach dem SGB II wird eine Auf-

forderung zur Teilnahme ein einem Integrationskurs durch das Jobcenter erfolgen. Im 

Landkreis Teltow-Fläming bieten mehrere Bildungsträger entsprechende Integrationskurse 

auch für spezielle Zielgruppen wie Jugendliche oder Analphabeten an. Die Teilnahme um-

fasst einen zeitlichen Umfang von 660 bis 960 Unterrichtseinheiten. 

6.2.2 Integrationskurs (freiwillig) 

EU-Bürger haben keinen gesetzlichen Anspruch auf die Teilnahme an einem Integrations-

kurs. Bei unzureichenden Deutschkenntnissen kann jedoch eine Antragstellung beim BAMF 

erfolgen, welches über die Zulassung zu einem Integrationskurs entscheidet. Bei Vorlage 

eines Aufenthaltstitels, der vor dem 01.01.2005 erteilt wurde, kann bei vorheriger Antragstel-

lung beim BAMF die Zulassung zu einem Integrationskurs geprüft werden. Asylbewerber und 

Geduldete haben nach jetziger Rechtslage nur einen Anspruch auf die Teilnahme an einem 

Integrationskurs, wenn sie aus den Ländern mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit kommen 

(Syrien, Iran, Irak und Eritrea und Somalia). 

6.2.3 Berufsbezogene Sprachförderung 

Ebenfalls freiwillig ist die berufsbezogene Sprachförderung, welche entweder 12 Monate (in 

Teilzeit) oder 6 Monate (in Vollzeit) andauert und vom ESF-BAMF gefördert wird. Dieses 

Angebot richtet sich an Migranten nach erfolgreichem Abschluss des Integrationskurses 

(Sprachniveau A1) bzw. an Ausländer mit ausreichend vorhandenen Deutschkenntnissen 

(B1-Niveau). Die Teilnahme an einer berufsbezogenen Sprachförderung kann während des 

Bezuges von Arbeitslosengeld II verpflichtend erfolgen. Asylbewerber und Geduldete können 
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einen ESF-BAMF-Kurs besuchen, wenn sich in den jeweiligen Kursen freie Kapazitäten er-

geben. 

Seit dem 01.07.2016 wird die berufsbezogene Deutschsprachförderung nach und nach in 

das AufenthG § 45a der Bundesrepublik Deutschland übernommen. Aktuell kann über diese 

Förderrichtlinie das Sprachniveau B2 erworben werden. Ab Herbst 2016 soll der Erwerb des 

Sprachniveaus C1 und ab Ende 2017 der Stufe C2 möglich sein. Zum 31.12.2017 endet das 

Förderprogramm ESF-BAMF. Ab dem 01.01.2018 gilt vollumfänglich das Bundesgesetz.  

6.2.4 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung beim Träger – Akti-
vierungs- und Vermittlungsgutschein 

Migranten mit einem Arbeitslosengeld-II-Anspruch und geringen Deutschkenntnissen können 

sich bei Erhalt eines Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins einen Träger suchen, der sie 

beim Einstieg in das Berufsleben umfangreich unterstützt. Die Wahl des Trägers obliegt den 

Migranten. Für Asylbewerber und Geduldete besteht die Möglichkeit der Förderung ab dem 

vierten Monat des Aufenthalts. 

Im Landkreis Teltow-Fläming bieten eine solche Maßnahme23 u.a. die Träger SBSW und 

SBH Südost, ZAL, Hiller und GAG Klausdorf in Luckenwalde, Zossen und Ludwigsfelde an. 

Ziel dieser Maßnahmen ist die erste Orientierung für den Beruf sowie Unterstützung bei den 

ersten Schritten, den deutschen Arbeitsmarkt kennenzulernen. Darüber hinaus können theo-

retische und praktische Eignungsfeststellungen sowie Kenntnisvermittlungen Inhalte sein. 

Die Teilnahme erfolgt individuell abgestimmt auf mögliche parallel stattfindende Integrations-

kurse/Sprachkurse und umfasst eine Gesamtstundezahl von bis zu 120 Stunden (Dauer 8 

Wochen).  

6.2.5 Perspektiven für Flüchtlinge 

Ziel der Maßnahme ist es, die Potenziale von Asylbewerbern und Geduldeten durch Maß-

nahmeteile im sogenannten „Echtbetrieb“ zu identifizieren, Perspektiven aufzuzeigen, über 

Bedingungen des deutschen Arbeitsmarktes zu informieren und Bewerbungsaktivitäten zu 

unterstützen. Dabei sollen die Teilnehmer auf die Aufnahme einer versicherungspflichtigen 

Beschäftigung in Deutschland vorbereitet werden. Weiterhin sollen ihnen berufsbezogene 

Sprachkenntnisse vermittelt bzw. diese erweitert werden. Die Zuweisung in die Maßnahme 

erfolgt ausschließlich durch die Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter Teltow-Fläming. 

6.2.6 Kombinierte Einstiegsqualifizierung für junge Flüchtlinge (EQ-Welcome) 

Mit der Maßnahmenkombination aus Einstiegsqualifizierung und ausbildungsbegleitenden 

Hilfen sollen junge Asylbewerber, Geduldete und Flüchtlinge im Vorfeld einer Ausbildung auf 

die weitere Qualifizierung vorbereitet werden. Dabei wird ein Praktikum in einem Betrieb mit 

Stützunterricht bei Bildungsträgern verbunden. Die Zuweisung erfolgt ausschließlich durch 

die Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter Teltow-Fläming.  

6.2.7 ESF-Programm Brandenburg – deine Chance 

Der Träger Diakonisches Werk bietet in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft Teltow-

Fläming und dem Ausbildungsverbund Teltow allen Flüchtlingsgruppen breite Unterstützung. 

                                                
23

 gem. § 45 Abs. 1 Nr. 1 SGB III 
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Vom Jobcenter Teltow-Fläming oder der Agentur für Arbeit zugewiesene Kunden können 

z. B. berufliche Fähigkeiten praktisch erproben und erweitern, Praktika absolvieren, Zeugnis-

se anerkennen lassen, Bewerbungen verfassen usw. Dabei erfolgt eine enge Abstimmung 

und ggf. ergänzende Finanzierung durch die Agentur für Arbeit und das Jobcenter. 

6.2.8 KompAS (Kompetenzfeststellung, frühzeitige Aktivierung und Spracherwerb) 

Bei dieser Maßnahme werden Inhalte wie Aktivierung, Bewerbungsmanagement, Erarbei-

tung/Umsetzung beruflicher Alternativen bei einem Träger mit dem Integrationskurs 

verknüpft. 

Die Zuweisung erfolgt ausschließlich durch die Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter Teltow-

Fläming.   

 

6.3 Standorte von Übergangswohnheimen und Notunterkünften  

6.3.1 Übergangswohnheime für Asylbewerber und Flüchtlinge (Gemeinschaftsunter-
künfte) Stand 31.07.2016 

- ÜWH Jüterbog, 125 Plätze (ab 01.09.2014) 

 

- ÜWH Jüterbog, 50 Plätze (ab 01.12.2015) 

 

- ÜWH Luckenwalde, 92 Plätze (ab 01.12.2013) 

 

- ÜWH Luckenwalde, 130 Plätze (Neueröffnung nach Grundsanierung Dez. 2016 geplant) 

 

- ÜWH Luckenwalde, 80 Plätze (ab 15.11.2013) 

 

- ÜWH Luckenwalde, 115 Plätze (ab 01.04.2015) 

 

- ÜWH Großbeeren, 162 Plätze (ab 15.12.2014) 

 

- ÜWH Ludwigsfelde, 293 Plätze (ab 01.02.2014) 

 

- ÜWH Ludwigsfelde, 66 Plätze (ab 10.2015) 

 

- ÜWH Rangsdorf, 70 Plätze (ab 01.05.2016) 

 

- ÜWH Rangsdorf, 60 Plätze ( ab 11.01. 2016) 

 

- ÜWH Blankenfelde Mahlow, 500 Plätze (ab 01.12. 2015) 

 

- ÜWH Blankenfelde-Mahlow, 92 Plätze (ab 01.12.2015) 

 

- ÜWH Hennickendorf, 155 Plätze (ab 04.10.2015) 

 

- ÜWH Trebbin, 102 Plätze (ab 01.05.2016) 
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6.3.2 Verbundwohnungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge 

- Verbundwohnungen Am Mellensee, 60 Plätze (seit 01.09.2015) 

- Verbundwohnungen Niedergörsdorf, 60 Plätze (seit 01.09.2015) 

6.3.3 Wohnungen des Landkreises Teltow-Fläming 

Der Landkreis hat aktuell drei Wohnungen angemietet und Asylbewerber dorthin zugewie-

sen. 

6.3.4 Eigener Wohnraum 

Derzeit leben 142 Asylbewerber in eigenem Wohnraum im gesamten Kreisgebiet. 

6.3.5 Notunterkünfte für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge 

- Notfallobjekt Luckenwalde, Grabenstraße 23, Haus 1 

75 Plätze (ab 02.06.2015) 

- Notfallobjekt Luckenwalde, Grabenstraße 23, Alter Kreistagsaal 

42 Plätze (wird vorgehalten) 

- Notfallobjekt Ludwigsfelde (Hotel 24) 

70 Plätze (ab Oktober 2015) 

-  Notfallobjekt Blankenfelde-Mahlow , Käthe-Kollwitz-Straße 

120 Plätze in ehemaliger Kita (seit 01.12. 2015) 
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6.4 Ausländische Schüler an den Schulen des Landkreises Teltow-
Fläming (Auswahl) 

 

Schule Gesamt-  
schülerzahl 

Ausländische 

Schülerinnen/ 
Schüler 

Prozentualer Anteil 
an Gesamtschülern 

Ev. Grundschule Mahlow 259 2 0,6 

Förderschule Lernen Ludwigsfelde 151 1 0,7 

Grundschule W. Busch Blankenfelde 312 4 1,3 

Grundschule Blankensee 147 3 2,2 

Grundschule Dabendorf 407 6 1,6 

Grundschule Dahme  233 2 0,9 

Grundschule Groß Machnow 276 2 0,7 

Linden-Grundschule Jüterbog 245 1 0,4 

Geschw. Scholl-Grundschule Jüterbog 286 2 0,7 

Fontane-Grundschule Ludwigsfelde  293 13 4,5 

Gebr.-Grimm-Grundschule Ludwigsfelde 304 2 0,6 

Kleeblatt-Grundschule Ludwigsfelde  432 9 2,1 

Arndt-Grundschule Luckenwalde 191 18 10,4 

Ebert-Grundschule Luckenwalde 392 47 11,7 

Jahn-Grundschule Luckenwalde 309 6 1,9 

Lindgren-Grundschule Mahlow 268 7 2,7 

Tschäpe-Grundschule Mahlow 439 3 0,8 

Grundschule Rangsdorf 415 5 1,2 

Grundschule Stülpe 142 5 3,5 

Grundschule Werbig 109 1 0,8 

Grundschule Wünsdorf 325 2 0,8 

Grundschule Zossen 265 6 2,1 

Grundschule Zülichendorf 130 2 1,6 

Oberschule Großbeeren (Schule mit G-Teil) 608 5 0,8 

Gesamtschule Dabendorf 839 9 0,9 

Kopernikus-Gymnasium Blankenfelde 613 8 1,2 

Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog 369 4 1,1 

Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde 617 7 1,3 

Friedrich-Gymnasium Luckenwalde 698 4 0,6 

Fontane-Gymnasium Rangsdorf 660 5 0,7 

Tschäpe-Oberschule Dahlewitz 239 4 1,5 

Oberschule Dahme 229 1 0,5 

Oberschule Jüterbog 282 8 3 

Oberschule Ludwigsfelde 308 7 2,1 

Oberschule Luckenwalde 375 18 5,1 

Oberschule Rangsdorf 215 1 0,5 

Oberschule Wünsdorf 173 3 1,4 

Seeoberschule Rangsdorf 93 1 1 

Seeschule Rangsdorf 117 1 1 

Volkshochschule 88 2 2 
Quelle: Daten aus der Schulstatistik 2014/2015 (Amt für Statistik Berlin-Brandenburg) 
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6.5 Runde Tische und Ansprechpartner vor Ort 

 
Gemeinde Am Mellensee 

 
Kommunaler Ansprechpartner:  Bürgermeister Herr Frank Broshog 
      Gemeinde Am Mellensee 

Zossener Str. 21c 
  15838 Am Mellensee OT Klausdorf 
  Tel.:  033703 95910 
  Mail: broshog@mellensee.de 

 
Übergangswohnheim, 
Ansprechpartner/Betreiber:  Verbundwohnung 

OT Rehagen 
Am Busenberg 6  
15838 Am Mellensee 

 Internationaler Bund 
  Tel.: 033703 688919 
   0176 80537616 
  Mail: sarah.erbert@internationaler-bund.de 
 
Ehrenamtliche Initiativen, 
Ansprechpartner:    Runder Tisch Flüchtlingshilfe 
      Pfarrer Andreas Hemmerling 
      Mail:  pfarramt-sperenberg@t-online.de 
 
        Herr Christoph Straßburg 
        Mail: christoph_strassburg@web.de 
       

Menschlich Am Mellensee 
      Mail: menschlichammellensee@gmail.de 
      Tel.: 0176 81199519 
 
Sonstige Angebote:    Kleiderkammer Am Mellensee  
                          Klausdorf, Bahnhofstr. 10   
                                  15838 Am Mellensee 
 
      In Kooperation mit der  
      GAG Klausdorf mbH 
      Kirchplatz 1-2 
      15806 Zossen 
      Tel.:  0800 6646868 
      Mail: info@fluechtlingshilfe-tf.de 
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Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 

 
Kommunaler Ansprechpartner:            Herr Alexander Fröhlich 
      Leitung Büro Bürgermeister 

Karl-Marx-Straße 4 
  15827 Blankenfelde-Mahlow 
  Tel.:  03379 333-102  

      Mail: alexander.froehlich@blankenfelde-mahlow.de 
 
Übergangswohnheim, 
Ansprechpartner/Betreiber:  Übergangswohnheim Jühnsdorfer Weg 

Jühnsdorfer Weg 75  
15827 Blankenfelde-Mahlow 

 IMREX GmbH 
  Tel.: 0176 84880703 
  Mail: acropol@online.de  
 
  Übergangswohnheim  
 Käthe-Kollwitz-Str. 17 
 15827 Blankenfelde-Mahlow 
 Internationaler Bund 
 Tel.: 03379 2037949 
  Mail: Nadine.Nemeth@internationaler-bund.de 
 
 
Ehrenamtliche Initiativen, 
Ansprechpartner:    Hominum International e.V. 
      Mariane Gosen 

Kiefernweg 11 
15827 Blankenfelde-Mahlow 

      Mail:  vorstand@hominum-international.de 

 

Sonstige Angebote:    

   
Besondere Projekte:     
 
Begegnungscafé ( jeden ersten Sonntag im Monat 15:00-17:00 Uhr) 
 
Das Begegnungs-Café ist ein neutraler Ort an dem sich Menschen treffen, um miteinander 
ins Gespräch zu kommen. In angenehmer Atmosphäre bietet das Café die Möglichkeit, ei-
nander von Mensch zu Mensch zu begegnen. Die Geflüchteten mussten ihre Heimat 
verlassen und verlieren damit ihre Wurzeln und sozialen Kontakte. Die Begegnung mit alt-
eingesessenen Bürgern unserer Gemeinde ermöglicht den Menschen, sich in ihrem neuen 
Umfeld leichter zurechtzufinden. Aber auch die hier Lebenden können ihre neuen Nachbarn 
besser kennenlernen. So können mögliche Vorurteile abgebaut und die Grundlage für ein 
Miteinander gelegt werden   
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Gemeinde Großbeeren 

 
Kommunaler Ansprechpartner:             Frau Suzanne van der Mond 
      Flüchtlingssonderbeauftragte 

Am Rathaus 1 
  14979 Großbeeren 
  Tel.:  033701 3288-60 
  Mail: widerspruchsstelle@grossbeeren.de 

 
 
Übergangswohnheim, 
Ansprechpartner/Betreiber:  Übergangswohnheim Großbeeren 

Theodor-Echtermeyer-Weg 2  
14979 Großbeeren 

 Internationaler Bund 
  Tel.: 033701 903990 
  Mail: Nadine.Patzer@internationaler-bund.de 
 
 
 
Ehrenamtliche Initiativen, 
Ansprechpartner:    Runder Tisch für Integration 

Anette Gatzky 
      Mail: GB-integriert@t-online.de 

Flüchtlingshilfe Großbeeren e.V 
 Tel.: 033701 905380   

 Mail: Fh-Gb@t-online.de 

 

 
 
 
Sonstige Angebote:    
 
       
 
Besondere Projekte:     
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Stadt Jüterbog 

 
Kommunaler Ansprechpartner:            Herr Arne Raue 
      Bürgermeister 

Markt 21 
  14913 Jüterbog 
  Tel.:  03372 4631 00 
  Mail: buergermeister@jueterbog.de 

 
Übergangswohnheim, 
Ansprechpartner/Betreiber:  Übergangswohnheim Waldauer Weg 

Waldauer Weg 11a  
14913 Jüterbog 

 Campanet GmbH 
  Tel.: 03372 4412120 
  Mail: jb-ww@campanet-sozial.de 
 
  Übergangswohnheim Große Straße 
 Große Straße 72-74 
  14913 Jüterbog 
  Herr Mario Felgentreu 
 Tel.: 03372 4425126 
  Mail: Uegw-mf@gmx.de 
 
 
Ehrenamtliche Initiativen, 
Ansprechpartner:    Flüchtlingshilfe Jüterbog 
       

Pfarrerin Mechthild Falk 
      Tel.: 033732-50087 

      Mail: brunnenfrau55@t-online.de 
 
 
Sonstige Angebote:             Kleiderkammer im Treffpunkt Arche 
               Große Straße 58    
                                             14913 Jüterbog 
  

 
       
 
Besondere Projekte:     
 
Teestube Weltkaffee 
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Stadt Luckenwalde 
 
 

Kommunaler Ansprechpartner:             Frau Anke Habelmann 
      Koordinatorin für Flüchtlingsintegration 

Markt 10 
  14943 Luckenwalde 
  Tel.:  03371 672-218 
  Mail: fluechtlingskoordinati 

           on@luckenwalde.de 
 
 
Übergangswohnheim, 
Ansprechpartner/Betreiber:  Übergangswohnheim Forststraße 

Forststr. 14  
14943 Luckenwalde 

 Landkreis Teltow Fläming 
  Tel.: 03371 4032189 
  Mail: daniel.reinke@teltow-flaeming.de 
 
  Übergangswohnheim Schieferling 
  Am Schieferling 11 
  14943 Luckenwalde 
  Landkreis Teltow Fläming 
 Tel.: 03371 620392 
  Mail: sabine.bertz@teltow-flaeming.de 
 
 Übergangswohnheim Grabenstraße 
 Grabenstr. 23 
  14943 Luckenwalde 
 Internationaler Bund 
 Tel.: 03371 643535 
  Mail: svelontrova@internationaler-bund.de 
 
 
Ehrenamtliche Initiativen, 
Ansprechpartner:    Oneway Migrationshilfe Luckenwalde e.V. 
      Alex Kubiak 
      Tel.:  0174 4161422  

 
Arbeitskreis Asyl 

        Ralf Eyssen 
        Tel.:  03371 401933  

        Mail: japanconsult@t-online.de  

 
 
Sonstige Angebote:              Kleiderkammer/ Kinderkleiderkorb   
                          Puschkinstr. 17b    
                                             14943 Luckenwalde 
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      betrieben durch  
      GAG Klausdorf mbH 
      Kirchplatz 1-2 
      15806 Zossen 
      Tel.:  03371 4049073  

      Mail: info@gag-klausdorf.de  

       
Familienpatenschaften 
„Ehrenamtliche Alltagsbegleiter_innen“, 
 
ein Projekt des Diakonischen Werkes Teltow-
Fläming e.V. 
Kreisbahnplatz 1 
14913 Jüterbog 
Tel.: 03372 441710 
Fax: 03372 441711 
Mail: integrationspate@dw-tf.de  

 
Besondere Projekte:     
 
Laien als Lehrer 
 
Mit dem Projekt „Laien als Lehrer“ hat sich die Stadt Luckenwalde – gemeinsam mit ehren-
amtlich engagierten Bürgern -  zum Ziel gesetzt, allen interessierten Asylbewerbern in 
Luckenwalde den Zugang zu regelmäßigen Deutschkursen zu ermöglichen.  
 
Am 29.02.2016 startete das Projekt „Laien als Lehrer“ mit 110 Teilnehmern. Sie kommen aus 
allen Luckenwalder Übergangswohnheimen und privaten Wohnungen. 26 Laienlehrer unter-
richten in Zweier- oder Dreierteams an allen Werktagen. 
Jede Deutschkursstunde dauert 120 Minuten. Es werden Vormittags- und Nachmittagskurse 
angeboten. 
 
Zu den Teilnehmern gehören Jugendliche bis 27 Jahre, Erwachsene, Alleinreisende und 
Eltern, Männer und Frauen. 
 
Es können Räumlichkeiten im Bürger- und Kieztreff Burg, im Haus Sonnenschein und beim 
Internationalen Bund in der Puschkinstraße kostenfrei genutzt werden. Die Laienlehrer arbei-
ten mit einheitlichem Lehrmaterial, welches extra für den ehrenamtlichen Unterricht für 
Geflüchtete konzipiert wurde. In allen Kursräumen stehen entsprechende Klassensätze zur 
Verfügung. Weiterhin werden Lernkarteien – passend zum Lehrbuch – und Arbeitsblätter aus 
dem Internet, die frei verfügbar sind, genutzt. 
 
Das Projekt läuft bis auf weiteres, solange es Bedarf an diesem unterstützenden Sprachlern-
angebot gibt. Mittlerweile sinken die Zahlen neuer Flüchtlinge und es zogen viele 
Asylbewerber in andere Kommunen. Mit den vorhandenen Kapazitäten können wir jetzt un-
ser Angebot erweitern. Neben der bisherigen Zielgruppe bieten wir Nachhilfe für Teilnehmer 
während der offiziellen Kurse sowie regelmäßige Deutschübungen nach Abschluss eines 
Kurses an. 
 
Das Projekt wird mit Mitteln des Landkreises Teltow-Fläming gefördert. 
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Stadt  Ludwigsfelde 

 
 

Kommunaler Ansprechpartner:             Frau Marina Ujlaki 
      Integrationsbeauftragte 

Rathausstr. 3 
  14974 Ludwigsfelde 
  Tel.:  03378 827-104 
  Mail: marina.ujlaki@svludwigsfelde.brandenburg.de 

 
Übergangswohnheim, 
Ansprechpartner/Betreiber:  Übergangswohnheim Birkengrund 

Birkengrund 3  
14974 Ludwigsfelde 

 Landkreis Teltow Fläming 
  Tel.: 03378 519 8890 
  Mail: christopher.schewe@teltow-flaeming.de 
 
  Übergangswohnheim Motel 24 
 Kastanienweg 2 
 14974 Ludwigsfelde 
 Internationaler Bund 
 Tel.: 03378 2051 935 
  Mail: camille.aristide.abaa.abaa@internationaler-

bund.de  
 
Ehrenamtliche Initiativen, 
Ansprechpartner:    Runder Tisch für Flüchtlinge 
      Marina Ujlaki 
      Tel.: 03378 827-104  

      Mail: marina.ujlaki@svludwigsfelde.brandenburg.de  

 

Sonstige Angebote:      Haus der kleinen Preise (Sozialkaufhaus) 

      SOLBRA e.V. 

      Ernst-Thälmann-Straße 26 

      14974 Ludwigsfelde 

      Tel.: 03378 879800  

 
Besondere Projekte:    Mobile Fahrradwerkstatt    
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Gemeinde Niedergörsdorf 
 
 

Kommunaler Ansprechpartner:            Herr Wilfried Rauhut 
      Bürgermeister 

Dorfstraße 14f 
  14913 Niedergörsdorf 
  Tel.:  033741 697-33 
  Mail: sekretariat@niedergoersdorf.de 

 
 
Übergangswohnheim, 
Ansprechpartner/Betreiber:  Verbundwohnungen  

OT Flugplatz 
Ahornweg 2a  
14913 Niedergörsdorf 

 Internationaler Bund 
Mail: Aleksandr.Tschistjakow@internationaler-bund.de 

 
 
Ehrenamtliche Initiativen, 
Ansprechpartner:    Gemeinschaftswerk Niedergörsdorf e.V. 
         

Holger Lehmann und Anna Wunder 
      Tel.:  +049-(0)33741-71001  

Mail: gemeinschaftswerk@gemeinschaftswerk-

niedergoersdorf.de   

    

Sonstige Angebote:    
 
       
 
Besondere Projekte:     
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Gemeinde Nuthe-Urstromtal 

 
Kommunaler Ansprechpartner:            Frau Monika Nestler 
      Bürgermeisterin 

Frankenfelder Straße 10 
  14947 Nuthe-Urstromtal 
  Tel.:  03371 686 11 
  Mail: gv@nuthe-urstromtal.de 

 
 
Übergangswohnheim, 
Ansprechpartner/Betreiber: Übergangswohnheim Hennickendorf 

Pegasuspark Haus 24  
14947 Nuthe-Urstromtal 

 Landkreis Teltow Fläming 
  Tel.: 033732 5004269 
  Mail: Rita.Schulze@teltow-flaeming.de  
  
 
 
Ehrenamtliche Initiativen, 
Ansprechpartner:   
 
   
Sonstige Angebote:    

       
 
Besondere Projekte:     
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Gemeinde Rangsdorf 
 
 

Kommunaler Ansprechpartner:             Frau Vanessa Daniels 
Sekretariat Bürgermeister, Migration und Flücht-
linge 
Seebadallee 30 

  15843 Rangsdorf 
  Tel.:  (033708) 236-11   

Mail: Vanessa.Daniels@gv-rangsdorf.de 
 
 
Übergangswohnheim, 
Ansprechpartner/Betreiber: Übergangswohnheim Kurparkring  

Kurparkring 33 
15843 Rangsdorf 

 Internationaler Bund 
 Tel.: 033708 445100 

Mail: Julia.Lapawczyk@internationaler-bund.de 
 
      Übergangswohnheim Seebadallee 
      Seebadallee 1b 

 15843 Rangsdorf 
 Internationaler Bund 
 Tel.: 033708 440750 

Mail: Julia.Lapawczyk@internationaler-bund.de 
 
 
Ehrenamtliche Initiativen, 
Ansprechpartner:    Grenzenlos Rangsdorf e.V. 
      Jan Hildebrandt 
      Tel.:  01723032595 

Mail: vorstand@grenzenlos-rangsdorf.de

       

Sonstige Angebote:    
 
Verein Grenzenlos e.V.:    Deutschkurse  
      Arzt- und Behördengänge 
      Fahrradwerkstatt 

Sportkurse  
 
Gemeinde Rangsdorf:   Arbeitsgelegenheiten nach §5 AsylbLG  

mit dem Bau- und Betriebshof 
       
Besondere Projekte:  Arbeitsgelegenheiten nach §5 AsylbLG in ortsan-

sässigen Vereinen 
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Stadt  Trebbin 
 
 

Kommunaler Ansprechpartner:             Frau Ina Schulze 
      stellv. Bürgermeisterin 

Markt 1-3 
  14959 Trebbin 
  Tel.:  033731 8422-33 
  Mail: ina.schulze@stadt-trebbin.de 

 
 
Übergangswohnheim, 
Ansprechpartner/Betreiber: Traglufthalle Schönhagen 

Flugplatz  
14959 Trebbin 

 AWO Regionalverband Süd e.V. 
  Tel.: 01520 9365808 
  Mail: stefanie.schirner@awo-bb-sued.de 
  
 
 
Ehrenamtliche Initiativen, 
Ansprechpartner:   
 
   
Sonstige Angebote:    

       
 
Besondere Projekte:     
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Stadt  Zossen 
 
 

Kommunaler Ansprechpartner:            Frau Stefanie Wegener 
      Amtsleiterin Ordnungsamt 

Marktplatz 20 
  15806 Zossen 
  Tel.:  +49 3377 30 40 - 0 
  Mail:  VL-EAW@SVZossen.Brandenburg.de 

 
Übergangswohnheim, 
Ansprechpartner/Betreiber: Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge und 

Asylbewerber 
Hauptallee 116  
15806 Zossen 

  Deutsches Rotes Kreuz 
  Tel.: 0162 2907102 
  
 
 
Ehrenamtliche Initiativen,                          Koordinator der ehrenamtlichen Helfer im  
                                                                      Bürgerhaus 
 
Ansprechpartner:                         Frau Sabrina Brumm 
                                                                     Marktplatz 20 
                                                                     15806 Zossen 
                                                                     Tel.: +49 3377 30 40 - 0 
                                                                     Mail:  VL-EAW@SVZossen.Brandenburg.de 
 
   
Sonstige Angebote:    

       
 
Besondere Projekte:    Nutzung des Bürgerhauses Wünsdorf 
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6.6 Kurzkonzept Eltern-Kind-Gruppe mit Schwerpunkt Asylbewer-
ber/Flüchtlinge 

Aufgrund der spezifischen Situation der Familien besteht zunächst häufig nur eine geringe 

Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen.  

Eltern-Kind-Gruppen in unmittelbarer Nähe zur Unterkunft ermöglichen hier einen nied-

rigschwelligen Zugang zu Angeboten frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung, 

stärken die Erziehungskompetenz der Eltern und schaffen die Voraussetzungen für den 

Übergang in ein Regelangebot der Kindertagesbetreuung. Sie sind ein geeignetes Angebot 

zur Gewährleistung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung gemäß § 1 KitaG für 

Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr und für Kinder im Grundschulalter. 

Anforderungen 

Eine Erlaubnis zum Betrieb einer Einrichtung gemäß § 45 SGB VIII ist für Eltern-Kind-

Gruppen entbehrlich, wenn alle Eltern durchgängig anwesend sind, in jedem Fall aber 

durchgängig in der Verantwortung für ihre Kinder bleiben.  

Um Eltern die Teilnahme an Beratungsgesprächen, Sprachkursen u. ä. zu ermöglichen, soll-

te in einer Eltern-Kind-Gruppe mit Schwerpunkt Asylbewerber/Flüchtlinge jedoch 

gewährleistet sein, dass für einzelne Kinder und für mehrere Stunden an mehreren Tagen 

die Erziehungsverantwortung auch den Fachkräften übertragen werden kann. In diesem Fall 

ist durch den Träger der Eltern-Kind-Gruppen vor der Inbetriebnahme eine Betriebserlaubnis 

beim MBJS zu beantragen. Die Mindestanforderungen sind entsprechend den „Qualitätsan-

forderungen an die Kindertagesbetreuung im Landkreis Teltow-Fläming für den Zeitraum 

2014 - 2017“ zu beachten. 

Des Weiteren sind folgende Punkte unter Berücksichtigung der spezifischen Besonderheiten 

der jeweiligen Zielgruppe konkret zu regeln: 

- Klärung der Möglichkeit zur Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schul-

eintritt mit dem MBJS, 

- Procedere der Aufnahme von Familien in die Eltern-Kind-Gruppen, 

- Gestaltung und Durchführung der Eingewöhnung, 

- Umgang mit Gesundheitszustand, Infektionsschutz, entsprechende Informations-

vermittlung usw. 

Tätigkeitsspektrum der Fachkräfte 

- Bekanntmachen des Angebotes bei der Zielgruppe, 

- pädagogische Betreuung der Kinder, Ermöglichung eines anregenden Spiel- und  

Lernumfelds, 

- Motivation und Einbeziehung der Eltern in den Alltag der Eltern-Kind-Gruppen, 

- Schaffung von Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit mit den Eltern (trotz des begrenz-

ten Zeitrahmens), 

- Beratung der Eltern in sozialen Belangen, 

- Ermöglichen des gegenseitigen Kennenlernens und Austausches der Eltern, 

- Unterstützung und professionelle Anleitung der Eltern in Fragen der Erziehung, 

- Vorgabe und Durchsetzung einer niedrigschwellig angelegten Tagesstruktur, 

- Absicherung einer verlässlichen Betreuungszeit, 
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- Zusammenarbeit und verbindliche Vernetzung mit lokalen Sozialeinrichtungen, Bevölke-

rung und Verwaltung und insbesondere mit Kindertagesstätten (für den Übergang der 

Kinder von der Eltern-Kind-Gruppen zur Kita), 

- Öffentlichkeitsarbeit, 

- gegebenenfalls: Einbeziehung lokaler Ehrenamtsstrukturen, 

- gegebenenfalls: Organisation von spezifischen Angeboten für die Eltern. 

Ziele 

- flexibles Reagieren auf die jeweiligen Bedürfnisse der Zielgruppe und Standorte, 

- Erfüllen des Betreuungsanspruchs, 

- Ermöglichung eines positiv gestalteten Übergangs von der Eltern-Kind-Gruppen zur Kita 

oder gegebenenfalls zur Schule, 

- Schaffung von Ansätzen zur sozialen Integration der gesamten Familie, 

- Verbesserung der erzieherischen Kompetenz, Beiträge zur Familienbildung, 

- niederschwellige Beteiligung von Eltern und Kindern an organisatorischen Entscheidun-

gen. 
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6.7 Übersicht über mehrsprachiges Arbeits- und Informationsmaterial für das gesunde Aufwachsen von Kindern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel Sprache Bezugsquelle 
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Bildungsprogramm Brandenburg x x x x x x x x   MBJS 
Grenzsteine der Entwicklung x x x x x x x x   MBJS 
Eingewöhnung x x x x x x x x   MBJS 
Kurz und Knapp x x   x x x    BzgA 
DVD „Wie Babys sich entwickeln“ x x x x x x x    BzgA 
Wie lernt mein Kind zwei Sprachen?  
(in 20 Sprachen online) 

x x x x x x x x   Staatsinstitut für Frühpädagogik 

Baby-TIP x    x x x    Setzer Verlag 
Schul-TIP x    x x x    Setzer Verlag 
Kostenfreie Lesestart-Sets (für 3-Jährige) x   x x      in Bibliotheken 
Themenheften der „Elternbriefe“  
des Arbeitskreises Neue Erziehung e.V. 

 
x 

         

Arbeitskreis Neue Erziehung 

16 türkisch-deutsche Elternbriefe x     x     
Elternbrief Roma         x  
Elternbrief Leichte Sprache          x 
Kopfläuse... was tun? x x   x x x    BzgA 
Impfen - Schutz für Ihr Kind vor Infektionskrankheiten x x   x x x    BzgA 
Ganz einfach gesund bleiben: Tipps für das Hygieneverhalten x x   x x x     BzgA 
10 Chancen für Ihr Kind - Vorsorge x x   x x     BzgA 
DVD "Vom Essen, Spielen und Einschlafen" x x   x x x    BzgA 
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http://www.ifp.bayern.de/veroeffentlichungen/elternbriefe/
http://www.tipdoc.de/hauptseiten/kinder-tip.html
http://www.tipdoc.de/hauptseiten/kinder-tip.html
http://www.lesestart.de/ueber-lesestart/ausgabestellen/
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VORLAGE Nr. 5-2919/16-II/1 
 
 
 
für die  ö f f e n t l i c h e  Sitzung 
 
 
Beratungsfolge der Fachausschüsse 

   

  
Haushalts- und Finanzausschuss 26.09.2016 
Kreisausschuss 26.09.2016 
Ausschuss für Gesundheit und Soziales 10.10.2016 
Kreistag 17.10.2016 

 
 
 
  
 
 
Betr.:  Erhöhung der Aufwendungen / Auszahlungen in den Produktkonten 

Übergangswohnheime und Leistungen für Asylbewerber 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag genehmigt die Erhöhung der Auszahlungen / Aufwendungen in den 
Produktkonten 313000 533800 bis 315510 743160 (Übergangswohnheime / Leistungen an 
Asylbewerber) um 4.410.000,00 €. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

 
 

Finanzierung Auswirkungen: 

Produktkonten: 
313000 533800 – 315510 543160 
(Deckungsring) 
 

Bezeichnung der Produktkonten: 
Leistungen und Übergangswohnheime 
für Asylbewerber 

Konto-Ansätze: 16.879.863,72 € 

noch verfügbare Mittel:             970,58 € 

Zusätzlich benötigte Mittel:             4.410.000,00 € 
 

TOP 6.2TOP 6.2
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Finanzierung durch: 

Produktkonten:                              313000 448100, 315510 448110,  
                                                      315510 414000 und 315510 432100 

Bezeichnung der Produktkonten: Erstattungen vom Land und Bund,  
                                                     Nutzungsgebühren ÜWH 
                                                       

Konto-Ansätze:                             16.051.970,00 € 

Zusätzliche Einnahmen:                 2.798.000,00 € (Mitte IV. Quartal) 

                                                           100.000,00 € (bis Jahresende) 
 
 
Nicht gedeckter Restbetrag:        1.512.000,00 € 
Finanzierung durch:                     allgemeine Finanzwirtschaft                                      
 
 
Luckenwalde, den 28.09.2016 
 
 
 
 
Wehlan 
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Sachverhalt: 
 
Gemäß § 28 Abs. 2 Ziff. 16; § 70 BbgKVerf i.V.m. § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung des 
Landkreises Teltow-Fläming hat der Kreistag über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen zuzustimmen. 
 
Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar 
sind und die Deckung gewährleistet ist. Da diese Aufwendungen/Auszahlungen über der in 
der Haushaltssatzung festgelegten Grenze liegen, sind sie erheblich und bedürfen der 
Entscheidung des Kreistages. 
 
Zum Zeitpunkt der Aufstellung und Einbringung des Haushaltes für das Jahr 2016 am 
09.11.2015 basierten die geplanten Aufwendungen und Erträge auf den bis dato bekannten 
Prognosezahlen vom 31.08.2015. Mit der Bekanntgabe der landeseigenen Prognose am 
04.11.2015 erhöhte sich das Aufnahmesoll des Landkreises Teltow-Fläming um 726 
Personen, was einer Steigerung um 46 % entsprach. 
Allein im Zeitraum von Oktober 2015 bis Dezember 2015 wurden mehr Asylbewerber 
zugewiesen, als in allen Vormonaten des Jahres 2015 zusammen. Dieser Aufwuchs muss 
nun in den Kostenpositionen für die Übergangswohnheime nachgezeichnet werden. 
 
Hinzu kommen die Regelungen des neuen Landesaufnahmegesetzes (LAufnG), das am 
28.03.2016 in Kraft getreten ist. Die Erstattung der nunmehr erhöhten Standards erfolgte 
bislang lediglich auf Abschlagsbasis, so dass eine verlässliche Haushaltsprognose und damit 
auch eine zeitnahe Beschäftigung der Fachausschüsse mit der Thematik nicht möglich war.  
 
Die Aufwendungen/Auszahlungen sind unabweisbar, da die Bereitstellung und der Betrieb 
der Übergangswohnheime und Notunterkünfte (darunter auch der Thermohallen an den 
Standorten in Ludwigsfelde, Luckenwalde und Trebbin) vertraglich vereinbart und somit zu 
gewährleisten sind. Die bereits durchgeführten Maßnahmen zum Abbau von 
Überkapazitäten sind hierbei bereits berücksichtigt bzw. werden erst im kommenden 
Haushaltsjahr eine spürbare Kostenentlastung bringen. 
 
Ferner ist zu bedenken, dass aktuell 420 asylberechtigte Personen in den Einrichtungen 
leben (müssen), da geeigneter Wohnraum nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung steht 
bzw. ihnen die Wohnsitznahmen außerhalb des Landkreises auf Grund der Rechtslage, 
insbesondere des neuen Integrationsgesetzes, nicht erlaubt ist. Auch diese Entwicklung führt 
zu einem Kostenaufwuchs, der zwar durch Einnahmen gedeckt werden kann, aber zum  
Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2016 nicht vorhersehbar war. 
 
Von diesen überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 4.410.000,00 EUR werden 
2.798.000,00 EUR durch korrespondierende Mehreinnahmen aus Zuweisungen und 
Kostenerstattungen nach dem LAufnG und 100.000,00 € Einnahmen aus der Umsetzung der 
Satzung  über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Übergangseinrichtungen 
der vorläufigen Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen 
refinanziert. 
. 
Der Betrag in Höhe von 1.512.000,00 EUR - der sich aus Leerstand ergibt -  wird als Defizit 
das Jahresergebnis 2016 verringern und muss aus eigenen Ertragsquellen sichergestellt 
werden, da seitens des Landes Brandenburg leider noch immer eine verbindliche Regelung 
zur Übernahme von Leerstandkosten für bereitgestellte Flüchtlingsunterkünfte fehlt. Hierzu 
sind der Landkreis Teltow-Fläming, der Landkreistag Brandenburg und die Landesregierung 
derzeit in Verhandlungen. Eine Entlastung der Kommunen wurde bereits in Aussicht gestellt, 
ein konkretes Verfahren bzw. verbindliche Beträge bislang aber noch nicht benannt.  
 
Auf diese prekäre Lage hinsichtlich der vertraglich unumgänglichen Vorhaltekosten in 
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Kombination mit den derzeit deutlich reduzierten Zuweisungszahlen hat die Verwaltung die 
Mitglieder des Kreistages mit der Info-Vorlage 5-2820/16-I vom 27.06.2016 bereits 
aufmerksam gemacht. 
 
Zur Sicherstellung der Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung müssen die notwendigen 
Mittel zeitnah bereitgestellt werden. 
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